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Anfragen der Bundesräte 

Maria Hag leit n e r, POl'ges und Genosoen 
an den Bundeskanzler, betreffend Bericht
erstattung" über das SüdtiroJ-P"oblem vor 
dem Bundesrat (273/J -BR/69) . 

Porges, Leopold vVagner und Genossen an 

den Bundeskanzler, betreffend Ergebnisse 
von Meinungsumfragen (274/J-BR/69) 

Anfragebeantwortung 

Eingelangt ist die Antwort 
des Bundesministers für Verkehr und ver
staatlichte Unternehmungen auf die Anfrage der 
Bundesräte Porges  und Genossen (247jA. B. 
zu 272jJ-BRj69) 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 5 Minnten 

Vorsitzende Helene Tscbitschko: Hoher der Ansätze des Bundesfinanzgesetzes 1 969 
Bundesratl Sehr geschätzte Damen und Herrenl genehmigt werden (2. Budgetüberschreitungs
Ich e r ö  f f n e die 284. Sitzung des Bundes- gesetz 1 969) ; 
rates. 

Das amtliche P r o  t 0 k 0 11 der 283. Sitzung 
des Bundesrates vom 21. November 1 969 ist 
aufgelegen, unbeanstandet gebHeben und gilt 
daher als genehmigt. 

Seit der letzten Bundesratssitzung ist eine 
A n f r a  g e b e a n t w 0 r t u n  g eingelangt, 
die den Anfragestellern übermittelt wurde. 
Die Anfragebeantwortung wurde verviel
fältigt und an aUe übrigen Mitglieder des 
Bundesrates verteilt. 

E i n  g e l  a n g t sind folgende Gesetzes
beschlüsse des Nationalrates: 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
26. November 1 969, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem weitere Uberschreitungen 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
26. November 1969, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem weitere . Uberschreitungen der 
Ansätze des Bundesfinanzgesetzes 1969 geneh
migt werden (3. Budgetüberschreitungsgesetz 
1 969) i 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
26. November 1969 über' ein Bundesgesetz, 
betreffend Veräußerung von beweglichem 
Bundesvermögen; 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
26. November 1969 über ein Bundesgesetz, 
betreffend entgeltliche und unentgeltliche Ver
äußerungen und Belastungen von beweglichen 
und unbeweglichen Bundesvermögen; 
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Vorsitzende 
Gesetzesbesdlluß des Nationalrates vom 

26. November 1 969 über ein Bundesgesetz, 
mit dem - das Bundesgesetz, betreffend die 
Ubernahme der Bundeshaftung für Finanz
operationen der Osterreichischen Stickstoff
werke Aktiengesellschaft, abgeändert wird; 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
26. November 1 969 über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz, betreffend die 
Ubernahme der Bundeshaftung für Auslands
kredite an die "Oesterreichisch-Alpine 
Montangesellschaft" und an die "Vereinigte 
Osterreichische Eisen- und Stahlwerke Aktien
gesellschaft", neuerlich abgeändert wird; 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
21. November 1969, betreffend, ein Bundes
gesetz über die Genehmigung des Bundes
redmungsabschlusses für 1968; 

In den Begleitnoten wird hiezu mitgeteilt, 
daß der Bundeskanzler beabsic:htigt, entspre
c:hend dem letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 
Bundes-Verfassungs gesetz in der Fassung von 
1929 vorzugehen. Das heißt, hinsichtlich dieser 
Beschlüsse ohne weiteres eine Beurkundung 
und Kundmachung in die Wege zu leiten, da 
diese Beschlüsse des Nationalrates nach der 
angeführten Verfassungsbestimmung nicht 
dem Einspruchsrec:ht des Bundesrates unter
liegen. 

Ich ersuche nunmehr den Herrn Schrift-
führer um Bekanntgabe der weiters eingelang
ten Beschlüsse des Nationalrates. 

gesetz, mit dem das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz abgeändert wird (24. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversic:herungsgesetz) j 

1. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
21. November 1969, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Gewerbliche Selbständi
gen-Pensionsversicherungsgesetz abgeändert 
wird (18. Novelle zum Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz) ; 

8. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
21. November 1969, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Landwirtschaftliche Zu
schußrentenversicherungsgesetz abgeändert 
wird ( 14. Novelle zum Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversic:herungsgesetz) j 

9. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
21. November 1969, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bauern-Krankenversiche
rungsgesetz abgeändert wird (3. Novelle zum 
Bauern-Krankenversic:herungsgesetz) ; 

10. Gesetzesbesc:hluß des Nationalrates vom 
26. November 1969 über ein Bundesgesetz, 
betreffend die Teilnahme am System von 
Sonderziehungsrec:hten im Internationalen 
Währungsfonds; 

1 1 . Gesetzesbesc:hluß des Nationalrates vom 
26. November 1 969, betreffend ein Bundes
gesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse 
der Osterreichischen Postsparkasse (Postspar
kassengesetz 1969); 

12. Gesetzesbesc:hluß des Nationalrates vom 
26. November 1969, betreffend ein Bundes-

Schriftführer Ing. Gassner: 1. Gesetzes- gesetz, mit dem das Katastrophenfondsgesetz 
besc:hluß des Nationalrates vom 21. November neuerlic:h abgeändert wird; 
1969, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 

13 G t b chI ß d Nationalrates vom 
die Nationalrats-Wahlordnung 1962 abge- . ese zes es u es 

. , 26. November 1969, betreffend em Bundes-
ändert wird; 

1953 gesetz, mit dem das Gewerbesteuergesetz 
2. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom und das Finanzausgleic:hsgesetz 1 961 gemäß 

21. November 1969, betreffend ein Bundes- / § 5 Abs. 3 der Bundes-Verfassungsgesetz
gesetz, mit dem das Wählerevidenzgesetz Novelle 1962 ergänzt werden; 
abgeändert wird; 

1 4. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
3. Gesetzesbesc:hluß des Nationalrates vom 26. November 1969 über ein Bundesgesetz, 

21. November 1 969, betreffend ein Bundes- mit dem das Bundesgesetz, betreffend die 
gesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtshof- Finanzierung der Autobahn Innsbruck-
gesetz 1965 abgeändert wird; Brenner, neuerlich abgeändert wird; 

4. Gesetzesbesc:hluß des Nationalrates vom 

I 
1 5. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

26. November 1969, betreffend ein Bundes- 26. November 1969 über ein Bundesgesetz, 
gesetz, mit dem Bestimmungen über land- betreffend die Förderung der kleinen Rind
wirtschaftlic:he Pachtverträge getroffen werden vieh- und Pferdeversicherungsvereine auf 
(Landpachtgesetz) ; Gegenseitigkeit (Tierversieherungsförderungs-

5. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom gesetz); 
26. November 1 969, betreffend ein Bundes- 1 6. Beschluß des Nationalrates vom 21. No
gesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz vember 1969, betreffend ein Abkommen zwi-
1 961 abgeändert wird (Marktordnungsgesetz- sehen der Republik Osterreich und der Kom
Novelle 1 969); mission der Europäischen Gemeinschaften vom 

6. Gesetzesbeschluß des Nat.ionalrates vom 26. Juni 1969 gemäß Artikel XXVIII des 
21. November 1969, betreffend ein Bundes- GATT; 
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log. Gassner 

17: Beschluß des Nationalrates vom 27. No
vember 1969, betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik Osterreich und der 
TsCheChoslowakischen Sozialistischen Repu
blik vom 2. Juli 1969 gemäß Artikel XXVIII 
des GATI; 

18. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
27. November 1969, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das 4. EFTA-Durchführungs
gesetz neuerlich abgeändert wird; 

19. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
27. November 1969, betreffend ein Bundes
gesetz über besondere Förderungen zur Ver
besserung der Struktur im Bereich der gewerb
lichen Wirtschaft (Gewerbestrukturverbesse
rungsgesetz 1969). 

Vorsitzende: Ich danke dem Herrn Schrift
führer. 

ICh habe diese Beschlüsse des Nationalrates 
den in Betracht kommenden AussChüssen z u
g e w i e  s e n. Die Ausschüsse haben diese Be
sChlüsse bereits der Vorberatung unterzogen. 
Diesbezügliche Ausschußberichte liegen vor. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
soeben verlesenen 19 Beschlüsse des National
rates auf die Tagesordnung der heutigen 
Sitzung zu stellen und von der 24stündigen 
Aufliegefrist der schriftlichen Ausschuß
berichte im Sinne des § 30 Abs. F der 
GesChäftsordnung des Bundesrates Abstand 
zu nehmen. 

Ein diesbezügliChes Aviso ist allen Mit
gliedern des Hohen Hauses zugegangen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
mit diesem Vorschlag einverstanden sind, um 
ein Händezeichen. - Danke. Dies ist die 
Mehrheit. Der Antrag ist somit angenommen. 

Es ist mir weiters der Vorschlag zuge
kommen, die Debatte über die Punkte 1 und 2, 
6 und 7 und 8 und 9 der soeben beschlossenen 
Tagesordnung jeweils unter einem abzuführen. 

Die Punkte 1 und 2 betreffen Novellen 
zur Nationalrats-Wahlordnung 1962 und 
zum Wählerevidenzgesetz. 

Die Punkte 6 und 7 betreffen 

eine 24. Novelle zum Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz und 

eine 1 8. Novelle zum Gewerblichen Selb-
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz. 

Bei den Punkten 8 und 9 handelt es sich 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden jeweils zuerst die Berichterstatter ihre 
Berichte geben. Sodann wird die Debatte über 
die zusammengezogenen Punkte unter einem 
abgeführt. 

Die Abstimmung erfolgt wie immer in sol
dlen Fällen getrennt. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben? - Dies ist nicht der Fall. Der 
Vorschlag ist somit angenommen. 

Eingelangt ist ferner ein Bericht des Bundes
ministers für Auswärtige Angelegenheiten 
über die Tätigkeit des Ministerkomitees des 
Europarates im Jahre 1968. 

Ich habe diesen Bericht dem Ausschuß für 
auswärtige Angelegenheiten und wirtschaft
liche Integration zur weiteren geschäfts
ordnungsmäßigen Behandlung zugewiesen. 

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 21. November 1969. betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Nationalrats-Wahl
ordnung 1 962 abgeändert wird (322 der 

Beilagen) 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 27. November 1969. betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Wählerevidenz-

gesetz abgeändert wird (323 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gehen nunmehr in die 
T a g  e s 0 r d n u n  g ein und gelangen zu den 
Punkten 1 und 2, über die eingangs beschlos
sen wurde, die Debatte unter einem abzu
führen. 

Es sind dies: 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 

27. November 1969, betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem die Nationalrats
Wahlordnung 1962 abgeändert wird, und 

ein Bundesgesetz, mit dem das Wähler
evidenzgesetz abgeändert wird. 

Berichterstatter über beide Punkte ist das 
Mitglied des Bundesrates Frau Dr. Anna 
Demuth. Ich erteile ihr das Wort. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Frau 
Präsident! Meine Damen und Herren! 

Ich bringe den Bericht des Ausschusses 
für Verfassungs- und RechtsangeLegenheiten 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 27. November 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Nationalrats-Wahl-um ordnung 1962 unter anderem in folgenden 

eine 1 4. Novelle zum Landwirtschaftlichen Punkten abgeändert wird: 
Zuschußrentenversicherungsgesetz und Die derzeit vom Tag der Wahlausschreibung 

eine 3. Novelle zum· Bauern-Krankenver- laufenden Fristen sollen sidl wieder - wie 
sicherungsgesetz. seinerzeit bis 1957 - nadl dem Stichtag 
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Dr. Anna Demuth 

richten. Damit ist der Stichtag, der nicht vor 
dem Tag der Wahlausschreibung liegen soll, 
wieder von Bedeutung für die Voraussetzun
gen des Wahlrechtes und den Beginn einer 
Anzahl von Fristen im Wahlverfahren. 

Alle Wähler, die sich voraussichtlich am 
Wahltag an einem ander.en Ort als ihrer 
Heimatgemeinde aufhalten, sollen die Mög
lichkeit erhalten, eine Wahlkarte zu bean
tragen. Diese Wahlkarte kann spätestens drei 
Tage vor dem Wahltermin schriftlich oder 
mündlich beantragt werden. 

Wähler, die diese Wahlkarte erhalten, 
haben die Möglichkeit, in ihrem eigenen Wahl
kreis in einer anderen Gemeinde oder in 
einem anderen Wahlkreis zu wählen. Im erste
ren Fall wird die Stimme· bei der Gemeinde 
mitgezählt; im Falle einer Wahl in einem 
anderen Wahlkreis wird diese Stimme aber 
dem Heimatwahlkreis des Wählers zugerech-
net. 

. 

In diesem Zusammenhang wird auch ein 
leerer amtlicher Stimmzettel eingeführt für 
den Fall, daß der amtliche Stimmzettel, der 
in der verschlossenen Wahlkarte, die als 
Kuvert hergestellt wurde, enthalten ist, ver
lorengeht. Auf diesem amtlichen Stimmzettel 
hat der Wähler die Bezeichnung der Partei 
und ihre Kurzfassung einzutragen. 

Die gültige Ausfüllung eines Stimmzettels 
wurde auch dahingehend erweitert, daß nun
mehr ein Stimmzettel auch dann gültig ist, 
wenn durch Bezeichnung mindestens eines 
Bewerbers einer Partei eindeutig zu erkennen 
ist, welche Partei der Wähler wählen will, 
auch wenn auf der Vorderseite keine Partei 
angehakt wurde. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 1 969 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Haus zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stelle ich 
.daher namens des Ausschusses für Verfas
sungs- und Rechtsangelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1 969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Nationalrats-Wahl
ordnung 1962 abgeändert wird, wird k e i n  
E i n s p r u c h erhaben. 

Ich darf den zweiten Bericht des Ausschusses 
für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 21. November 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Wähl,erevidenz
gesetz abgeändert wird, bringen. 

Die Novelle zum Wählerevidenzgesetz 
bringt Klarheit über die Frage des ordent
liChen Wohnsitzes von Präsenzdienern. 

Der vorliegende GesetzesbesChluß des 
Nationalrates siChert allen Wehrpflichtigen. 
die zum normalen Zeitpunkt zum ordentliChen 
Präsenzdienst einberufen werden - also im 
Jahr der Vollendung ihres 1 9. Lebensjahres -, 
zu, daß sie mit ErreiChung ihres Wahlalters 
in die Wählerevidenz jener Gemeinde ein
getragen werden, in der sie vor ihrer Ein
berufung ihren ordentliChen Wohnsitz hatten. 
In dieser Gemeinde sollen sie auch eingetragen 
bleiben, außer im Falle der Verlegung ihres 
ordentlichen Wohnsitzes wähl'lend des Präsenz
dienstes. 

Weiters sieht der Gesetzesbeschluß vor, daß 
durch die Einberufung bereits Wahlberechtig
ter zum ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienst eine Änderung der Eintragung 
dieser Personen in der Wählerevidenz grund
sätzlich nicht eintritt, es sei denn, es tritt audl 
eine Verlegung des ordentlichen Wohnsitzes 
während des Präsenzdienstes ein. 

Weiters wird einem Erkenntnis des Ver
fassungs gerichtshofes Rechnung getragen, das 
das Parteiengehör im Berufungsverfahren bei 
der Anlegung der Wählerverzeichnisse siChert. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Remts
angelegenheiten hat die gegenständlime Vor
lage in seiner Sitzung am 9. Dezember 1 969 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
besChlossen, dem Hohen Haus zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stelle im 
daher namens des AussChusses für Ver
fassungs- und Rechtsangelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1 969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Wählerevidenz
gesetz abgeändert wird, wird k e i n  E i n
s p r u c h erhoben. 

Vorsitzende: Ich danke sehr. Wir gehen 
nunmehr in die Debatte ein, die über heide 
Punkte unter einem abgeführt wird. 

Zu Wort gemeldet hat sich das Mitglied 
des Bundesrates Herr Leopold Wagner. Im 
erteile es ihm. 

Bundesrat Leopold Wagner (SPO): Verehrte 
Frau Vorsitzende! Hohes Hausl Meine Damen 
und Herren! Der Nationalrat hat am 21. No
vember dieses Jahres einen Gesetzesbesdl.luß 
verabschiedet, in dem er siCh mit einer Re
form, mit einer Reorganisation der Natioaal
rats-Wahlordnung auseinandersetzt. 

Wie schon die Frau Berichterstatter uns 
gesagt hat und ausgeführt hat, wird es nun 
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so sein, daß für den Fristenablauf wieder 
der Stichtag maßgebend sein wird, so wie das 
vor �em Stimmlistengesetz 1951 der Fall war. 

Das ist insofern von Interesse für uns alle 
und für die österreidlischen Staatsbürger, weil 
damit auch eine Fristerstreckung für die Ein
bringung der Parteilisten zur Kandidaten
nominierung zusamme�ängt, was gleichzeitig 
bedingt, daß bei eventueller kurzfristiger Aus
sdueibung von Neuwahlen genügend Zeit 
dafür vorhanden ist. 

Es ist ferner in diesem Gesetz festgehalten, 
daß die wahlwerbenden Personen und Per
sönlichkeiten sowie diejenigen, die die Wahl
werbung unterstützen, nicht mehr von der 
Wahlbehörde auf ihre Wählbarkeit untersucht 
und kontrolliert werden müssen, sondern daß 
eine Bestätigung der Gemeinden genügen 
wird. 

Es ist ferner, dem Wähler entgegen
kommend, ausgeführt, daß in Hinkunft die 
Wahlkarten leichter zu bekommen sein wer
den, als das in der Vergangenheit der Fall 
war. Das heißt, daß ein Osterreicher dann 
mit Hilfe dieser leichter zu erwerbenden Wahl
karten überall im Bundesgebiet seiner Wahl
pflicht Genüge leisten kann. 

Es ist im Gesetz Vorsorge dafür getroffen, 
daß dann bei der Abgabe der Wählerstimme 
diese dann dem Wahlkreis zugezählt wird, 
in dem der Wähler seinen ständigen Wohnsitz 
hat. Das verhindert - es ist sehr sinnvoll, 
daß das so geordnet wurde -, daß den 
besseren Organisatoren ein manipulatorischer 
Erfolg zuteil wird, und zwar in jenen Gebieten, 
wo es um wenige Stimmen geht, wo es unter 
Umständen möglich gewesen wäre, Menschen 
kurzfristig anzusiedeln oder hinzubringen. Das 
ist nicht mehr möglich, das verhindert das 
Gesetz, und das ist gut so. 

Es ist ferner durch dieses Gesetz ganz ein
deutig festgestellt, daß es einen Fall Krainer, 
wie er in der Steiermark aufgetreten ist, nicht 
mehr geben kann. Hier ist eine eindeutige 
und klare Gesetzeslage geschaffen worden. 

Ich darf in diesem Zusammenhang sagen, 
daß meine Parteifreunde im Hohen Haus mit 
ihren Vorschlägen Berücksichtigung fanden 
und daß wir Sozialisten . daher diesem 
Gesetzesvorschlag unsere Zustimmung erteilen 
werden. 

Aber ich glaube, das Gespräch über die 
Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 
sollte doch auch Anlaß sein, einige prinzipielle 
Feststellungen dazu und über das demokra
tische· Wesen in unserer Republik einige 
Gedanken zu äußern. 

Es ist nämlich so, daß Reformen der 
Nationalrats-Wahlordnung immer dann ein
geleitet werden, wenn Wahlen unmittelbar 
vor der Tür stehen, und daß die Diskussion 
dann auch ein bißchen angeheizt wird und 
daß man mit den Problemen eben stärker kon
frontiert ist, als das in den allgemeinen Tages
abläufen der Politik der Fall ist. 

Ich darf vielleicht einmal Sie alle bitten, 
ein bißchen nachzudenken, welche Beziehun
gen der Staatsbürger zu seinem Staat eigent
lich hat. Wenn man irgendeinen Osterreicher 
oder eine Osterreicherin auf der Straße fragt, 
wie diese Beziehungen sind, so wird man 
in der Regel die Antwort erhalten: Diese 
Beziehungen sind zufriedenstellend. Erst wenn 
man dann ein bißchen tiefer geht, wenn man 
ein bißchen gründlicher forscht, wird man 
daraufkommen, daß es neben dies·er Zufrieden
heit - die ja vielleicht vielfach auch dadurch 
ausgelöst wird, daß ja nicht alle politisch 
so interessiert sind, wie wir das gerne haben 
würden - auch ein gewisses Unbehagen gibt, 
ein Unbehagen, dessen Ursachen man natür
lich auch in irgendeiner Art und Weise er-:
gründen muß. Und wenn man das dann ein 
bißchen näher erforscht, wie gesagt, dann 
kommt man sehr bald darauf, daß dieses 
Unbehagen in irgendeiner Form manipuliert 
ist, da den Menschen von den propagandi� 
stischen Einrichtungen, die es in einem Staate 
gibt, von den Massenmedien und so weiter, 
kleine Mosaiksteine ins Haus geliefert wer
den, aus denen sie sich dann, gewollt oder 
ungewollt, ein gewisses Bild über die Politik 
zu formen haben. Das bedeutet also - ich 
meine das hier durchaus positiv -, daß der 
Staatsbürger nicht aus prinzipieller eigener 
Erkenntnis auf den Grund der Dinge kommt 
- nämlich daß es berechtigt ist, ein gewisses 
Unbehagen über die Politik zu fühlen -, 
sondern daß ihm das in irgendeiner Form 
vermittelt wird. 

Dazu kommt auch - und das soll auch 
ganz frei herausgesagt werden -, daß die 
Politik selbst in der Regel auch tatsächlich 
Anlaß bietet, sich über sie ein bißchen zu 
ärgern - für denjenigen, der nachdenkt. Es 
ist natürlich in der Politik auch nicht anders 
als in unserem öffentlichen und auch zum 
Teil im familiären Leben: daß nämlich die 
österreichische Mentalität eine ganz gewaltige 
Rolle spielt, daß man also, wenn schwierige 
Probleme auftauchen, die einer Lösung zuge
führt werden sollten, diese nur allzuoft inso
fern erledigt, daß man sich darauf einläßt, 
zuerst einmal zu verzögern, dann ein bißchen 
zu taktieren, und daß man die Dinge nur dann 
macht - und sehr oft unter starken· Ab
strichen -, wenn es sich überhaupt nicht 
mehr vermeiden läßt, eine Aktivität zu setzen. 
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Das ist einer der Gründe dafür, daß der Staats
bürger ein bißmen in Sorge gerät, wenn er 
über die Politik befragt wird. 

Dann ist noCh. etwas anderes feststellbar: 
daß wir alle zusammen - iCh. mödüe nicht 
eine Part-ei herausheben - vielleicht auch 
ein bißchen zu sehr den Schlagworten ver
haftet sind, den Schlagworten, die wir even
tuell selbst aum aus der Presse entnehmen. 
Wir verhalten uns da ähnlich wie jene, die 
als Fußballenthusiasten an einem Wochenende 
ein Fußballspiel ansehen und am nächsten 
Tag auf dem Arbeitsplatz keinen Kommentar 
über dieses Spiel abgeben, weil sie vorerst 
einmal in der Arbeitspause nachlesen wollen, 
was der Sportberichterstatter über das Spiel 
zu sagen hat. Ähnlich geht es uns doch auch 
hin und wieder, und man muß also sagen: 
Wir müssen davon abrücken, wir müssen 
versumen, unsere Ideen und unsere Initiativen 
eigenständig in die Tat umzusetzen. 

Das bedeutet also, verehrte Damen und 
Herren, daß die lebendige Demokratie eigent
Um nidlt durch Gesetze gemacht werden kann, 
sondern daß sie von uns Menschen gestaltet 
werden muß, daß wir uns dazu durchzuringen 
haben, unter allen Umständen und unter allen 
äußeren und milieubedingten Einflüssen trotz
dem die Meinung so zu sagen, wie sie gesagt 
werden muß, und auch die Taten so zu setzen, 
wie sie gesetzt werden müssen. 

Ohne polemisch werden zu wollen, muß ich 
sagen, daß wir Sozialisten uns in dieser 
Hinsicht ein wenig von der Rechten in diesem 
Hause unterscheiden, denn es ist eine Eigen
art unserer Partei, daß wir zu allen Zeiten 
bestrebt waren, vorerst einmal programma
tisch nach gründlichem Nachdenken unseren 
Weg und unsere Ziele festzusetzen, und daß 
wir deshalb fast immer um eine Handbreite, 
um eine Fußbreite oder um einen Schritt 
der Osterreichischen Volkspartei bei der Pro
grammierung der Aktionen, die für diesen 
Staat wichtig waren, voraus sind. (Bundesrat 
Dr. S k o t  t o n: Sehr richtig! - Bundesrat 
Dr. Pi t 8 e h  m a n  n: Aber Computer habt 
ihr keinen!) Ich werde darauf noch ganz genau 
zu sprechen kommen, denn wenn man einige 
Jahre hier ist, verehrter Herr Kollege Doktor 
Pitschmann, lernt man ja auch einiges von 
Ihnen. Im werde das heute zu kopieren ver
suchen. (Ironische Bravorufe bei der OVP. -
Bundesrat H ö t z e n d 0 r f e r: Hauptsache ist, 
daß Sie was lernen!) 

Es geht uns Sozialisten also darum, daß 
wir tatsämlim versuchen, mit ehrlimem und 
offenem Herzen Probleme zu erfassen und 
dann auch einen Weg zu suchen, der dazu 
führt, daß man diese Probleme positiv erledi
gen kann. 

Die Wahlrechtsreform - die jetzige, die 
uns in Form eines Gesetzesbeschlusses des 
Nationalrates vorliegt - ist ja eine Minimal
lösung. Das muß jedermann klar sein, denn 
sie geht ja an allen wesentlichen Problemen, 
die es in diesem Staate mit dem Wahlremt 
zu lösen gibt, vorbei. Nirgends ist noch jene 
Aktivität zu erkennen, die dazu führen müßte, 
daß einmal das prinzipielle Recht des Staats
bürgers - nicht der politischen Parteien -
statuiert wird, das dem Menschen die Möglim
keit gibt zu erkennen, daß jede Stimme in 
dieser Republik gleich' bewertet wird. Es gibt 
nach wie vor das starke Ost-West-Gefälle in 
den Wahlzahlen für die Feststellung eines 
Mandates. 

Es sind auch keine Anstöße dazu aus
gegangen, daß man einmal prinzipiell Formu
lierungen findet, ob man sich zu einem Mehr
heitswahlremt oder zu einem Verhältniswahl
recht in einer anders gearteten Form bekennt 
oder zu einer Mischform. 

Es ist also nichts von dem geschehen, wobei 
ich sagen muß, daß wir hier wirklich einmal 
alle zusammen initiativ zu werden hätten, 
da das selbstverständlich ni<;ht aus dem S<hoße 
einer Partei allein geboren werden kann, 
sondern diese Verhandlungen müssen in dem 
in einer Demokratie notwendigen und erfor
derlichen freien Raum zwischen den Parteien 
geführt werden, damit nicht prinzipielle Stand
punkte der einen Seite prinzipiellen Stand·� 
punkten der anderen gegenüberstehen, wo es 
dann keine Möglichkeit mehr gibt, die Dinge 
zu regeln. Man muß die Dinge absolut nicht 
über den Daumen brechen - das hat natürlich 
auch Zeit -, aber man sollte prinzipiell einmal 
darangehen, diese Dinge zu erledigen. 

Es treten hier auch - ich habe sthon vom 
Unbehagen des Staatsbürgers gesprochen -
Erscheinungen auf, deren kritische Bewertung 
sich uns innerlich aufdrängt. Ihren Partei
großveranstaltungen ist zu entnehmen, daß 
Sie nunmehr einen Ausschuß einsetzen, der 
sich mit der Demokratiereform beschäftigen 
soll. Es ist schon sehr, sehr gefährlich, so 

etwas festzustellen, weil man ja - das stammt 
nicht von mir, ich glaube, das hat der Ihrer 
Partei angehörende Nationalratspräsident ge
sagt - nach 25 Jahren nicht versuchen sollte, 
den Menschen einzureden, daß die Demokratie 
prinzipiell nicht gut sei, daß man sie also 
reorganisieren müßte. Man sollte also viel
leicht auch hier in der dogmatischen Fest
stellung ein biß ehen vorsichtiger agieren. 

. 

Aber ich darf zu dem zurückkommen, was 
ich gesagt habe. Die OVP hat nun also eine 
Kommission zur Demokratiereform eingeset�t, 
und nun kopiere ich den Herrn Dr. Pitschmann, 
denn es hat ein berühmter und bekannter 
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österreichischer Publizist, der Herr Kurt Vor
hofer, sehr ausführlich dazu Stellung genom
men. Ich werde hier nidlt alles verlesen, 
sondern nur einige wenige Sätze hier wieder
geben. In der "Kleinen Zeitung" vom Samstag, 
dem 6. Dezember, sind sie nachzulesen. 

"Genau genommen" - schreibt der Mann 
da - "handelt es sich freilich nicht so sehr 
um die Reform der Demokratie, sondern um 
Reformen in der Demokratie, also um Ver
besserungen bestehender Institutionen, wie 
Parlament und Parteien." 

Wenn man den Artikel weiterliest, kommt 
man darauf, daß er unter "Parteien" in erster 
Linie die OVP versteht, der er ja fast krisen
hafte Erscheinungen unterschiebt. Bitte, das 
ist nicht von uns, sondern von einem unab
hängigen Journalisten festgestellt. (Bundesrat 
Dr. P i  ts c h m a n  n: Wir haben aber keinen 
Olah gehabtl) 

"Wenn Intellektuelle einmal zu arbeiten 
beginnen", schreibt er hier - das muß ich 
dazusagen, damit es klar wird -, "dann kann 
es leicht passieren, daß sie gewisse Grenzen 
überschreiten, daß sie, wie ein OVP-Funk
tionär sagte, ,den Erfordernissen der Partei
propaganda überhaupt nicht mehr gerecht 
werden· ... 

Es wird also von diesem unabhängigen 
Mann ganz klar zu erkennen gegeben, daß 
es sich um Propaganda handelt. Er ist ja 
in der Regel gut informiert über das, was 
sich in Ihrer Partei abspielt. 

Und dann schreibt er weiter, gedanklich 
vielleicht von den schlechten Erfahrungen aus
gehend, die gewonnen wurden: 

"DennodI nominierte die Bundespartei
leitung dieser Tage ein Komitee für die 
Beratung der Demokratiereform. Diesem Ko
mite"e gehören einige durchaus respektable 
PersöillidIkeiten an, aber witzigerweise kein 
einziger jener Autoren, die in den letzten 
Monaten durch ihre Publikationen in der 
Offentlichkeit Aufsehen erregt haben." 

Nun geht's so weiter: 

"Diem und Neisser fordern unter anderem 
. 

eine Änderung der Machtverhältnisse in der 
OVP. Die drei Bünde sollen nicht mehr im 
Verhältnis 1 :1:1 faktisch gleichberechtigt 
sein." (Zwischenrufe bei der OVP.) 

Ich sage das nur zur Untermalung dessen, 
was man im Volk darüber sich denken könnte: 
daß es bei Ihnen vielleicht tatsächlich ein 
bisserl kriselt. Aber man soll das nicht genau 
untersuchen. (Ruf bei der OVP: Machen Sie 
sidt keine Sorgen!) Ich mache mir keinerlei 
Sorgen darüber, sondern ich möchte gar nicht 

damit hinter dem Berg halten, daß es even
tuell . . . (Bundesrat H of m a n  n - W e 11 e n
h of: Es herrscht Einigkeit wie zwischen 
Kreisky und Pittermann. - Heiterkeit bei 
der avp.) Lassen wir das dahingestellt. Ich 
werde . . .  (Zwischenrufe bei der avp.) 

Aber bitte, ich kann ja fortfahren. Noch 
zwei Sätze vieHeicht: 

"Als die Wirtschaftsbundführung bei einer 
Präsidiumssitzung wieder einmal besonders 
stark tobte" - das finde ich journalistisch 
nicht einwandfrei wiedergegeben, das darf 
ich gleich dazusagen, aber es steht so hier -
"vor allem wegen Neisser, mußte sogar Vize
kanzler Withalm im Fernsehen eine beruhi
gende Erklärung abgeben. Hätte er es nicht 
getan, dann wäre Wirtschaftsbundpräsident 
Sallinger vor das Fernsehpublikum getreten, 
was vielleicht aum ganz lustig gewesen wäre:" 

Also das unterstreicht ja nur das, was ich 
früher gesagt habe. 

"Es sollte" - das ist der letzte Satz -
"doch nur ein WahlsChlager sein zur Sym
pathiewerbung bei Studenten, Journalisten 
und anderen an der Demokratie ständig 
herumnörgelnden Leuten. Wirklich heikle 
Dinge sollten nicht einmal angetippt werden." 

Ich habe das nicht verlesen, verehrte Damen 
und Herren, um Sie mit Nadelstichen zu 
traktieren, sondern ich habe das eigentlich zur 
Untermalung dessen getan, was ich früher 
gesagt habe: daß wir selbst die Aktivitäten 
in diesem Haus zu gestalten haben und durch 
unsere Aktionen auch dafür Sorge zu tragen 
haben, daß derartige Wiedergaben nicht mög
lich sind. Das ist, glaube ich, festzustellen. 

Die Lösungen. die wir in unserem Staate 
treffen, sollten also allen möglichst gerecht 
werden, und vor allem sollte man sich dazu 
bekennen, daß man den politischen Gegner, 
wenn er gute, Gedankengänge äußert, auch 
anhört. Es ist nichts Abwertendes, wenn man 
das tut. Das muß geschehen, und auch hier 
muß ich wieder die "Kleine Zeitung" zitieren, 
die in ihrer Sonntagsausgabe festgestellt hat. 
daß von 21 guten Vorschlägen, die die Sozia
listen im Hohen Haus gebracht hatten, alle 
21, obwohl ein Großteil davon gut und durch
aus akzeptabel gewesen wäre, ohne Dis
kussion, einfach mit der Mehrheitsmaschinerie 
niedergestimmt wurden. Und ich möchte . . .  

(Bundesrat Eleonora H i 1 t 1: Das ist so wie 
bei der Gemeinde Wien!) Frau Bundesrat, 
lassen Sie mich nicht unhöflich werden, bitte. 
Ich habe ja hier einen gewissen Vorteil, weil 
ich das Mikrophon zur· Hilfe habe und eine 
starke Stimme. 
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ICh möchte also sagen: Damit handeln wir 
auch konträr dem, was die jungen Leute sich 
vorstellen. Ic:h habe in Ihrer Jungwählerzeit
srnrift, die Sie jetzt in großen Massen an 
die jungen Menschen versenden, einen Leser
brief gelesen, in dem ein junger Bursche 
feststellt - er wird wahrsc:heinlic:h einer Ihrer 
Jungtürken sein, weil idI mir sonst nirnt 
vorstellen kann, daß in einer Wahlzeitschrift 
ein Leserbrief veröffentlic:ht wird; soweit bin 
ich mit parteitaktischen Dingen aurn bela
stet -: Man müßte doch wirklirn einmal dazu 
übergehen, daß das, was an guten Gedanken 
geboren wird, ganz gleich, von wem sie 
kommen, auc:h tatsächlich übernommen und 
in die Tat umgesetzt wird, denn es muß uns 
doch wahrhaftig darum gehen, daß wir alle 
zusammen diesem Staate zu dienen haben. -

(Bundesrat Dr. Go e s S: In Kärnten auch!) 
Also ich glaube, Ihre Parteifreunde in Kärn
ten - Sie sind zuwenig drinneQ., Herr Graf -
sind durchaus geneigt, das, was wir an Füh
rungskraft in diesem Lande leisten, anzu
erkennen. Denn es gibt ja keinen einzigen 
Abstimmungserfolg, bei dem Ihre Partei sidl. 
nicht wohlwollend unserer Führung anpaßt. 
Das möchte ich ganz eindeutig gesagt haben. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich möchte also sagen, daß wir im Gegensatz 
zu vielen anderen Praktiken (Zwischenruf des 
Bundesrates Dr. G o  es 8) - Herr Doktor, 
ganz ehrlich und unter uns, wir sind ja 
Sitznachbarn im Kärntner Landtag - immer 
bereit sind zu verhandeln, daß wir das audl. 
immer hochhalten, weil wir das Verhandeln 
schon längst als das Wesen der Demokratie 
erkannt haben. Aber wir sind da audl. 
immer . .. (Bundesrat Dr. Go e s s: Besonders 
bei der Festsetzung des Wahltermins/) Dazu 
komme ich auch noch. Haben wir uns darüber 
aufgeregt, daß die OVP den 1 .  März als 
Wahltermin festgesetzt hat, ohne irgend 
jemand zu befragen? Wir haben selbstver
ständlich zur Kenntnis genommen, daß die 
Mehrheit den Anstoß zu den Initiativen gibt, 
wir Kärntner haben uns auch nicht darüber 
aufgeregt, daß der Krainer in der Steiermark 
das gemacht hat, ohne seine Parteifreunde 
zu befragen. Bitte, seien Sie nicht ungehalten, 
daß ich das feststellen mußte, aber es handelt 
sich dabei ja um eine Landessarne, und ich 
stehe hier ja auch ein wenig als Vertreter 
föderalistischen Gedankengutes und eigen
ständiger Entsmeidungen ·eines Landes. 

Ich wollte sagen: Die rücksichtslose An
wendung der Mehrheit ist nicht sinnvQll und 
man sollte davon Abstand nehmen. (Bundesrat 
H o l  m a n  n - W eIl e n h o l: Fangen Sie nidzt 
wieder mit der V-Bahn an! Sie langen mit 
der U-Bahn an! Ich weiß das!) Nein, ich 

werde nicht über . . . (Zwischenruf des Bundes
rates H o f  m a n  n -W eIl e n h o f.) Ich ver
spreche Ihnen, daß ich kein Wiener Wort 
sagen werde. (Zwischenruf der Bundesrätin 
Eleonora H i 1 t 1.) Wir bauen in Klagenfurt 
vorerst keine U-Bahn. Wenn es notwendig 
sein wird, werden wir auch eine U-Bahn 
bauen. Wir bauen ja, wie Sie sehen, alles, was 
wir für notwendig und dringend eramten, und 
wir bringen es auch zustande. 

Damit erhebt sich eigentlim gleich auch 
die Frage der nunmehrigen Stellung des Bun
desrates. Ich glaube, auch dazu sollten einige 
wenige Sätze gesagt werden. Es ist ja erst
malig in der Republik so, daß die Sozialisten 
in diesem Hohen Hause die absolute Mehrheit 
innehaben. (Bundesrat S c  h r e i n  e r: Jetzt 
langen Sie an mit der Aufwertung!) Das ist 
von Haus aus schon eine echte Aufwertung 
und wahrscheinlich die erste nach jahrelangem 
Bestreben (Heiterkeit und Beifall bei der Spa), 
und zwar deshalb . . .  (Bundesrat Eleonora 
H i I t 1: Warum lachen Sie denn so dazu?) 
Gnädige Frau, Sie werden noch merken, daß 
diese Aufwertung erfolgt ist. Es wird uns 
in Hinkunft (Zwischenrufe bei der OVP) 
durchaus möglich sein, die Aufmerksamkeit 
der Offentlichkeit auf die Vorgänge im 
Nationalrat - nämlich siehe das früher er
wähnte rücksichtslose Anwenden der Mehr
heit - zu lenken. Davon bin ich persönlich 
überzeugt. Es sei auch ganz ruhig festgestellt, 
daß schon die beiden letzten Sitzungen den 
Beweis erbracht haben, daß es in diesem Staat 
der ordnenden Kraft der Sozialisten bedarf, 
denn sie sind im Gegensatz zu den voran
gegangenen relativ ruhig über die Bühne ge
gangen. 

Wir Sozialisten werden also bestrebt· sein, 
dieses Haus, das nunmehr, wie gesagt, mit 
einer Mehrheit von uns ausgestattet ist - ich 
werde sehr zurückhaltend sein und nicht die 
Arroganz an den Tag legen, die Sie uns nach 
dem 66er-Jahr verspüren ließen; nicht alle, 
das möchte ich auch sagen, einige unter 
Ihnen -, zu einem sehr selbständig agieren
den Haus zu madIen. Wir werden das, was 
im Hohen Haus beschlossen und verabschiedet 
wird, kritisch danach bewerten, ob die dort 
beschlossenen Gesetze den Interessen des 
Staates dienen und audI den föderalistischen 
Erwägungen entsprechen und ob sie allen 
Erfordernissen ausreichend Genüge tun. Wir 
werden nicht unbedingt der verlängerte Arm 
- für wenige Wochen nur mehr natürlich -
der Opposition sein, aber wir werden ohne 
Zögern gegen jede parlamentarische Gewalt
anwendung - das darf ich noch einmal 
unterstreichen - auftreten. (Bundesrat Doktor 
H e  g e r: Parlamentarische Gewaltanwen-
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dung?) Das ist sehr hart, natürlich, aber ich 
meine, die Politik ist ein hartes Geschäft. 
Das muß uns ja wohl klar sein. Wir werden 
also dort, wo es zu rücksichtslosen Mehrheits
einsätzen der OVP im Nationalrat kommt, 
durchaus nicht zögern, den Standpunkt zu 
vertreten, den die Mehrheit der Osterreicher 
uns als Mandat überantwortet hat. Denn eines 
muß uns ja klar sein : Die Zusammensetzung 
des Bundesrates in diesen Stärkeverhältnissen 
kommt ja nicht von ungefähr. (Bundesrat 
Dr. H e  g e r: So wie im Parlament, nur umge
kehrt!) Es ist derzeit so, daß eine Mehrheit 
der österreichischen Bevölkerung - denn 
diese Zahlen stimmen ja ganz genau - der 
sozialistischen Bundesratsfraktion das Mandat 
übertragen hat, sehr hart und kritisdl zu den 
Gegebenheiten Stellung zu beziehen. (Zwi
schenrufe bei der OVP.) 

Ich möchte nunmehr zum Schluß kommen, 
weil ich glaube, daß es nicht sinnvoll ist, 
allzu lange zu sprechen, und ich möchte Sie 
abschließend bitten, dazu beizutragen, daß wir 
tatsächlich von uns aus, von innen heraus ver
suchen, reformerisch tätig zu sein, die Dinge 
in ihrer Konzeption gut zu durchdenken und 
unsere Maßnahmen und Aktionen tatsächlich 
darauf auszurichten, daß sie der Sache der 
Politik dienen, aber in erster Linie natürlich 
der Sache OsterreiChs. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Zu Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wird ein Schlußwort gewünscht? - Dies ist 
nicht der Fall. 

Die Abstimmung über diese zwei Gesetzes
beschlüsse erfolgt getrennt. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen die bei den Gesetzes
beschlüsse des Nationalrates k e i n  e n E i  n
s p r u e h  zu erheben. 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 21. November 1969, betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Verwaltungs gerichts
"ofgesetz 1965 abgeändert wird (321 und 324 

der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen zum Punkt 3 
unserer Tagesordnung: Abänderung des Ver
waltungsgerichtshofgesetzes 1965. 

Berichterstatter ist das Mitglied des Bundes
rates Frau Dr. Erika Seda. Ich bitte um den 
Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Erika Seda: Frau 
Vorsitzende I Hohes Haus I Meine Damen und 
Herren I Ich bringe den Bericht des Ausschus
ses für Verfassungs- und Rechtsangelegen
heiten über den Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates vom 27. November 1969, betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungs
gerichtshofgesetz 1965 abgeändert wird. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll unter anderem bei Anträgen 
auf Bewilligung des ArmenreChtes der Beginn 
der Beschwerdefristen gegen den Bescheid 
einer Verwaltungsbehörde neu geregelt wer
den. Ferner soll über ein Ansuchen auf Zu
erkennung einer aufschiebenden Wirkung der 
Beschwerde künftighin nicht die belangte Be
hörde, sondern der Verwaltungsgerichtshof 
selbst entscheiden. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 1969 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stelle ich somit 
im Namen des Ausschusses für Verfassungs
und Rechtsangelegenheiten den Antrag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 21. November 1 969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungs
gerichtshofgesetz 1965 abgeändert wird, wird 
k e i n  E i n  s p r u c h erhoben. 

Vorsitzende: Danke. Zum Wort gemeldet 
hat sich das Mitglied des Bundesrates Dr. Iro. 
Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Dr. Iro (OVP) : Frau Vorsitzende! 
Meine Damen und Herrenl Ich habe mich nicht 
zum Wort gemeldet, um auf die Ausführungen 
des Kollegen Wagner zu antworten, obwohl 
ich es auch ganz kurz tun will. (Bundesrat 
Hella H a  n z 1 i k: Das ist ja ein anderer 
Tagesordnungspunkt! - Ruf bei der SPO:. 
Das hätten Sie früher machen müssen!) Schon, 
nur hat er im Rahmen dieses Punktes, den 
wir vorher behandelt haben, Dinge gebracht, 
die mit dem Punkt unmittelbar niChts zu tun 
hatten. Ich werde, ähnlich wie er, am Ende 
meiner Ausführungen, die sehr kurz sein 
werden, zu den Fragen Demokratiereform und 
Stellung des Bundesrates auch ein paar Worte 
sagen. 

Zunächst möchte ich aber zu dem Gesetz 
sprechen und möchte sagen, daß es deshalb 
von uns begrüßt wird, weil es eine Stärkung 
der Rechtsstellung des einzelnen Staatsbürgers 
bedeutet. 

Was ist der wesentliche Inhalt dieses Geset
zes? - Es sagt, daß der Verwaltungsgerichts
hof nun selbst zu entscheiden hat über die 
Frage, ob einer Beschwerde an den Verwal
tungsgerichtshof die aufschiebende Wirkung 
zuerkannt wird oder nicht. Bisher war es so, 
daß nur der Verfassungsgerichtshof diese Ent-
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scheidung treffen konnte, daß aber der Ver
waltungsgerichtshof darüber nicht entsmieden 
hat, sondern die belangte Behörde, die ja 
doch eigentlich Partei ist in diesem Verfahren 
und daher nicht mit jener Unbefangenheit und 
mit jener inneren Objektivität über die Frage 
entscheiden kann wie der Verwaltungs
gerichtshof selbst. Das ist also durmaus zu 
begrüßen. 

Bedenken Sie dom: In Bausachen zum Bei
spiel - welme furchtbare Wirkung, wenn das 
Gebäude abgerissen wird und wenn namher, 
nam einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren 
oder zwei Jahren, der Verwaltungsgerichtshof 
entscheidet : Das Gebäude ist nicht abzureißen. 
Es ist längst abgerissen, und es hilft nichts 
mehr. 

Aus diesem Beispiel sehen Sie, welme Be
deutung die aufschiebende Wirkung hat und 
wie wichtig es ist, daß darüber nicht die 
belangte Behörde, die doch beteiligt ist und 
glaubt, das Gebäude muß abgerissen werden, 
entscheidet, sondern der Verwaltungsgerichts
hof selbst. 

Eine zweite wimtige Sache in diesem Zu
sammenhang ist die Entscheidung über das 
Armenrecht und der Beginn der Frist. Die 
Frist für die Verwaltungsgerichtshof
beschwerde beträgt ja sechs Wochen, aber die 
Frage ist: Wann beginnt sie zu laufen? Bis 
jetzt war es so: Wenn jemand sich keinen 
Rechtsanwalt leisten konnte, sondern eben 
einen Antrag auf Bewilligung des Armen
rechtes stellte, auf Beistellung eines Armen
vertreters, so hat das eine gewisse Zeit gedau
ert, und nach drei, vier Wochen dann wurde 
der

· 
Armenanwalt bestellt und hat nur mehr 

zwei Wochen Frist gehabt, weil ihm die sechs 
Wochen nicht verlängert wurden. Die Frist hat 
mit der Zustellung des Bescheides begonnen, 
ohne Rücksicht darauf, wann über den Antra"g 
auf Bewilligung des Armenrechtes beziehungs
weise Beistellung eines Armenvertreters ent
schieden wurde. Es ist auch vorgekommen, 
daß die Frist unter Umständen überhaupt abge"· 
laufen ist, daß überhaupt keine Möglichkeit 
für den durch einen Armenanwalt Vertretenen 
mehr gegeben war, sein Redlt geltend zu 
machen, weil es zu spät war, weil die sechs 
Wochen eben um waren. Diese Bestellung des 
Armenvertreters hat die ganzen sechs Wochen 
in Anspruch genommen. Aber auch, wenn nur 
fünf Wochen vergangen sind, hat der Anwalt 
am Ende nur mehr eine Woche gehabt, um 
dann schnell noch diese VwGH-Beschwerde 
zu erledigen. Das ist eine zu kurze Zeit. Diese 
Bestimmung ist also sehr, sehr wertvoll, und 
wir begrüßen es, daß damit auch die Bedeu
tung des einzelnen gegenüber dem Staat ge
stärkt wurde. 

Vielleicht darf ich ein paar Worte über die 
Höchstgerichte in Osterreich überhaupt sagen. 
Man spricht ja immer von den drei Hödlst
gerichten: dem Obersten Gerichtshof, dem 
Verwaltungsgerichtshof und dem Verfassungs
gerichtshof, wobei alle drei natürlich Höchst
gerichte sind, aber verschieden in ihrer Funk
tion. Der Oberste Gerichtshof " entscheidet als 
letzte Instanz in einem Verfahren, das noch 
nicht abgeschlossen ist, er ist also letzte In
stanz in Strafsachen, Zivilsachen, Außerstreit
sachen. Verfassungsgerichtshof und Verwal
tungsgerichtshof hingegen sind nicht letzte 
Instanz, sondern entscheiden dann, wenn die 
letzte Instanz schon entscheiden hai. Der Ver
waltungsgerichtshof und der Verfassungs
gerichtshof werden also erst dann in Funk
tion treten, wenn das Verfahren bereits abge
schlossen ist. Daher sind die Beschwerden an 
den Verwaltungsgerichtshof und den Verfas
sungsgerichtshof eben außerordentliche 
Rechtsmittel und ganz anders als eine Nich
tigkeitsbeschwerde an den Obersten Gerichts
hof oder ein sonstiges Rechtsmittel an den 
Obersten Gerichtshof. 

Nun möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, 
daß es nicht überall in der Welt diese Ein
richtungen der Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts gibt. Es gibt viele Staaten, wo man 
sehr dankbar wäre, wenn der Staatsbürger 
die Möglichkeit hätte, dann, wenn eine Ver
waltungsbehörde in letzter Instanz entschieden 
hat, noch eine höchste Instanz im außerordent
lichen Rechtszug anzurufen. Die Internationale 
Juristenkommission hat immer wieder im 
Laufe der Sitzungen und Tagungen der letzten 
Jahre Empfehlungen an jene Staaten" heraus
gegeben, die solche Einrichtungen noch nicht 
haben, so etwas zu schaffen. 

Wir haben auch in Osterreidl nicht immer 
diese Einrichtungen gehabt. Es gibt den Ver
fassungsgeridltshof in österreich erst seit 1920 
- allerdings hat es ein Reichsgericht als Vor
gänger gegeben -, und es gibt einen Ver
waltungsgerichtshof seit 1876. Also nicht 
immer und nicht überall hat es solche Ein
richtungen gegeben. 

Was sind nun die Aufgaben? Ganz kurz : 
Die Aufgabe des Verfassungsgerichtshofes ist 
es, die Gesetze und Verordnungen und auch 
das gesamte Verwaltungshandeln - also nicht 
nur Gesetze und Verordnungen, sondern auch 
das gesamte Verwaltungshandeln - auf die 
Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen. Es gibt 
in der Literatur sehr interessante Abhand
lungen darüber, ob man nicht den Verfas
sungsgerichtshof dieser Funktion als Sonder
verwaltungsgerichtshof entbinden sollte. Ich 
will nicht zu eingehend darüber sprechen, weil 
es zu weit führen würde, aber sehr bedeutende 

665 
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Leute der Wissenschaft untersuchen die Frage, 
ob man ihn nicht gewisser Aufgaben entbin
den sollte, die nicht seine eigentlichen Auf
gaben sind, weil er in Wirklichkeit ja nur 
die Aufgabe hat, die Verfassungsmäßigkeit der 
Gesetze und Verordnungen zu überprüfen und 
nicht so sehr jeden einzelnen Verwaltungsakt, 
weil ohnedies der Verwaltungsgerichtshof da 
ist, der Verwaltungsgerkhtshof, der die Auf
gabe hat, die Gesetzmäßigkeit der gesamten 
Verwaltung zu überprüfen. Das alles spielt 
eine Rolle in Anbetracht dessen, daß wir in 
Osterreich einen Stufenbau der Rechtsordnung 
haben und daß jeder Staatsakt auf die Verfas
sung zurückzuführen sein muß. Diesen Stufen
bau der Rechtsordnung zu stärken und zu 
betonen und alles zu tun, daß er in keiner 
Weise beeinträChtigt werde, ist eine sehr, sehr 
bedeutsame Aufgabe von uns allen, und in 
diesem Sinne kommt auCh dem Gesetz, über 
das wir heute zu beschließen haben, besondere 
Bedeutung zu. 

ICh darf ganz kurz noch eines sagen: Ich 
glaube, man könnte die Einrichtungen, die ich 
jetzt erwähnt habe, die Gerichtshöfe des 
öffentlichen ReChts, noCh ergänzen durch die 
Institution eines Volksanwaltes. Wir stehen 
hier keineswegs in einem Gegensatz; es ist 
kein parteipolitisCher Streit, den iCh hier aus
tragen will. Es . heißt bei Dr. Broda "Anwalt 
des öffentlichen Rechts" i wir nennen ihn 
"Volksanwalt" . Keineswegs sollte dieser 
Volks anwalt oder Anwalt des öffentlichen 
ReChts den Verwaltungs gerichtshof oder Ver
fassungsgerichtshof ersetzen oder verdrängen. 
Aber sehen Sie, es gibt verschiedene Bereiche, 
wo der Verfassungsgerichtshof und der Ver
waltungsgerichtshof nicht mehr angerufen wer
den können. Es gibt Dinge, die man dort nicht 
vorbringen kann: Man hat stundenlang bei 
der Behörde warten müssen, man ist niCht 
drangekommen, man. muß monatelang auf eine 
Entscheidung warten, ohne daß man noCh ein 
ordentliChes oder außerordentliches ReChts
mittel hat. Und da soll eine Instanz sein im 
Staat, die man anrufen kann und zu der man 
gehen kann und sagen kann: Ich habe meine 
Staatsbürgerrechte beeinträchtigt gesehen. ich 
bitte dich, du Volksanwalt oder du Anwalt 
des öffentlichen Rechts, tritt für mich ein! Und 
dieser Mann soll, so wie der Ombudsman in 
Schweden und in Norwegen und in Dänemark 
die Möglichkeit haben, Akteneinsicht zu neh
men, sich zu kümmern um den einzelnen Fall, 
und soll natürlich, wenn's geht, auch ein
greifen und helfen können. 

Ich bitte also, diese Dinge zu überlegen. 
Vielleicht können wir doch gemeinsam zu 
einer Lösung kommen, wobei wir glauben, 
daß dieser Volksanwalt überhaupt unabhängig 

sein soll ; er soll zwar vom Parlament bestellt 
werden, er soll aber dann, gleiCh dem Präsi
denten des Rechnungshofes, völlig frei und 
unabhängig seine Funktion ausüben können. 
Dr. Broda ist hier etwas anderer Meinung, er 
glaubt, der Anwalt des öffentlichen Rechts 
sollte in Ausübung seiner Funktion in unmit
telbarer Abhängigkeit vom Parlament stehen. 
Das ist ein gewisser Unterschied, eine Nuance, 
aber im wesentlichen wollen wir doch einen 
Anwalt, der für die Einzelinteressen auftritt. 

Das alles hat den Sinn, daß der einzelne 
Staatsbürger gesChützt wird gegen die Uber
macht des Staates. Meine Damen und Herrenl 
Unterschätzen Sie die Bedeutung dieser Frage 
nicht. In einer Zeit, da der Staat immer mehr 
Aufgaben übernimmt, in einer Zeit, da der 
Staat immer mehr zu erledigen hat, ist es 
wichtig, daß der einzelne Staatsbürger ge
schützt wird und daß er nicht erdrückt wird 
von der Ubermacht des Staates. 

Zum Abschluß möchte ich ein paar 
Worte zu dem sagen, was Kollege Wagner 
vorhin erwähnt hat, zur Demokratiereform. 
Schauen Sie : Wir glauben nicht, daß die Demo
kratie schlecht ist und deshalb reformiert ge
hört. Wir alle glauben das niCht - Sie niCht 
und wir nicht. Wir meinen nur, daß die Demo
kratie nicht eine abgeschlossene Sache ist, 
sondern so, wie wir ständig Refor:men auf den 
verschiedensten Gebieten haben - jetzt, in 
einer Minute werden wir eine Reform der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit besChließen -, 
genauso bedarf es unserer Meinung nach 
ununterbrochener Reformen in der Demokra
tie, weil das Leben ja weitergeht und weil die 
Entwicklungen weitergehen, weil neue Er
kenntnisse der Technik, der Wissenschaft da 
sind und weil man daher nicht sagen kann: Es 
muß alles so bleiben, wie es vor Jahrzehnten 
warf (Bundesrat S c  h w e d a: Zum Beispiel 
die Landtagswahlordnung in Oberösterreich 
bezüglich der Wahl des Landeshauptmannes!) 
Sicher bedarf es ständiger Uberprüfungen 
der Gültigkeit und der Zeitgemäßheit von 
Wahlordnungen, überhaupt aller Einrichtun
gen der Demokratie. Wir sind hier einer Mei
nung: Es bedarf einer ständigen Uberprüfung. 
Wir glauben, daß die Demokratie nicht etwas 
Statisches ist, sondern daß ihr Dynamik inne
wohnt. Und deshalb sind wir für Reformen 
auch dort. 

Was die Stellung des Bundesrates anbe
langt, haben Sie gesagt: Die echte Reform ist 
schon gekommen dadurCh, daß die SPO die 
Mehrheit hat. Ich glaube, weder eine Mehrheit 
der SPO · noch der OVP - sie werden sich 
ändern, die Mehrheiten (Zwischenrufe bei der 
SPO) -, weder die Mehrheit der einen noch 
der anderen Partei bedeutet eine echte Re· 
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form. Wenn man emt reformieren wollte, 
müßte man darüber namdenken, was man 
alles tun kann, um den Bundesrat in seiner 
Stellung als Länderkammer zu stärken, und 
all jene Funktionen, die der Bundesrat aus
übt, auf ihre Ländermäßigkeit und auf den 
Sinn der Verfassung - eben: Bundesrat -
Länderkammer - hin überprüfen. Das wäre, 
glaube ich, eine Aufgabe, die wir noch alle 
gemeinsam zu erfüllen hätten. 

Zum Absmluß nom einmal : Ich bin sehr 
froh über dieses Gesetz, über das wir jetzt 
beschließen, weil es die Remtsstellung des 
einzelnen Mensmen in Osterreich stärkt, und 
je  mehr Recht für den einzelnen, desto mehr 
Freiheit. Und was wünschen wir mehr, meine 
Damen und Herren, als Freiheit I (Beifall bei 
der OVP.) 

regional- und strukturpolitischen ·Erfordernis
sen Rechnung. 

Im Absehnitt I sind die Bestimmungen ent
halten, welme Verträge über Land- und 
Grundstückverpachtungen den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes unterliegen. . Weiters 
Bestimmungen über den Pachtzins, Dauer der 
Richtpachtzeiten und wie je nam Vertrags
inhalt die Einordnung in die einzelnen Grup� 
pen zu erfolgen hat. 

Abschnitt II behandelt die Vorgangsweise 
bei Verlängerung der Dauer des Landpadlt
vertrages. 

Der Abschnitt III ist dem außerstreitigen 
Verfahren gewidmet. 

Abschnitt IV hat die Ubergangsregelung für 
langjährige Landpaehtverträge zum Inhalt. 

Vorsitzende: Zu Wort hat sich niemand Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1 970 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. in Kraft. Mit der. Vollziehung ist der Bundes
Wird von der Frau Berimterstatter das Smluß- minister für Justiz betraut. 
wort gewünsmt? - Sie verzichtet. 

Wir schreiten nun zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 
Nationalrates k e i n  e n E j n s p r u c h 
erheben. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor· 

der lage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 1969 

des in Verhandlung genommen und einstimmig 

zu beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einsprum zu erheben. 

4. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 26. November 1969, betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem Bestimmungen über land
wirtsChaftliChe Padllverträge getroffen werden 

(LandpaChtgesetz) (325 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 4. Punkt 
der Tagesordnung: Landpachtgesetz. 

Berichterstatter ist das Mitglied des Bundes
rates Novak. Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Novak: Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herren I Ich habe über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
26. November 1969, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem Bestimmungen über landwirt
schaftliche Pachtverträge getroffen werden 
(Landpachtgesetz) , zu berichten. 

Die in der Ersten Republik geltende Päch
terschutzverordnung 1925 wurde durch die 
deutsche Reichspachtschutzverordnung außer 
Kraft gesetzt und steht gemäß § 2 des Rechts
Uberleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 6/1945, noch 
in Geltung. 

Durch das in Behandlung stehende Land
pachtgesetz soll eine Regelung geschaffen wer
den, die in materiell- und formal-rechtlicher 
Hinsicht den Grundsätzen der österreichischen 
Rechtsordnung entspricht. Inhaltlich trägt die
ses Bundesgesetz aueh den derzeit bestehen
den wirtschaftlichen Gegebenheiten sowie den 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten den Antrag, der Bundesrat 
wolle beschließen : 

Gegen den Gesetzesbesmluß des National
rates vom 26. November 1 969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen über 
landwirtschaftliche Pachtverträge getroffen 
werden (Landpachtgesetz), wird k e i n  E i  n
s p r u c h erhoben. 

Vorsitzende: Danke für den Berkht. 

Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Bundesminister für Handel, Mitterer 
(Beifall bei der aVP), der den erkrankten 
Bundesminister für Justiz vertritt. 

Zu Wort hat sich niemand gemeldet. 

Wir schreiten nun zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e j n e n E j n 8 p r u e h  2U 
erheben. 

5. Punkt: GesetzesbesChluß des Nationalrates 
vom 26. November 1969, betreffend ein B11D
desgesetz, mit dem das Marktordnungsgeseb 
1961 abgeändert wird (Marktordnungsgesetz.. 

NoveUe 1 9'69) (328 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 5. Punkt 
der Tagesordnung: Marktordnungsgesetz-No
velle 1969. 
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Berimterstatter ist das Mitglied des Bundes
rates Mayer. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Mayer: Hoher Bundesrat! 
Sehr geehrter Herr Minister' Meine Damen 
und Herrenl Ich habe über den Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 26. November 
1 969, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Marktordnungsgesetz 1967 abgeändert 
wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 1969), zu 
berichten. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll der Bundes-Verfassungs
gesetz-Novelle 1962, derzufolge Angelegen
heiten des eigenen Wirkungsbereiches der Ge
meinden ausdrücklich als solche zu bezeichnen 
sind, hinsichtlich der Marktausgleichsabgabe 
nach dem Marktordnungsgesetz 1967 Rechnung 
getragen werden. 

Der Ausschuß für wirtsdlaftliche Angelegen
heiten hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung vom 9. Dezember 1 969 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stelle ich somit 
namens des Ausschusses für wirtschaftliche 
Angelegenheiten den Antrag, der Bundesrat 
wolle besChließen : 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 26. November 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungs
gesetz 1967 abgeändert wird (Marktordnungs
gesetz-Novelle 1969), wird k e i n  E i  n
s p r u e h  erhoben. 

Vorsitzende: Ich danke für den Bericht. Zum 
Wort hat sich niemand gemeldet. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 

erheben. 

6. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 27. November 1969, betreffend ein Bun
desgesetz. mit dem das Allgemeine Sozial
versicb.erungsgesetz abgeändert wird (24. No
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungs-

gesetz) (330 der Beilagen) 

7. Punkt: Gesetzesbescb.luß des Nationalrates 
vom 27. November 1969, betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Gewerbliche Selbstän
digen-Pensionsvershherungsgesetz abgeän
dert wird (18. Novelle zum Gewerblichen 

Selbständigen-Pensionsversimerungsgesetz) 
(320 und 331 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nunmehr zu den 
Punkten 6 und 7, über die eingangs gleich
falls beschlossen wurde, die Debatte unter 
einem abzuführen. 

Es sind dies die Gesetzesbeschlüsse des 
Nationalrates vom 27. November 1969, betref
fend 

die 24. Novelle zum Allgemeinen Sozial
versidlerungsgesetz und 

die 1 8. Novelle zum Gewerblichen Selb
ständigen�Pensionsversidlerungsgesetz. 

Berichterstatter über beide Punkte ist Herr 
Bundesrat Berp.kopf. Ich bitte ihn um die Be
richte. 

Berichterstatter Bemkopf: Sehr verehrte 
Frau Vorsitzende! Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Ich bringe den Bericht des Aus
schusses für soziale Angelegenheiten über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
27. November 1969. betreffend - ein Bundes
gesetz, mit dem das Allgemeine Sozialver
sidlerungsgesetz abgeändert wird (24. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz). 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sieht für den Bereich des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes ab Juli 
1 970 grundsätzlich einen 10prozentigen Zu
schlag zu den Witwenpensionen sowie eine 
Erhöhung des Richtsatzes um 50 S vor. Weitere 
Verbesserungen betreffen Witwenpensionen 
nach Arbeitsunfällen vor dem 1. Mai 1 942 
beziehungsweise vor dem Inkrafttreten des 
ASVG. Auch eine Korrektur zugunsten der 
Angestelltenpensionisten aus der Zeit vor 1 938 
ist vorgesehen. Weitere Änderungen stehen 
mit der beabsichtigten Einführung der Bauern
Pensionsversicherung im Zusammenhang. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sit
zung vom 9. Dezember 1969 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Haus zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 27. November 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz abgeändert wird (24. N 0-
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz), wird k e i n  E i n s p r  u c h erhoben. 

Vorsitzende : Danke für den Bericht. 

Idl begrüße Herrn Staatssekretär Bürkle, 
der inzwischen als Vertreter der Frau Bundes
minister für soziale Verwaltung auf der Regie
rungsbank Platz genommen hat. (Beifall bei 
deI' OVP.) 
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Vorsitzende 

Ich bitte um den zweiten Bericht. 

BeriChterstatter Bemkopf: Ich bringe weiter 
den Bericht des Ausschusses für soziale Ange
legenheiten über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 21. November 1969, betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Gewerb
liche Selbständigen-PensionsversiCherungs
gesetz abgeändert wird (18. Novelle zum Ge
werblichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz ) .  

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sieht für den BereiCh des Ge
werblichen Selbständigen -PensionsversiChe
rungsgesetzes neben einer Anpassung an die 
23. ASVG.-Novelle ab Juli 1 910 grundsätzliCh 
einen 10prozentigen ZusChlag zu den Wit
wen(Witwer)pensionen sowie eine Erhöhung 
des RiChtsatzes um 50 S vor. Weitere Ände
rungen stehen im Zusammenhang mit der in 
AussiCht genommenen Bauern-Pensionsversi
cherung, die an die Stelle der landwirtschaft
liChen Zuschußrentenversicherung treten soll. 

Der AussChuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliChe Vorlage in seiner Sit
zung vom 9. Dezember 1969 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen EinspruCh 
zu erheben. 

An die Erfüllung der Forderung naCh Er
höhung der Witwenpension konnte erst zu 
einer Zeit g,esChritten werden, wo sich die 
österreiChisChe WirtsChaft naCh dem Wellental 
der Weltwirtschaftskrise wieder zu einer er
freulichen wirtschaftliChen Prosperität entwik
kelt hat. Jetzt, naChdem in Osterreich diese 
WirtsChaftskrise besser als in anderen Staaten 
überwunden werden konnte, wo unsere Indu
strieerzeugung und damit der Export ständig 
im Steigen begriffen sind und unser Wirt
sChafts wachstum wieder bei 1 Prozent anlangte 
und unser Schilling sich gegenüber allen Welt
wirtsChaftskrisen als krisenfest bewiesen hat, 
ist für eine verantwortungsvolle Regierung 
der Zeitpunkt gekommen, soziale Maßnahmen 
durChzuführen und soziale Härten zu beseiti
gen, was einem größeren Teil unseres Volkes, 
in unserem Falle den Witwen, zugute kommt. 

Gerade diese gesunde und realistische Auf
fassung der Sozialpolitik, die auf einer soliden 
Wirtschaftsbasis aufbaut, wird das öster
reichische Volk verstehen und zu werten 
wissen. 

GrundsätzliCh bedeutet diese erste Etappe 
der Erhöhung der Witwenpension nicht eine 
Erhöhung des Hundertsatzes, sondern die Ge
währung eines Zuschlages in der Höhe von 
1 0  Prozent der Witwenpension. Dieser Zu-

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit schlag wird ein Bestandteil der Pension sein. 
der AussChuß für soziale Angelegenheiten den Daher wird der Zuschlag bei Anwendung der 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: Bestimmungen betreffend Sonderzahlungen, 

wie zum Beispiel HilflosenzusChuß, Abferti-
Gegen den GesetzesbesChluß des National- gung und so weiter, zu beIÜ<xsichtigen sein. 

rates vom 21. November 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche Selb- Dabei sieht das Gesetz zwei Ausnahmen vor: 
ständigen-PensionsversiCherungsgesetz abge- Erstens wird die Verbesserung der Witwen
ändert wird ( 18. Novelle zum Gewerb- pension "nicht auf die Höhe der 'A/aisenrente 
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungs- . rückwirken; die zweite Ausnahme wird ver
gesetz) , wird k e i n  E i n  s p r u  c h erhoben. hindern, daß die Waisenpension zugunsten 

Vorsitzende: Danke. Zum Wort gemeldet 
der Witwenpension gekürzt werden müßte. 

hat sich das Mitglied des Bundesrates Welche Witwen haben AnspruCh auf eine 
lug. Guglberger. ICh erteile ihm dieses. Erhöhung der Witwenpension? - Das Gesetz 

sieht vor, daß jene Witwen den vollen Zu
Bundesrat lug. Guglberger (OVP) : Hohes 

Haus! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! schlag von 10 Prozent erhalten, die weder 
eine Ausgleichszulage noch sonstige Einkünfte 

Durch die vorliegende Gesetzesnovelle wird haben. Im Gesetz werden unter § 264 a jene die finanzielle Lage der Bezieherinnen von 
Witwenpensionen und der Bezieher von Aus- Einkünfte aufgezählt, die als zweites Einkom-

men zu gelten haben. Im selben Paragraph 
gleichszulagen verbessert. Die Notwendigkeit werden auch sonstige Einkünfte aufgezählt, 
einer finanziellen Verbesserung und Aufwer- die außer Betracht bleiben. Darunter fallen 
tung der Witwenpensionen war allgemein an- Ausgleichszulagen nach § 294, Wohnungsbei
erkannt, doch scheiterte die Durchführung bis- hilfen, Kinderzuschüsse, Pensionssonderzah
her an der finanziellen Möglichkeit. Der gegen- lungen, Hilflosenzuschuß und einmalige Geld
wärtige Konjunkturaufschwung hat es nun zuweisungen. 
zugelassen, daß die Witwenpensionen um 
1 0  Prozent und die Richtsätze erhöht werden. Um besondere Härten zu vermeiden, sieht 
Es ist hiebei gerade an jene gedacht, welche das Gesetz vor, ein zweites Einkommen neben 
mit den Mindestpensionen und -renten ihr Da- der Pension zu berücksichtigen, wenn es die 
sein fristen mußten. Freigrenze vQn 1036 S nicht übersteigt. 
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lug. Guglberger 

Wieviel Witwen sind vom Gesetz betrof
fen? - Von der Gesamtzahl aller Witwen
pensionen, 3 1 9.650, erhalten nun 269.000 Wit
wen, das sind rund 84 Prozent aller Witwen, 
ab 1 .  Juli 1910 eine Erhöhung der Lei
stungen aus der Pensionsversicherung, und 
zwar in der Form, daß 1 69.000 Witwen den 
Zuschlag und rund 100.000 Witwen eine Er
höhung der Ausgleichszulage um 50 S monat
!im erhalten. 

Der Mehraufwand für den Zuschlag zur Wit
wenpension für das zweite Halbjahr 1 970 be
trägt 2 14,5 Millionen Schilling, und für das 

rungsjahren - die Witwenpension ab 1 .  Juli 
1910 39,6 Prozent der Bemessungsgrundlage. 

Aus diesen Unterlagen, Hohes Haus, ist 
wohl ersichtlich, daß Osterreich auf dem sozia
len Sektor als fortschrittlich und, bezugneh
mend auf seine wirtschaftliche Situation, als 
führend bezeichnet werden kann. 

Das Sozial budget 1970 wird das höchste 
Sozialbudget sein, das es jemals gab. Mit 
einem Gesamtaufwand von 16, 1  Milliarden 
Schilling wird es um 11 Prozent höher als 
1969 und um 71 Prozent höher sein als 1 965. 

Jahr 1 91 1  469,5 Millionen SChilling. Wir haben aber darüber hinaus, Hohes 

Hohes Hausl Wie schaut im Vergleich hiezu 
Haus, doch noch einige offene Wünsche, die 

die finanzielle Lage der Witwen in den Nach- wir an die Regierung richten wollen. 

barstaaten aus? Zunächst soll die Erhöhung der Witwen-

In der Schweiz besteht die Altersrente aus pension auf 60 Prozent der Pension des Ver

einem festen Rentenanteil und einem verän- storbenen unser Ziel sein. 

derlichen Anteil. Die Witwenrente betrug in Die Witwenpension der öffentlich Bedien
der Sdlweiz 1961 mindestens monatlich 660 S steten wird am 1. Juli 1910 genauso nachge
und hödlstens 1408 S. zogen wie die Witwenpension nach dem 

In Schweden besteht ein einheitliches Sy- ASVG. 

stem von Volkspensionen. Eine Witwenpen- Ferner darf ich noch die Uberprüfung der 
sion gebührt einer mindestens 36jährigen Richtzahlberechnung in Erinnerung bringen, 
Witwe in einem gekürzten Ausmaß und ab die auch ein Wunsch von unserer Seite ist. 
dem 50. Lebensjahr im vollen Ausmaß. Dazu 
kommt eine Zusatzrente, deren Höhe vom 
Ausmaß des rentenbegründenden Einkommens 
abhängt. Die Höhe der Witwenrente aus der 
Zusatzrente beträgt 40 Prozent der Rente, die 
der Ehemann erhalten hätte. 

In Großbritannien besteht grundsätzlich ein 
allgemeines System, aus dem, sofern die Vor
aussetzungen erfüllt sind, allen Versicherten 
Renten in gleicher Höhe gezahlt werden. Aus 
diesem allgemeinen System werden für die 
ersten 26 'NoChen nach dem Tode des Ver
sicherten wöchentlich 6 f. 1  s als Witwenzulage 
gewährt. Nach dieser Frist erhält die Witwe, 
sofern sie über 50 Jahre alt ist, eine Witwen
rente von 5 f. wöchentlich. 

In Frankreich beträgt das Ausmaß der Wit
wenrente 25 Prozent der Beitragsgrundlage des 
Ehegatten, jedoch nidtt unter 1 650 Francs 
jährlich für den Fall, daß der Ehegatte vor 
Vollendung des 60. Lebensjahres verstorben 
und die Witwe arbeitsunfähig ist. Für den 
Fall, daß im Zeitpunkt des Todes der Ehegatte 
das 60. Lebensjahr vollendet hatte, bekommt 
die Witwe 20 Prozent der Beitragsgrundlage. 

In .der Bundesrepublik ist die Witwenrente 
mit 60 Prozent festgelegt. Da die Bemessungs
grundlage bei 40 Versicherungsjahren für den 
Versicherten 60 Prozent beträgt, erhält die 
Witwe 36 Prozent der Bemessungsgrundlage 
als Rente. In Osterreich beträgt unter densel
ben Voraussetzungen - bei 40 Versiche-

Aber auch ältere Arbeitnehmer, die besdläf
tigungslos sind, sollten wieder einen Arbeits
platz finden können. Es sollte die Wieder
eingliederung dieses Personenkreises erleich
tert werden. Arbeitgeber, die ältere Arbeits
lose zusätzlidl einstellen, sollen Zuschüsse zu 
den Lohnkosten gewährt erhalten und so wei� 
ter. 

Die Pensionisten · und Rentner haben auch 
einen Wunsch an die Versicherungen. Die Ver
sicherungsträger haben die Datenverarbeitung 
schon vor Jahren eingeführt und bauen sie 
ständig aus. Noch aber hat der einzelne Ver
sicherte kaum Vorteile davon, es sei durch 
schnellere Rentenberedlnung nach dem An
trag. Denn um automatische Mitteilungen über 
den Kontostand dem Versicherten zukommen 
zu lassen, müssen alle seine Daten zunächst 
elektronisch gespeichert werden. Was soll nun 
der Endzweck dieser tedmischen Verbesserung 
sein? - Der Versicherte soll aus dem Konto
auszug der Rentenversicherung wie aus einem 
Bankauszug den Stand seiner Beitragszahlun
gen und sChließlich die Höhe der bis dahin 
erreia.'ten Pensions anwartschaft . ablesen kön
nen. 

Hohes Haus I Ich glaube, daß die Regierung 
und das Sozialministerium während dieser Re
gierungsperiode doch einiges geleistet haben. 
Ich �aube, daß ich der Frau Minister Rehor 
und dem Herrn Staatssekretär Bürkle, den 
Beamten des Sozialministeriums für die Ar-
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Ing. Guglberger 

beit, die sie in den letzten Jahren gerade auf 
diesem Sektor geleistet haben, den Dank mei
ner Fraktion übermitteln darf. 

Meine Fraktion gibt der Vorlage die Zu
stimmung. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Zu Wort hat sich weiters das 
Mitglied des Bundesrates Herr Bö<k gemeldet. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Böm. (SPO) : Frau Vorsitzende! 
Sehr geehrte Damen und Herrenl Der Herr 
Berichterstatter hat zur · 24. Novelle dargelegt, 
daß der Ausschuß sich darin einig war, keinen 
Einspruch zu erheben. Ich darf dazu festhalten, 
daß wir uns dem voll anschließen, aber den
noch sagen müssen - das hat der Vorredner 
bereits anklingen lassen, und ich möchte es 
etwas stärker tun -, daß uns die 24. Novelle 
in vielen Punkten noch nicht befriedigt. Sie 
bringt da und dort einige Verbesserungen, hat 
aber in entscheidenden Fragen vergessen, ein
zelne Punkte aufzunehmen. 

Ich darf auf die 280. Sitzung des Bundesrates 
verweisen, in der in einer dringlichen Anfrage 
der Frau Bundesrat Malzner zum Problem 
Witwenpensionserhöhung Stellung genommen 
wurde. 

Wir haben damals ganz ausführlich darge
legt, daß wir für die Erhöhung sein werden, 
daß wir aber eine Erhöhung von 50 auf 60 Pro
zent im gegebenen Augenblick für unbedingt 
notwendig erachten. Die heute in der Vorlage 
festgelegte Erhöhung beträgt _ 1 0  Prozent von 
50, daher auf 55 Prozent. Die entscheidenden 
Worte dazu haben wir damals gesagt. 

Ich möchte nur noch eines wiederholen: 
50 Prozent von jener Pension, die der ver
storbene Gatte - oder, in Sonderfällen, die 
verstorbene Gattin ; es heißt j a :  Witwen- und 
Witwerpension - gehabt hat, sind auf dem 
Papier die Hälfte, in Wirklichkeit - ich 
glaube, darüber gibt es keinen Streit - liegen 
sie weit unter der Hälfte, denn die ständigen 
Ausgaben, die vom Gesamteinkommen zweier 
Menschen bestritten werden - alles, was zur 
Wohnung gehört: Miete, Beleuchtung, Behei
zung, einige andere Dinge -, sind vollkommen 
gleich. Wenn zwei in einer Wohnung leben, 
ist die Rundfunkgebühr gleich hoch. wie wenn 
nur einer dort lebt; ist ein Telephon vorhan
den, ist die Grundgebühr gleich hoch. 

Wenn wir all diese feststehenden Kosten 
abzögen und dann sagten: Von dem, was 
bleibt. die Hälfte plus den fixen Kosten, dann 
könnte man darüber reden. Aber Sie sind 
genauso wie ich der gleichen Auffassung. daß 
die 50 Prozent bisher eben nur auf dem Papier 
die Hälfte waren, und 55 Prozent - das darf 
ich, glaube ich, auch sagen - noch unzurei-

chend sind. Ich danke meinem Vorredner 
dafür, daß er es schon anklingen hat lassen. 
Ich habe nur nicht gewußt, wen er meint mit 
"wir" - meint er die gesamte Fraktion der 
Osterreichischen Volkspartei oder nur die 
Fraktion des OAAB. Das ist nicht ganz klar 
zum Ausdruck gekommen. Ich werde noch 
darauf zurückkommen. 

Wir haben damals in der 280. Sitzung einen 
Entschließungsantrag eingebracht, der einen 
Teil dessen, was der Vorredner dargelegt 
hat, beinhaltet hat. ferner die Verlegung des 
Termins auf den 1. Jänner. Dieser Entsdl1ie
ßungsantrag wurde von Ihrer Fraktion ab
gelehnt. Bedauerlich - mich wundert es nur. 
daß man dann wenige Monate später einzelne 
Dinge daraus bringt und sagt: Das ist auch 
unsere Meinungl 

Im Nationalrat, während der Beratungen 
im Sozialausschuß, haben die Vertreter der 
sozialistischen Fraktion mehrere Vorschläge 
im Zusammenhang mit der Witwenpension 
unterbreitet; sie alle wurden abgelehnt. Ja 
man ging noch weiter und hat eine etappen
weise Erhöhung vorgeschlagen, die die 6O-Pro
zent-Grenze erst am 1. 1. 1973 erreichen sollte. 
Auch hier taube Ohren: "Es ist nichts zu 
machen" . 

Interessanterweise gab es auch zum Zeit
punkt der Beratungen im Ausschuß des 
Nationalrates Vertreter des OAAB oder der 
christlichen Gewerkschafter, die unseren Abge
ordneten g€sagt haben: Wir versprechen eudt, 
wir werden diese Wünsche, die auch die 
unseren sind, einer Beratung bei uns zuführen 
und werden diese Vorschläge beachten und 
in das neue Gesetz einbauen. 

Wie wir heute feststell€n, ist von einem 
Einbau dieser Vorschläge nichts zu sehen. 
Die Vertreter mit dem politischen Namen 
OAAB haben sich wieder einmal in der Partei 
- vielleicht trotz größter Anstrengungen -
nicht durchgesetzt. (Ruf bei der {JVP: Ihre 
Anträge hätten zwei, drei Milliarden geko
stetl) 

Ich muß annehmen, daß gerechnet wurde. 
wie hoch die Witwenpension sein müßte, 
damit die Frau ihren Lebensstandard trotz 
der Belastung durch die fixen Kosten gleich
hoch halten kann. Wenn man so gerechnet 
hat, darf ich annehmen, daß man festgestellt 
hat, daß durch ,eine zehnprozentige Erhöhung 
der Witwenpension der Lebensstandard der 
Witwe eindeutig sinken muß . .  Dennoch hatten 
Sie im Nationalrat den Mut. die Zwischenvor
schläge, die sich auf drei Jahre erstrecken. 
abzulehnen. 

Wir sind nun sehr neugierig. wie Sie, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, den 
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Böek 

Betroffenen klarmachen werden, warum Sie 
ihnen nicht das geben, was ihnen zusteht, 
obwohl Sie innerlich von der Richtigkeit über
zeugt sind. Vielleicht tun Sie es nur deshalb, 
weil es sirn um eine sozial schwache Gruppe 
handelt? Ich wage es nicht anzunehmen, aber 
es scheint so. Ich persönlich bin überzeugt, 
Sie werden diese Information den Leuten 
nicht geben. Daß wir es tun, werden Sie 
sicherlich von uns erwarten. Daß wir es 
gründlich tun werden, darauf können Sie sich 
verlassen. (Bundesrat Dr. P i  t s e h  m a n  n: 
Wir rechnen, und ihr redet nur! - Gegenrufe 
bei der SPO. - Bundesrat N 0 v a k: Die 
Forderung habt ihr aufgestellt, sonst ist das 
eine Augenauswischereil) 

Sie haben genauso gerechnet wie wir und 
waren genauso davon überzeugt, daß eine 
weitere Erhöhung notwendig wäre, denn sonst 
hätten wir nicht darüber gesprochen. Und 
dann hat man es weggenommen. 

Es gäbe andere Wege der Finanzierung, 
nur müßte man sich in der ganzen Politik 
dabei umstellen. 

Die sozialistischen Abgeordneten im 
Nationalrat haben auch eine Erhöhung des 
Richtsatzes zur Gewährung der Ausgleichs
zulage nach dem ASVG. und dem GSPVG. 
beantragt. Dieses Verlangen wurde - wie 
alle späteren - von der Mehrheit abgelehnt, 
obwohl eine etappenweise Regelung bis 
1 .  Jänner 1 913 vorgesehen war. 

Nun zu einem anderen Problem, zu etwas, 
was seit Jahren als Forderung erhoben wird 
und zu dem wir bis heute trotz mehrfacher 
Zusagen, auch trotz einer Zusage der Frau 
Bundesminister hier im Hause nicht gekommen 
sind. Die 24. Novelle ging über die Bühne, 
und ein großes Problem wurde nicht behandelt. 

Die §§ 221 und folgende des ASVG. bringen 
eine Aufzählung hinsichtlich der Anrechen
barkeit von Ersatzzeiten. Die sozialistische 
Nationalratsfraktion beantragte eine Erweite
rung der Aufzählung, eine Erweiterung in 
der Richtung, daß Zeiten des Karenzurlaubes, 
des Krankengeldbezuges oder der Anstalts
pflege und Zeiten der Arbeitslosigkeit bei 
der Anrechnung von Ersatzzeiten Berücksichti
gung finden sollten. 

Zur Frage der Anrechnung des Karenz
urlaubes : Der werdenden beziehungsweise der 
jungen Mutter werden sechs Wornen vor 
beziehungsweise sechs, acht oder zwölf 
Wochen narn der Niederkunft - das sind 
die Zeiten der Schutzfrist nach dem Mutter
schutzgesetz - als neutrale Zeiten in die 
Pensionsversicherung einbezogen. Anders ver
hält es sich beim Karenzurlaub. Hier haben 
wir eine juristische Frage zu klären - der 

Superjurist ist leider gerade hinausgegangen. 
Karenzurlaub wird für die Zeiten der Pensions
versicherung nicht angerernnet, Zeiten der 
Schutzfrist srnon. Es überschneiden sich aber 
die Zeiten der Schutzfrist narn der Nieder
kunft mit dem Karenzurlaub. Hat eine Frau 
sechs, acht oder zwölf Wochen Schutzfrist 
und ein Jahr Karenzurlaub, so beginnt ja 
das Jahr mit der ersten Woche der Schutzfrist 
nach der Niederkunft. Also sind zwölf Wochen 
des Karenzurlaubes noch in der Berechnungs
grundlage für die Pensionsversicherung ent
halten, . während der restliche Teil nicht ent
halten ist. Das ist ein juristisches Problem, 
das zu behandeln sich für Juristen sicherlich 
lohnen würde. 

Die Zeiten der Schutzfrist sind also seit 
langem einbezogen, die Zeiten des Karenz
urlaubes nicht. Ich glaube, es gibt niemanden 
hier im Saal, der die Zweckmäßigkeit und 
Notwendigkeit des Karenzurlaubes, durc:h den 
der jungen Mutter die Möglic:hkeit geboten 
wird, ein Jahr hindurch bei ihrem Kleinkind 
zu bleiben, bezweifelt. Das wird niemand 
bezweifeln. Aber wir sind dann so hart und 
sagen: Diese Zeit nehmen wir bei der Pen
sionsberec:hnung weg; wärst du arbeiten ge
gangen, so hättest du es inbegriffen I Das 
ist etwas, was wir nicht verstehen können. 
Ich bitte, nicht böse zu sein: Gerade auf Ihrer 
Seite werden immer wieder die Worte 
"Familie" , "Kleinkind" , "familiengerec:ht" ', 
"sozial" verwendet. Ich glaube .. man sollte 
diese Worte nicht so laut gebrauchen, wenn 
man auf der anderen Seite nicht bereit ist, 
zu diesem sozialen Problem der Anrechnung 
des Karenzurlaubes als Ersatzzeit bis zum 
Ende des Karenzurlaubes, der j a  maximal 
nur ein Jahr dauert, ein offenes, rasc:hes Ja 
zu sagen. 

Hinsichtlich der zweiten Gruppe der neu
tralen Zeiten verlangen wir auch Einbeziehung 
der Zeiten des Krankengeldbezuges in die 
Aufzählung der anrechenbaren Ersatzzeiten. 
Damit verbunden ist aber auch die Frage des 
§ 143 Abs. 1 Z. 2 des ASVG., der vom Ruhen 
des Krankengeldbezuges spric:ht, wenn auf 
Kosten eines Versicherungsträgers Anstalts
pflege oder die Einweisung in ein Genesungs
heim gewährt wird. Es ist klar, daß man in 
allen diesen Fällen nach einer Lösung suchen 
muß, um diese Zeiten einbauen zu können. 

Im Minderheitsbericht der sozialistischen 
Abgeordneten war dies enthalten. Man war 
nicht bereit, in eine Diskussion darüber ein
zugehen. Man hat es glattweg abgelehnt. 

Die dritte Gruppe betrifft die große Zahl 
der Bauarbeiter und, in letzter Zeit immer 
stärker hervortretend, auch die Arbeiter in 
der Land- und Forstwirtsc:haft und die gast-
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gewerblichen Arbeitnehmer. In allen diesen 
drei genannten Gruppen gibt es eine jährlich 
wiederkehrende Arbeitslosigkeit, eine 
Arbeitslosigkeit, die nidlt deshalb entsteht, 
weil der Betreffende nidlt arbeiten will, und 
audl keine Arbeitslosigkeit, weil der Dienst
geber nicht bereit ist; sondern im Baugewerbe 
ist es besonders durch die Witterung bedingt, 
ferner dadurdl, daß in ländlidlen Gebieten 
ganz einfadl nidlt gearbeitet werden kann; 
dies nidlt nur fallweise, sondern jedes Jahr 
um die gleidle Zeit. Einmal ist es einige 
Wochen früher, einmal einige Wochen später. 
Die Zeiten der Arbeitslosigkeit werden bei 
der Bemessung der Pension nidlt einbezogen. 

Wenn wir daran denken, daß es Zehn
tausende Bauarbeiter gibt, die jedes Jahr im 
Winter von Mitte Dezember bis irgendwann 
nach Ostern, also etwa drei Monate, feiern 
müssen, dann ist das ein Viertel ihrer Arbeits
zeit. Wenn sie die vorzeitige Alterspension 
erreichen wollen, müssen sie 420 Monate 
nachweisen; das heißt, der Betreffende muß 
um 25 Prozent länger arbeiten, damit er die 
gleiche Anspruchsberechtigung erhält. Wir 
sehen daher aus der Statistik, daß es nahezu 
keinen Bauarbeiter gibt, der mit 60 "Jahren 
die vorzeitige Alterspension in Anspruch neh
men kann. 

Diese Menschen, gleidlgültig in welcher 
der drei Berufsgruppen sie arbeiten, sind ihr 
ganzes Leben lang schlechter gestellt. Wäh
rend andere kontinuierlich durcharbeiten kön
nen, das ganze Jahr ihr volles Einkommen 
haben, haben diese nur etwa neun Monate 
ihr volles Einkommen und müssen drei 
Monate von der Arbeitslosenunterstützung 
leben. Sie sind also finanziell benachteiligt 
und werden dadurch, weil sie ein Leben lang 
benachteiligt sind, am Ende ihrer Berufslauf
bahn, wenn sie in Pension gehen, bestraft, 
da sie weit später erst die Pension erhalten 
können und, wenn sie sie dann erhalten, 
weit weniger als alle anderen bekommen, 
weil sie den Prozentsatz nicht erreichen kön
nen. 

Man hört so fallweise immer wieder: 

Haus. Hier fällt mir das Beispiel mit der 
Jugend ein. Immer wieder steht in der Zei
tung : Diese jetzige, diese heutige Jugend! 
Immer alles Schledlte I Das ist ein Promille 
der Gesamtheit. Man spridlt nicht über das 
Gute, das ist selbstverständlich. Es wird nur 
das Negative hervorgekehrt; wenn es Blut 
gibt, wenn ,es Mord gibt, wenn es Anschläge 
gibt, so wird das von der Presse gebracht. 

Auch hier sind nur ein Promille derer, die 
in diesen Berufsgruppen arbeiten, wirklich 
gute Verdiener, vielleidlt manchmal zu hohe 
Verdiener, wo es gerechter wäre, wenn e s  
auf andere aufgeteilt würde. Aber man darf 
von diesen wenigen, von diesen Dutzenden 
nicht auf Berufsgruppen ableiten, die 60.000, 
100.000 und 200.000 Menschen in sidl ver
einigen. 

Ich glaube, daß ich mich zum Sprecher aller 
dieser Gruppen machen darf, und verlange, 
daß man endlidl aufhören möge, nur mehr 
zu reden und zu verspr,echen, sondern daß 
man zum Handeln 

'
übergeht. Handeln Sie, 

sehr geehrte Damen und Herren, endlich in 
jener Richtung, daß Zeiten des Bezuges von 
Arbeitslosengeld beziehungsweise Not
standhilfe, daß Zeiten des Krankeng-eldbezuges 
sowie Zeiten der Anstaltspflege und Zeiten 
des Bezuges von Karenzurlaubsgeld in die 
Anrechenbarkeit der Versicherungsmonate in 
irgendeiner Form aufgenommen werden! Für 
diese Menschen wäre das der erste Schritt 
zu einer gerechten Pension. 

Ich darf dazusagen, daß wir als soziali
stische Fraktion nicht mehr allzu lange zu
sehen können, wie man jene Menschen, die 
man zuerst aus dem Arbeitsprozeß in irgend
einer Form ausscheidet und benachteiligt, am 
Ende noch bestraft und sie um die gerechte 
Pension bringt. Die Sozialisten haben einen 
Weg gezeigt, einen Weg, der anfangs fast 
nichts oder nur ganz wenig gekostet hätte, 
weil man als Wirksamkeitstermin den 1. 1 .  
1970 in diesen Minderheitsbericht aufgenom
men hat. Das heißt, daß am 1 .  1 .  1 970 niemand 
hineingefallen wäre, vielleicht am 2. und 3. 
einzelne , und erst in vielen Jahren wäre dann 
das Ganze hineingewachsen. 

Warum regt man sich gerade wegen dieser 
Berufsgruppen so auf? Es gibt Spezialisten Auch diesen Vorschlag, der mehr als ein 
im Baugewerbe, die so viel verdienen, es · Kompromiß darstellt, hat Ihre Fraktion abge
gibt im Gastgewerbe in den großen Häusern lehnt. Wir werden daher nicht ruhen, wir 
einen Ober, der mit so einer Brieftasche am werden so lange nicht ruhen, bis diesen 
Monatsende nach Haus geht. Meine Damen berechtigten Wünschen der drei Berufsgruppen 

und Herren! Sicherlich stimmt das. Beim Ober und der beiden anderen Gruppen mit Kranken
ist das in den Kurzentren, in den großen geldbezug und Karenzurlaub Rechnung ge
Häusern der Fall. Aber die große Masse, tragen wird. 
die breite Masse derer, die dort mitarbeiten, Jenen Verbesserungen, die im jetzigen Ge
die breite Masse der Bauarbeiter, die vom setz enthalten sind, werden wir selbstver
normalen Kollektivvertragslohn leben, die ständlich die Zustimmung erteilen. (Beifall 
gehen nicht mit der dicken Brieftasche nach bei der SPO.) 

666 
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Vorsitzende: Es hat sich Herr Staatssekretär I Aber über diese binge muß man reden, 
Bürkle zu Wort gemeldet. und iCh bin sicher, daß wir uns zusammen

Staatssekretär im Bundesministerium für 
soziale Verwaltung Bürkle: Frau Vorsitzende! 
Hohes Haus! Ich hätte mich nicht zum Wort 
gemeldet, wenn nicht in der Rede des Herrn 
Bundesrates Böck. durchgeklungen wäre, daß 
bei der Frau Minister eben nirnt der Wille 
da war, das zu tun, was von der Opposition 
gefordert wird. Ich darf mit allem Nachdruck 
feststellen, daß dieser Wille wohl da war. 

Ich darf aber auch sagen, daß dieses ASVG. 
heute bereits 23, ja 24 Novellen hat, daß es 
also ein großes Gesetzeswerk ist, das viel 
Wandel mitgemacht hat, das viele Ergän
zungen notwendig hatte, und daß viele Dinge 
im Laufe der Zeit geschehen sind, die schon 
bei der Geburtsstunde als Wunsch angemeldet 
worden sind. Es war aber auch vorher, auch 
zur Zeit der Koalitionsregierung nicht möglich, 
einfach alle Wünsche zu erfüllen und alles das 
schon früher in das ASVG. einzubauen, was 
wir heute nach langer Zeit eingebaut haben. 

Ich bin mit dem Herrn Bundesrat Böck. darin 
einig und weiß, daß die Frau Minister das 
auch ist, daß der Wunsch, diese Zeiten der 
Arbeitslosigkeit gerade bei den Bauarbeitern 
und bei den in Saisonbetrieben im Fremden
verkehr tätigen Beschäftigten zu berücksich
tigen, berechtigt ist, aber das Problem ist 
vielschichtig (Bundesrat B ö e  k :  Warum hat 
man dann vor 14 Tagen gesagt: Darüber 
reden wir nicht?), und gerade der Herr Bundes
rat Böck. weiß als Gewerkschafter aus der 
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter, wie 
vielschichtig dieses Problem auch von dieser 
Seite ist. Wenn wir sagen: Wir reden derzeit 
nicht, so ist das doch kein apodiktisches Nein 
auf ewige Zeiten. Wir lehnen es aber ab, 
solche schwerwiegenden Probleme, die große 
und im Moment nicht überschaubare Folgen 
haben, so als Initiative schnell, schnell über 
die Bühne bringen. Diese Dinge müssen durch
dacht werden, diese Dinge müssen mit allen 
Beteiligten abgesprochen werden. 

Man muß sich auch darüber klar sein 
--:- Herr Bundesrat, das wissen Sie sicher 
auch -: Das, was nicht bezahlt wird, aber 
als Versicherungszeit angerechnet wird, daher 
einen Leistungsanspruch mit sich bringt, muß 
irgend jemand bezahlen, und das sind die 
übrigen Versicherten. 

Ich könnte mir vorstellen - das ist eine 
ganz private Meinung von mir -, daß man 
das Problem der Zeiten der Arbeitslosigkeit 
in der Form löst, daß man irgend jemanden 
findet, der für diese Zeiten bezahlt. Das könnte 
zum Beispiel der Arbeitslosenversicherungs
fonds sein. So etwas könnte idl mir vor
stellen. 

reden werden, weil auCh auf unserer Seite, auf 
Seite der Regierung und vor allem der Frau 
Bundesminister dieser Wille absolut da ist. 
Ich verwahre mich nur dagegen, daß man ihr 
etwa den guten Willen abspricht. (Bundesrat 
B ö e  k: Das habe ich nicht gesagt!) 

Alle Wünsche werden in einem Augenblick 
nie erfüllbar sein. Mit Zeit und Weile kommt 
alles. Ich darf noch einmal sagen: Das ASVG. 
hat jetzt 24 Novellen gebraucht, um auf dem 
heutigen Stand zu sein. Alles zu seiner 
Zeit, alles audl im Rahmen des volkswirt
schaftlich Möglichen. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Weiters hat sich das Mitglied 
des Bundesrates DDr. Pitschmann zu Wort 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat DDr. Pitsmmann (OVP) : Sehr ge
ehrte Frau Vorsitzende! Herr Staatssekretär I 
Meine Damen und Herren! In meinen Aus
führungen über das relativ kleine Sozialpaket 
darf ich mich vor allem mit folgenden vier 
Fakten befassen: mit der 24. ASVG.- und 
der 18. GSPVG.-Novelle j mit dem unabänder
lichen Satz, daß jede soziale Forderung, die 
erhoben wird, auch zugleich eine Forderung 
an den arbeitenden Mitmenschen ist; weiters 
darf im mich befassen mit der Behauptung der 
beiden Oppositionsparteien, die in unent
wegter gegenseitiger Lizitation einig von 
Sozialstopp, Sozialdemontage, ja sogar von 
Sozialsabotage der OVP sprechen; und letzt
lich mit der kleinen Rentnerzeitung, die Dok
tor Kreisky an die Pensionisten Osterreichs 
sandte. 

In den Jahren europaweiter Konjunktur
dämpfung haben einige europäische Staaten 
auch soziale Restriktionen vorgenommen, 
während in Osterreich die sozialen Leistungen 
auch in dieser Zeit verbessert werden konnten. 
Neben sieben ASVG.- und sechs GSPVG.
Novellen, unter anderem auch dem Arbeits
marktförderungsgesetz, der Arbeitsfreiheit am 
26. Oktober, Karenzurlaubsgelderhöhung um 
25 Prozent auf 500 S, wurde die Schutzfrist 
vor der Geburt in einer Novelle zum Mutter
schutzgesetz erweitert, in einem Gesetz zur 
Nachtarbeit der Frauen diskriminierende 
Barrieren beseitigt, die Rentendynamik für 
Kriegsopfer eingeführt, ein Strahlenschutz
gesetz besdllossen. Und letztlidl darf darauf 
hingewiesen werden, daß die Pensionen seit 
1966 um 38,9 Prozent gestiegen sind, während 
die Preise in dieser Zeit nur um 11 Prozent 
anzogen. Die OVP hat also in den Jahren 
ihrer Alleinregierung alle Möglichkeiten aus
gesdlöpft, um den Alten und Gesdlädigten 
zu helfen. (Beifall bei der OVP.) 
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Durch die 18. GSPVG.-Novelle werden in 
Angleichung an die ASVG.-Bestimmungen ab 
1 .  Juli 1970 die meisten Witwenpensionen 
um 10 Prozent nachgezogen beziehungsweise 
die Ausgleichszulage erhöht. Von 
32.800 GSPVG.-Witwenpensionsbezieherinnen 
werden 13.000 den zehnprozentigen Zuschlag 
und 19.000 monatlich 14mal im Jahr eine um 
50 Schilling erhöhte Ausgleichszulage er
halten. Also 97,5 Prozent der Witwenpensions
bezieherinnen nach dem GSPVG. werden durch 
diese Novelle bedient. 

Von den 352.000 Witwen nach dem ASVG. 
und GSPVG. werden nur 5 1 . 000 Witwen keine 
Erhöhung erhalten, da diese nicht von der 
Witwenrente allein leben und eben über den 
Ergänzungsbetrag von 1 036 S hinauskommen. 
Aber immerhin kommen 84 Prozent der Wit
wen nach dem ASVG. und dem GSPVG. durch 
diese Novelle in den Genuß einer Auf
stockung. 

Wenn der im Regierungsentwurf vorge
sehene Ergänzungsbetrag, dieser Freibetrag 
von 518 S, nicht auf 1 036 erhöht worden wäre, 
wären rund 89.000 Witwen - das sei zu
gegeben - nicht in den Genuß dieser Novelle 
gekommen. Es ist besonders zu begrüßen, daß 
auch die Kriegsopferwitwen mit eingebaut 
werden konnten. 

Wieder einmal mehr hat die "Arbeiter
Zeitung" vollkommen daneben geschrieben. 
Am 6. 1 1 .  1 969 schrieb sie mit großen Balken
lettern: "Nur jede zehnte Witwe kommt in 
den Genu,ß der ,VP-Sozialoffensive'. Die 
Hälfte der Witwen bekommt überhaupt 
nichts." Um diese Lüge noch glaubhafter zu 
machen, wurde dabei erwähnt, daß diese 
Zahlen von Fachleuten errechnet worden seien. 
Die stammen bestimmt aus der Löwelstraße. 

Wie konfus die Sozialisten im Sozialen 
argumentieren, zeigte uns auch, Gott sei Dank 
nicht die Debatte hier im Haus, sondern weit
gehend die im Nationalrat drüben. Der eine 
wetterte dagegen, daß diese Regierung die 
folgende finanziell vorbelaste. Der andere 
forderte im selben Atemzug einen Etappen
plan für die Witwenrente, womit also auf 
jeden Fall die kommende Regierung vor� 

belastet worden wäre. Der dritte meinte, daß 
die OVP nur in Anbetracht kommender 
Wahlen diese Sozialgesetze eingebracht hätte. 
Auch ein blanker Unsinn, denn dann hätte sie 
dafür Sorge getragen und wäre dafür einge
treten, daß die Gesetze am 1 .  Jänner, also vor 
dem Wahltag und nicht nach dem Wahltag, 
in Kraft treten. 

Im GSPVG. ist besonders zu begrüßen, daß 
die Einkünfte aus verschiedener Nebentätig
keit in die Beitragsbemessungsgrundlage und 

somit auch später in die Leistungsbemessungs
grundlage eingebaut wurden und daß vor 
allem die Anspruchsvoraussetzungen auf eine 
Erwerbsunfähigkeitspension erleichtert wur
den. Ab dem 55. Lebensjahr kann dann ein 
Unternehmer, wenn er im Betrieb selbst mit
arbeitete, im Falle einer Antragstellung auf 
Erwerbsunfähigkeitspension nicht auf eine un
selbständige Arbeit verwiesen werden, und 
auf eine selbständige Tätigkeit nur dann, 
wenn er ganz besondere Begleitumstände� gel
tend machen kann. Also auch hier eine Er:.. 
schwerung auf die Uberweisung in selbstän
dige Tätigkeit. Aber immer noch - das sei 
zugegeben - ist im Vergleich zum ASVG.
Pensionisten diesbezüglich, bei Erwerbsun
fähigkeitspension, der GSPVG.-Versicherte 
stark benachteitligt. 

Die Gewerbetreibenden bezahlen auro diese 
Verbesserung bezüglich Erwerbsunfähigkeits
pension selbst durch Erhöhung der Mindest
beitragsbemessungsgrundlage von derzeit 838 
auf 950. Sie steigt dann im Jänner durch die 
Pensionsdynamik auf 1001 S. Das trifft nicht 
weniger als 55.000 GSPVG.-Versicherte. 

Ich darf kurz zurückkommen auf die Kritik 
des Nationalrates Müller, der früher einmal 
unserem Gremium hier angehörte, der natür
lich auch alles, was hier im Zuge des GSPVG. 
geschieht, als viel zuwenig darlegte. Diesen 
Herrn und die Herren des Freien Wirtsmafts
verbandes darf ich daran erinnern, daß im 
Jahre 1 956, als über die Gewerbepension be
raten wurde, die damalige "Wirtschafts
woche", die Vorgängerin des heutigen "Der 
Selbständige", die Zeitung des Freien Wirt
schaftsverbandes, den Plan der OVP, des Wirt
schaftsbundes, einen Teil des Aufkommens aus 
der Gewerbesteuer herüberzuholen, als Griff 
in fremde Taschen bezeichnete. Also, es hätte 
nicht der Fall sein dürfen, daß zugunsten der 
Wirtschaftstreibenden, die allein die Gewerbe
steuer bezahlen, die kommende Pension 
einigermaßen finanziell ermöglicht wird. 

Melter und Preußler übten im Nationalrat 
Kritik, daß auch mit diesen Novellen wieder
um das Versorgungsprinzip in vielen Punkten 
eingebaut wurde, das Fürsorgeprinzip, daß das 
Versicherungsprinzip hintangestellt worden 
sei. Dazu ist wohl zu sagen: Wenn es im 
sozialen Osterreich in der Altersversicherung 
nur ein Versicherungsprinzip gäbe, dann -
arme Pensionisten I Wie wäre es dann mit 
der Ausgleichszulage, mit dem Hilflosen
zuschuß, mit dem 30prozentigen Grundbetrag, 
die der Staat jedem Versicherten, wenn er 
noch so wenig Versicherungszeit hat, zur Ver
fügung stellt? Wie wäre es beispielsweise 
gewesen, als im Jahr 1 958 das GSPVG. ein
geführt wurde, wodurch Tausende und Zehn-
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tausende in den Genuß einer Rente kommen 
konnten, obwohl sie nom nie einen Groschen, 
hödlstens in früheren Jahren einige wenige 
Sdlillinge relativ, im Vergleich zur Pension 
über die Altersunterstützung in der Handels
kammer eingezahlt hatten. Der größere Teil 
im Jahre 1958 kam in den Genuß einer Pen
sion weitgehend auf der Basis des Fürsorge
prinzips, weil diese nam dem Versicherungs
prinzip nimt zum Tragen gekommen wären. 

Nationalrat ' Preußler sagte im Nationalrat: 
Für 1 970 erhöhte sim die Richtzahl nur um 
5,4 Prozent und bleibt damit in der ganzen 
Entwicklung seit 1965 um 1 5  Prozent zurück. 
Durch die j ahrelange Bremse bei der Richt
zahl werden sich viele Menschen mit ihrem 
Einkommen nur die nackte Existenz leisten 
können. - Ich darf daran erinnern, daß damals 
bei Verabschiedung des P AG., des Pensions
anpassungsgesetzes, beide Parteien und vor 
allem aum die Sozialisten dieses P AG. als den 
ganz großen Erfolg, als Europas beste Pen
sionsdynamik darstellten und nicht genug des 
Lobes darüber sagen konnten, daß nicht nur 
die steigenden Preise, sondern vor allem auch 
die steigenden Löhne und Gehälter in diese 
Pensions anpassung, in die Automatisierung 
eingebaut werden konnten. Einmal, wie durch 
Kreisky in diesem Rentnerbrief, wird die 
Vaterschaft zum PAG. reklamiert, am anderen 
Tag will man mit diesem Richtsatz, der eines 
der Hauptfakten im Gesetz war, nichts mehr 
zu tun haben, am anderen Tag wird das Kind 
verleugnet. Ich glaube, solme Bocksprünge 
wird auch der letzte Rentner in Osterreich 
auf die Dauer wohl nicht mitmachen können. 
(Bundesrat P o  r g e o8: Wieso habt ihr alle 
Wahlen bis heute verloren?) In Vorarlberg 
haben die Sozialisten die Arbeiterkammer
wahlen und die Landtagswahlen verloren! 
Aber so weit reicht Ihr Blick wahrscheinlich 
noch nicht! (Lebhafte ironische Heiterkeit bei 
der Spo. - Beifall bei der OVP. - Bundes
rat P 0 r g e s: Aber mit Ihren gewonnenen 
Wahlen haben wir hier die Mehrheit! -
Zwischenruf des Bundesrates Dr. S k o t  t o n.) 
Ein Beispiel mehr. (Bundesrat P o  r g e s: Mit 
Ihren gewonnenen Wahlen haben wir im 
Bundesrat die Mehrheit gewonnen!) Ja, das 
war in Ihren Augen eine Bombenaufwertung, 
sicherlich. (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Es tut 
Ihnen nicht gut, daß Sie jetzt Angehörige der 
Minderheitsfraktion im Bundesrat sind! -
Bundesrat P o  r g e s: Er wird sich schon daran 
gewöhnen!) 

Ein Beispiel mehr, wie unehrlich und unauf
richtig die SPO den österreichischen Pen
sionisten gegenüber ist. Folgender Sachver
halt: Bei der ' Volksabstimmung über die 
Arbeitszeitverkürzung 'sind nicht nur in Vor-

arlberg sozialistische Funktionäre von Rentner 
zu Rentner gerannt und haben dieselben bear
beitet (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Nicht nur 
sozialistische Funktionäre, auch OVP-Funk
tionäre!), man müßte dieses Volksbegehren 

,unterschreiben, weil es zum Vorteil der Rent
ner sei. Daß genau das Gegenteil der Fall ist, 
weiß jeder, der sich. ein bißchen mit der 
Materie befaßt, weil die Rentenhöhe in der . 
Pensionsdynamik allein davon abhängt, wie 
im Hinblick auf das zweitvorangegangene Jahr 
Löhne und Gehälter im Durchschnitt steigen. 
Und es wird niemand bestreiten, daß durch 
eine Arbeitszeitverkürzung die Kraft kom
mender Lohntangenten, die Tendenz kom
mender Lohnerhöhungen abgeschwächt wer
den muß und nicht verstärkt werden kann. 
(Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Das hätten wir 
beim 8-Stunden-Tag auch schon sagen 
können!) Wie wenig sich die Vorarlberger 
Rentner und die Vorarlberger Arbeiter von 
der SPO bluffen ließen, zeigt der Tatbestand, 
daß trotz großen "Rentnereinsatzes" nicht ein
mal (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Also haben 
sie sich von der OVP bluffen lassen/), nicht 
einmal 2,5 Prozent der Unterschriftsberech
tigten auf diesen Schmäh eingegangen sind. 
Bei dieser Gelegenheit . . . (Bunde.srat P 0 r
g e  s: Weil in Vorarlberg der Pitschmann 
istl) Ja. Ich glaube, es ist besser, der Pitsch
mann ist in Vorarlberg, als der Porges ist in 
Vorarlberg. (Beifall bei der OVP. - Bundes
rat P o  r g e 8: Ich bin ja kein VorarlbergerJ) 
Ja, das ist Glü<k für Vorarlberg, daß Sie kein 
Vorarlberger sind! (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: 
Aber daß Sie ein Vorarlberger sind, ist für 
Vorarlberg ein Pechl) 

Bei dieser Gelegenheit darf ich auch die 
Feststellung treffen, daß nur ein sehr geringer 
Teil der Vorarlberger Bevölkerung mit der 
kommenden Arbeitszeitverkürzung eine 
Freude hat. (Vorsitzender-Stellvertreter Dok
tor h. c. E c k  e r t übernimmt die Verhand
lungsleitung.) Wir schauen hinüber nach 
Liechtenstein und in die Schweiz, wo schon 
bald 6000 Grenzgänger hinübergehen, um dem 
Steuer- und Sozialdruck in Osterreich ent
weichen zu können. (Ruf bei der SPO: Weil sie. 
in Osterreich zu wenig verdienen!) Und wir 
stellen fest, daß drüben nach wie vor 46 Stun
den gearbeitet wird und kaum jemand daran 
denkt, künftighin diese Arbeitszeit zu senken, 
weil man weiß, daß dadurch der ungeheure 
Druck der Gastarbeiternotwendigkeit noch 
stärker werden wird. (Bundesrat Dr. S k 0 t
I o n: Schaffen wir den 8-Stunden-Tag ab! 

Gehen wir wieder auf einen 12-Stunden-Tag 
über!) Nein, nein, nein. Für Sie wäre es besser, 
soviel zu arbeiten, damit Sie ein bißehen mehr 
wissen von diesen Dingen. (Zwischenrufe bei 
der SPO.) 
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In Osterreich von "Sozialdemontage" und 
von "Sozialsabotage" zu reden, ist wirklich 
ein sehr, sehr starkes Stück. Die Ausgaben 
für Soziale Sicherheit werden 1 970 gegenüber 
1 965 um 71 Prozent höher liegen und rund 
16, 1  Milliarden Schilling betragen. In der 
laufenden Gesetzgebungsperiode gab es im 
Sozialbereich nicht weniger als 1 5  neue 
Sozialgesetze, 1 8  Novellierungen und 1 9  Ver
ordnungen zu Sozialgesetzen, während in der 
vorangegangenen Periode nur 2 Sozial
gesetze, 1 1  Novellierungen und 13 Verord
nungen erlassen wurden. 

Wenn beispielsweise der freiheitliche 
Nationalrat Melter von "Fleckerlteppich
politik" der OVP im Sozialen spricht, darf 
die Feststellung getroffen werden (Bundesrat 
S k o t  I o n: Dann hat er auch recht!) - na 
vielleicht hat er den Genossen nachge
plappert -, daß bei Erfüllung all seiner die 
SPO sogar oft übertrumpfenden Sozialforde
rungen, die er der Frau Sozialminister, wie 
immer, ohne Bedeckungsvorschläge - um mit 
den Worten der "Neuen Front" zu sprechen 
"auf den Tisch knallte", die arbeitende 
Bevölkerung in Osterreich wahrscheinlich über 
eine Generation arbeiten müßte, um bei so
viel Steuerlasten und soviel Sozialabgaben 
sich einmal im Leben einen kleinen Perser 
leisten zu können. 

Die Ausführungen der "Salzburger Nach
richten" in ihrem Leitartikel vom 4. 1 2. dieses 
Jahres sollten alle österreichischen Politiker, 
die sich mit dem Sozialen befassen, irgendwie 
zum Denken anregen. Sie sdlreiben folgendes : 

"Allein der Pensionsaufwand laut ASVG. 
wird sich bis 1 973 um 40 Prozent erhöhen, die 
durchschnittliche Beitragsgrundlage nur um 
etwas über 30 Prozent. Die Differenz muß aus 
dem Steuersäckel bezahlt werden, daher wird 
sich der Bundesbeitrag um über 60 Prozent 
steigern. Selbst ein steigendes Volkseinkom
men kann nicht so viel Steuern aufbringen, 
um die überproportional wachsenden Aus
gaben für das Sozialressort hereinzubringen." 
Soweit die "Salzburger Nachrichten". 

Während in Norwegen und in Irland so
wohl Männer als auch Frauen 70 Jahre alt 
werden müssen, um Anspruch auf eine Alters
pension erheben zu können, können in Oster
reich, wie wir wissen, die Frührente Frauen 
schon mit 55 und Männer schon mit 60 an
sprechen. (Bundesrat Dr. F r  u h s t o r  f e  r: 
Daher sind Sie für den Sozialstopp!) In 
Schweden können Frauen (Bundesrat 
P o  r g e  s: Das ist kein Verdienst der OVP!) 
Möglicherweise ein sehr zweifelhaftes Ver
dienst, ein Verdienst von Freund Olah, so
viel ich mich erinnern kann. - In Schweden 
gehen die Frauen mit 65 (Bundesrat P 0 r g e s: 

Sie schmücken sich mit fremden Federn!), die 
Männer mit 67 Jahren in Pension. In Däne
mark Frauen mit 62, Männer mit 67, in den 
Niederlanden, Deutschland, Finnland, Spanien, 
Luxemburg und Portugal gehen Frauen und 
Männer mit 65 in die Alterspension (Bundes
rat H a b  r i n  g e r: Kehren Sie zurück nach 
Osterreich!), in der Schweiz gehen die Frauen 
mit 62 und die Männer mit 65. Wir können 
hinschauen, wo wir wollen -. wir haben hier 
den sozialen Rekord erreicht! (Bundesrat 
P o  r g e s: Das ist doch nicht Ihr Verdienst!) 
Und trotzdem noch von "Sozialsabotage" und 
,,-demontage " zu sprechen, das bleibt wirklich 
nur emlgen Sozialdemagogen überlassen. 
(Bundesrat P o  r g e 8: Sie schmücken sich mit 
fremden Federn! Das ist nicht Ihr Verdienst! 
Was ist mit dem Kongo?) 

Sehr beängstigend ist die EntwiCklung der 
Relation zwischen arbeitender und pensions
beziehender Bevölkerung. Sie verschiebt sidl 
immer stärker in Richtung Pensionisten. Ent
fielen noch im Jahr 1961 im Bereich der Un
selbständigen auf 1 000 Versicherte 338 Pen
sionisten, werden es im kommenden Jahr 500 
und im Jahr 1973 590 sein. Man darf gar nicht 
daran denken, was passieren könnte, wenn 
eine stärkere Rezession über einige Jahre ein
treten sollte. Dann würden unsere Ofympia
medaillen in Gold vom Rost wohl nidlt ge
schützt werden können. 

Heute mehr denn je kann man volles Ver
ständnis für SPO-Nationalrat Hillegeist · auf
bringen, der schon vor Jahren, damals bei den 
Gesprächen über die Pensionsanpassung. 
warnte, man sollte zuerst die finanziellen 
Auswirkungen gründlich studieren, bevor man 
diese Pensionsanpassung anginge. Und er 
sprach vom "Sozialluxus" in einigen Sparten 
unserer Sozialversicherung r die sich manche 
andere, viel reichere Staaten nicht leisten 
können. (Zwischenrufe bei der SPO.) Ja, den 
Hillegeist haben Sie schon lang verbannt, das 
ist klar. (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Daß 
Ihnen die sozialen Errungenschaften so weh
tun, Herr PUschmann, ist eigenartigl - Ruf 
bei der SFO: Gar kein Wunder, er ist Unter
nehmervertreter!) Er ist bei euch irgendwie 
eine Unperson geworden wie Olah, weil er 
den Mut hatte, die Wahrheit zu sagen. (Bun
desrat Dr. S k o t  t o n: Jede soziale Errungen
sdlaft tut ihm weh!) 

Bevor ich mich mit dem Rentnerbrief 
Kreiskys befasse, darf ich den Nachweis er
bringen, daß der SPO-Wirtschaftsverband der 
"AZ .. -SPO-Sprache vollkommen widerspricht. 
(Ruf bei der SPO: Ja freilich!) Ich habe hier 
Ihre Zeitung, geehrter Kollege Porges, "Der 
Selbständige", vom 21 .  November dieses 
Jahres. "Preisauftrieb durch Bundesbudget" 
heißt die Uberschrift. Ich zitiere : 

284. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 23 von 51

www.parlament.gv.at



7{HB Bundesrat - 284. Sitzung - 10. Dezember 1969 

DDr. Pitsehmann 

"Das Budget 1 970 wird vielmehr die ohne
hin bereits labile Konjunktursituation durch 
seine Auswirkungen wesentlich belasten. In 
die 1970 bestehende Periode der ausgelasteten 
Kapazitäten" - das heißt also : volle Hoch
konjunktur - "und des Nachfrageüberhanges 
wirft es seinerseits ein Defizit in der Größen
ordnung von rund 9 Milliarden Schilling . . .  
und tut damit genau das Gegenteil von dem, 
was konjunkturpolitisch in dieser Situation 
zu tun wäre." 

Es wird hier also der Nachfrageüberhang 
kritisiert, das heißt, die Konsumenten haben 
zuviel Geld, es wird die Konjunktur auf
geheizt. (Bundesrat Maria M a t z n e  r: 
Weldle Gruppe der Konsumenten?) Man 
spricht sidI hier indirekt gegen Gelder 
des Bundes aus, die den Nachfrageüberhang 
noch vergrößern. Weiters wird geschrieben: 

"Trotz der sich ständig ausweitenden Defi
zite in den OVP-Budgets steigt auch die 
Steuerbelastung der Wirtschaft beharrlich an. 
Die Steuerbelastung der Wirtschaft - ausge
drückt im Anteil der Steuern am Brutto
nationalprodukt - wird 1 970 38 Prozent be
tragen; noch 1965 - dem letzten Koalitions
jahr - belief sich dieser Anteil auf 35,2 Pro
zent, 1961 lag er bei 32,6 Prozent," 

Fast zur selben Zeit, einige Monate nur 
früher, schrieb dieselbe Partei ganz im anderen 
Stil (Heiterkeit beim Bundesrat P a r  g e  s), 
mit ganz anderer Aussage, in der "Arbeiter
Zeitung" :  "VP-Steuermast für Unternehmer",  
"OVP-Steuerpolitik für Unternehmer" , " Die 
Unternehmer haben jedoch wahrlich keinen 
Grund, mit der Politik der OVP unzufrieden 
zu sein, . . .  " - Wer soll sich jetzt wirklich 
noch auskennen? In der roten Wirtschaftsver
band-Zeitung wird die Steuerpolitik ver
teufelt, weil sie die Unternehmer viel zu sehr 
belastet, und die SPO-"Arbeiter-Zeitung", die 
Zeitung derselben Partei, schreibt, daß wir 
den Unternehmern dauernd Steuergeschenke 
machen. (Bundesrat Hella H a  n z 1 i k: Das 
hat aber jetzt wirklich nichts mehr mit der 
24. Novelle zu tunl) Also so für dumm ver
kaufen lassen werden sich auf die Dauer die 
Osterreidler nicht. Und man hat in Vorarl
berg schon richtig begonnen, die Zeidlen der 
Wahrheit zu erkennen. (Ironische Heiterkeit 
bei der SPO. - Bundesrat Dr. F r  u h s
t o r  f e r: Warten wir abi) Warten wir ab, 
sicherlich, sicherlich. (Bundesrat P o  r g e S: 

Eine Kabarettvorstellung! Pitschmann als 
Kabarettist! - Ruf bei der SPO: Was hat das 
alles mit dem Sozialpaket zu tun?) 

Wenn im Kreisky-Rentnerbrief vom Novem
ber dieses Jahres

· 
sein Name und auch der 

Name der Partei nicht aufsdliene, könnte kein 
politisch nicht informierter Osterreicher er-

kennen, ob diese Zeitung vom Vorwärts-Ver
lag oder vom Globus-Verlag gedruckt worden 
ist. Soviel klassenkämpferische Urlaute, Ur
töne. wie sie hier in dieser Zeitung sind. 
hätten selbst, glaube ich. einen Karl Marx 
erröten lassen. (Lebhafte ironische Heiterkeit 
bei der SPO. - Bundesrat P 0 r g e s: Ein 
KabarettistI) 

Ich darf einige Kostproben aus dieser "Rent
ner-Zeitung" verlesen (Bundesrat Dr. S k o t
t o n: Ich wollte heute abend ins Simpl gehen! 
Aber das kann ich mir ersparenI) : "Die Pen
sionsnachziehung auf Grund der seinerzeit 
von den Sozialisten erkämpften Pensions
dynamik ist seit Jahren völlig ungenügend."  
- Also die Pensionsdynamik haben die 
Sozialisten erkämpft, es war ein Zukunfts
gesetz, nun ist es plötzlich vollkommen unge
nügend. (Bundesrat B ö e  k: Was hat das mit 
dem Karl Marx zu tun?) "Dem Großbesitz 
werden immer neue Sonderrechte im Mi!
liardenausmaß zugeschanzt." Die "Arbeiter
Zeitung" schreibt, daß die Wirtschaft unge
bührlich stark (Zwischenrufe bei der SPO) 
- nein, der Freie Wirtschaftsverband -, daß 
die Wirtschaft ungebührlich stark mit Steuer
lasten benachteiligt werde. (Bundesrat Doktor 
S k o t  t o n: Jetzt haben Sie es verdreht! Das 
hat die andere Zeitung geschrieben!) Ich habe 
es nicht verdreht. Sie sind verdreht. (Weitere 
Zwischenrufe bei der SPO.) 

Es heißt dann weiter, Forderungen für die 
Ärmsten lehne die OVP immer wieder brüsk 
ab. Es gebe aber einen Gutschein, daß in 
Osterreich alles besser werde - viel weniger 
arbeiten, viel mehr Lohn, viel früher in Pen
sionen gehen, höhere Pensionen, so in diesen 
Slogans -, man müßte am 1 .  März nur den 
richtigen Stimmzettel abgeben. Darauf kann 
der gelernte Osterreicher nur sagen: Dann 
hätten wir wahrscheinlich vier Jahre eng
lischen Zwangsaufenthalt, wenn diese Stimm
zettel abgegeben würden. (Ironische Heiterkeit 
bei der SPO.) 

Es heißt dann weiter in der "Rentner
Zeitung" : "Unser Schilling hat noch nie so 
rasch und stark an W�rt verloren wie seit 
1966. Osterreich muß einmal heraus aus dem 
alten Trott. Die OVPler sind alle schon ver
braucht." (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: \'I/enn 
man Ihnen zuhört, stimmt dasl) Da kann man 
nur sagen: Diese Sozialdemagogie über
trumpft meilenweit jede wirtschaftliche Ver
nunft. 

Es wird dann ein Bild gezeigt - ein ein
ziges Bild ist in dieser Rentnerbroschüre -: 
"Genosse Pittermann mit dem ältesten Ein
wohner der Gemeinde Eisenerz und mit dem 
Weltmeister im Skispringen." (Bundesrat 
S e h  w e d a: Soll er sich mit Ihnen photo-
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graphieren lassen?) Nidlt einmal das stimmt: 
Reinhold Badller war einmal Weltrekord
halter mit 1 54 mi seit einiger Zeit ist ein 
Ostdeutscher ihm um 6 m davongesprungen. 
Also nicht einmal der Text zu diesem einzigen 
Bild entspricht den Tatsachen. (Bundesrat 
N o  v a  k: Da stürzt beim Pitschmann eine 
Welt zusammen!) Im übrigen freute sich 
wahrscheinlim niemand mehr als im über 
diesen Bachler-Erfolg, weil ich der Ansicht 
bin, daß er zur Mehrung des Ansehens Oster
reichs im Ausland mehr beigetragen hat, als 
die SPO in den let;zten OVP-Alleinregierungs
jahren in der Opposition. (Bundesrat P 0 r
g e s: Unter PUschmann, nicht vergessen! -
Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Sie sind ja selbst 
ein großer Fußballer! - Bundesrat Rella 
H a  n z 1 i k: Aber Sie schießen EigengoalsI) 
Ja, sicher. Wir als OVP-Parlamentsmannschaft 
wären sicherlich im Fußball und Skifahren 
der SPO spielend leicht gewachsen. (Bundes
rat Dr. S k o t  t o n: Aber darauf kommt es 
letztlich nicht an!) Nein, darauf kommt es 
nicht an, aber es ist nicht schlecht, wenn man 
auch noch in der Lage ist, Sport zu betreiben. 
(Bundesrat N o  v a k: Die nächste Abfahrt 
werden Sie verlieren/ - Bundesrat P o  r g e s: 
Parlamentslußballer Pitschmann!) Solche Bock.
sprünge sind wirklim weltmeisterlich. Sie 
werden aber, wie Vorarlberg schon zeigte 
und Niederösterreim auch, keine Abnehmer 
finden. 

Die OVP gibt diesem Sozialpaket deswegen 
ihre Zustimmung, weil die darin enthaltenen 
sozialen Verbesserungen notwendig und ge
recht sind und weil sie irgendwie mit dem 
Budget in Einklang zu bringen sind. (Rul bei 
der SPO: Ah, ist es schon aus? - Beifall 
bei der OVP. - Bundesrat N o  v a  k: Er hat 
keine "Arbeiter-Zeitung" mehr!) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich Frau Bundesrat Hanzlik 
gemeldet. Ich erteile ihr dieses. 

Bundesrat Hella Hanzlik (SPO) : Sehr ge
ehrte Damen und Herren I Ich glaube, wir 
sollten wieder zum Tagesordnungspunkt zu
rüdckehren. Ich mömte aber dom einige Be
merkungen zu den Rednern machen, die vor 
mir hier gesprochen haben. 

Zunächst möchte ich dem Kollegen Böck 
sehr herzlich dafür dank,en, daß er mit so viel 
Verständnis und mit so viel Uberzeugung die 
Probleme erläutert hat, die den Karenzurlaub 
betreffen. 

Dem Herrn Dr. Pitschmann möchte ich 
sagen, daß wir in der Sozialpolitik in unserem 
Lande in den 21 Jahren von 1 945 bis 1966 
ein so starkes Gebäude erridltet haben, daß 
auch eine v:ierjährige OVP-Regierung dieses 

Sozialgebäude nicht erschüttern konnte. ' (Zu
stimmung bei der SPO. - Zwischenrufe bei 
der OVP.) Jal Das ist eine Tatsadle, Frau 
Kollegin Hilt!. 

Sehr geehrte Damen und Herren I Die Prä
sentation der 24. Novelle zum ASVG. in der 
Sitzung vom 27. November im Hohen Haus 
kann wahrlich nicht als Sternstunde unserer 
Frau Sozialminist�r Grete Rehor betradltet 
werden. 

Die OVP hatte zwar Anfang dieses Jahres 
angekündigt, es werde keine Wahlgesdlenke 
geben. Aber was wir in den letzten Wodlen 
im Parlament erlebt haben, war eine sehr 
wohl ausgeklügelte Verteilung von Wahl
zuckerln für versdliedene Bevölkerungs- und 
Interessengruppen. (Bundesrat H () i m a n  n -
'W e l l e  n h o l: Jetzt ist es auf einmal ein 
Zuckerl!) Fünf Minuten vor zwölf soll sdlließ
lieh "die gute Politik für alle Osterreidler" 
ihren Niederschlag finden. Um Sympathien 
verschiedener Wählergruppen zu gewinnen, 
werden also noch vor Torschluß Gesetze be
sdllossen, die vielfach als Initiativen der 
Sozialisten in den untersten OVP-Laden 
liegengeblieben sind. Dazu haben die finanziel
len Mittel nie ausgereicht - wir haben das 
wiederholt gehört, und ich werde darauf noch 
zu spredlen kommen -, obwohl das Wirt
schaftswachstum in den früheren Jahren 
größer war als heute. 

Im "Volksblatt" der OVP vom 28. November 
- also nach dem Parlamentsbeschluß - wur
den groß "Höhere Pensionen für die Witwen" 
angekündigt. Jeder hätte dann erwartet, daß 
diese Erhöhung unmittelbar bevorstünde. 
Aber erst viel später geht aus dem Inhalt 
des Artikels hervor, daß die Erhöhung der 
Witwenpensionen erst ab 1. Juli 1 970 in Kraft 
treten soll. 

Ich möchte Sie, meine sehr geehrten Herren 
- Kollegin Hiltl war j a  bis jetzt nicht im 
Bundesrat, aber sie hat ja selbstverständlich 
auch die Wahlbroschüren und die Wahltaktik 
der OVP verfolgt - von der OVP, bei dieser 
Gelegenheit daran erinnern, daß Sie bereits 
im Wahlkampf für die Nationalratswahlen 
1966 versprochen haben, daß die Erhöhung 
der Witwenpension zu Ihren ersten Aufgaben 
gehören wird, vorausgesetzt selbstverständ
lich, daß Ihnen die Wähler ihr Vertrauen 
schenken. Die Wähler waren gutgläubig und 
haben nun fast vier Jahre auf die Einlösung 
Ihres Versprechens gewartet. Und siehe da 
- knapp vor Ablauf dieser Legislaturperiode, 
in der Sie allein entsdleiden konnten und 
noch immer allein entscheiden können, beeilen 
Sie sich, die Erhöhung der Witwenpension in 
Aussidlt zu stellen, aber merkwürdigerweise 
- das hat audl keiner der beiden OVP-Redner 
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erklärt - wird diese Erhöhung erst am 1 .  Juli 
1 970 in Kraft treten und ist erst für diese 
Zeit in Aussicht gestellt. 

Die sozialistischen Abgeordneten haben im 
Hohen Haus keine Gelegenheit versäumt, An
fragen an die Frau Sozialminister zu richten 
und Initiativanträge zur Erhöhung der Wit
wenpensionen zu stellen. Ich darf doch, um 
hier aufzuzeigen, daß die Sozialisten nicht 
von ungefähr an dieses Problem herange
gangen sind, chronologisch auf die Anfragen 
und Anträge und auch auf einzelne Ant
worten der Frau Bundesminister Rehor ein
gehen. 

Aber, sehr geehrte Damen und Herren, an 
die Spitze dieses Registers möchte ich doch 
den Initiativantrag vom 15. Juni 1966 stellen, 
nämlich deshalb, weil im Zusammenhang da
mit auch ein Entschließungsantrag im Hohen 
Hause einstimmig beschlossen wurde, aus dem 
hervorgeht, daß man nach Maßnahmen suchen 
werde, daß man Maßnahmen ergreifen werde, 
um etappenweise die Erreichung dieses Zieles, 
die Erhöhung der Witwenpension anzu
streben. 

Im Herbst 1966 hat Ulisere leider so früh 
verstorbene Kollegin Rosa Weber eine münd
liche Anfrage an Frau Sozialminister Rehor 
gerichtet, ob sie bereit wäre, die Erhöhung 
der Witwenpension auf 60 Prozent zu unter
stützen. 

Am 8. Februar 1967 richtete Frau Abge
ordnete Weber neuerlich eine mündliche An
frage, diesmal an den Herrn Bundeskanzler, 
welche Maßnahmen seitens der Bundes
regierung betreffend die Erhöhung der Wit
wenpension ergriffen wurden. Und der Herr 
Bundeskanzler hat geantwortet, daß an eine 
solche Erhöhung nicht geschritten werden 
kann, weil man diese Erhöhung einer neuer
lichen Prüfung unterziehen müsse. 

Wir haben dann am 1 4. Feber 1968 und 
am 27. November 1 968 neuerlich Anfragen an 
die Frau Minister Rehor und an den Herrn 
Bundeskanzler gestellt. In ihrer Anfrage hat 
Frau Abgeordnete Wondrack darauf ver
wiesen, daß die Mittel ja vorhanden wären 
und daß in Wirklichkeit ein Griff des Finanz
ministers in die Taschen der Sozialversiche
rungsinstitute getan worden war und man mit 
diesen Mitteln sehr leicht die Erhöhung der 
Witwenpension durchsetzen hätte können. 
Darauf hat Frau Sozialminister Rehor doch 
zugeben müssen, daß diese Beträge zwar 
zweckg·ebunden waren, aber daß zusätzliche 
Mittel, sowohl von der Pensionsversicherungs
anstalt als auch vom Bund, beschafft werden 
mußten. 

Am 13. Dezember 1968 fragte die soziali
stische Abgeordnete Frau Murowatz, ob der 
Antrag gestellt worden sei, die erforderlichen 
Mittel im Finanzgesetz zu berücksi<htigen. -
Aber für die Witwen gab es immer nur 
wieder Vertröstungen und Versprechungen, 
und die Frau Sozialminister Rehor wurde nicht 
müde zu sagen: "Ich habe jedesmal den 
Wunsch geäußert" , "ICh habe jedes Jahr den 
Versuch unternommen", "ICh habe immer zum 
Ausdruck gebracht" , "Ich bemühe mich fort
während" und "Ich werde dafür eintreten". 

Nach einer mündlichen Anfrage der Frau 
Abgeordneten Wondrack am 25. Feber 1969, 
ob in dieser Legislaturperiode mit einer Er
höhung der Witwenpension zu rechnen ist, 
erwidert neuerlich Frau Sozialminister, aber 
diesmal erst am 21 . April, daß die angespannte 
finanzielle Lage eine Erhöhung ni<ht zulasse. 

Am 6. März dieses Jahres beantwortet 
Frau Abgeordnete Vt/ondrack als Vorsitzende 
des Sozialausschusses im Hohen Hause eine 
von sozialistischen Abgeordneten an sie ge
richtete Anfrage betreffend die Sitzung des 
Sozialausschusses am 20. Feber. In dieser 
Sitzung wurde nämlich auf den zweieinhalb 
Jahre alten Initiativantrag hingewiesen und 
es wurde beantragt, endlich in Verhandlungen 
einzugehen. In dieser Sitzung wurde auCh 
im Sinne der Geschäftsordnung der Antrag 
gestellt, über die Beratung des Initiativ
antrags auf Erhöhung der Witwenpension im 
Sozialausschuß namentlich abzustimmen. Lei
der wurde auch dieser Antrag mit 14 zu 
13 Stimmen abgelehnt. Sehr geehrte Damen 
und Herrenl In dieser namentlichen Abstim
mung kam die Ablehnung dieser Witwen
pensionserhöhung durch die OVP�Abgeord
neten neuerlich eindeutig zum AusdruCk.. 

Und nun hat Frau Abgeordnete Wondrack. 
zum allerersten Mal auch im Hohen Hause 
als Vorsitzende des Sozialausschusses eine 
Anfrage beantwortet, die die Abgeordneten 
der OVP im Hohen Hause in große Unruhe 
versetzte. 

Dann erfolgte am 26. März eine dringliche 
Anfrage der sozialistischen Abgeordneten an 
die Frau Sozialminister, die 13  Punkte um
faßte. Aber Herr Bundeskanzler Klaus und 
auch Frau Bundesminister Rehor haben diese 
dringliche Anfrage in sehr ungenügender Form 
beantwortet, und daher haben unsere soziali
stischen Kollegen im Hohen Hause neuerlich 
eine dringliche Anfrage an die Frau Minister 
Rehor gerichtet. 

In dem damals beigefügten Entschließungs
antrag wurde die Bundesregierung neuerlich 
ersucht, vor dem Ende der Frühjahrssession 
1969 dem Hohen Haus endlich über jene Maß-
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nahmen zu berichten, die in Befolgung der 

I 
Ausgleichszulage bekommen. Es tut mir leid, 

einstimmigen parlamentarischen Entschließung daß Frau Minister Rehor heute an unserer 
vom 15. Juni 1966 gesetzt wurden. Aber auch Sitzung nicht teilnehmen kann, aber ich muß 
di,ese Entschließung wurde von der OVP abge- feststellen, daß Frau Sozialminister Rehor es 
lehnt. zugelassen hat, daß die Erhöhung der Witwen-

Schließlich haben auch die sozialistischen rente erst ab dem 1 . Juli 1970 erfolgt, daß 
Bundesräte - darauf hat Kollege Böck bereits aber die ganz und gar ungerechtfertigten 
hingewiesen - am 17.  Juli an den Bundes- Preiserhöhungen für Grundnahrungsmittel be
minister für Finanzen eine dringliche Anfrage reits ab 1 .  Jänner 1970 in Kraft treten. Sie 
betreffend die Erhöhung der Witwenpension wissen: Brot, Mehl und Butter werden wieder 
und der Ausgleichszulagen gerichtet. In dieser teurerj auch die Fleisch- und Wurstpreise sind 
Sitzung, wurde nun endlich bekanntgegeben, seit 1966 um 15 bis 20 Prozent gestiegen. 
daß eine Regierungsvorlage vorbereitet werde, Aber Herr Dr. Kohlmaier von der OVP 
di� ein I�krafttreten . der Erh�hung der sagt im Parlament: Der Sinn dieser Novelle 
WItwenpenslOn ab 1. JulI 1970 vorSIeht. 

ist es, jenen Witwen eine Hilfe zukonimen 
Soweit, sehr geehrte Damen und Herren, ! zu lassen, die von den Witwenpensionen 

die chronologische Aneinanderreihung der i leben müssen, - Von diesem Mitleid allein 
Anfragen und Anträge der Sozialisten im 

I 
haben die 400,000 Witwen allerdings nichts. 

Hohen Haus, die keinen Anspruch auf Voll- . . 
ständigkeit hat, wenn wir nämlic..lI noch . . Und .obwohl e.rst In �.mem �alben Jahr 

an die Budgetverhandlungen denken, die sich I die Witwenpens
.
lOn 

,�
rhoht WIrd, werden 

auch immer wieder mit der Erhöhung der unte,r and:rem dIe �HW�� schon heute ver

Witwenpension beschäftigt haben. urteIlt, hohere PreIse fur Grundnahrungs-
mittel zu zahlen. Wahrlich, man muß sagen . . .  

Nun habe ich mich bei der Durchsicht der 

I 
(Ruf bei der avp: Auch die Pensionen steigen 

�,Parlamentskorrespondenz" über die Debatte mit 1 .  Jänner! Wissen Sie das nicht, gnädige 
Im Hohen Haus am 27. November doch des Frau?) Wir reden aber jetzt von den Witwen, 
Eindrucks nicht erwehren können, daß die I es steht jetzt die 24. Novelle zur Debatte. 
OVP-Abgeordneten kleine Geschenke ver- (Bundesrat Dr. Dipl.-Ing. E b e r d  0 r I e r: 
teilen und erwarten, das man dafür noch quasi Auch die Witwenpensionen werden erhöhtlJ 
"Küß die Hand, gnädige Frau" sagt. Frau Aber die Erhöhung hätte schon ab 1 .  Jänner 
Abgeordnete Solar von der OVP hat nämlich erfolgen können, und diesen Antrag haben 
bedauert, daß die Frage der Erhöhung der wir ebenfalls eingebracht. (Abg. Dr. Dipl.-Ing. 
Witwenpension von den Sozialisten "in E b e r d  0 r I e r: Sie werden ja auch er
demagogischer Form hochgespielt wurde" , höht auf Grund der Pensionsdynamikl) Ja, in 
Idl habe keine Gelegenheit, Frau Solar per- einem halben Jahr. (Bundesrat Dr. P i  t s c h
sönlich zu fragen, und möchte es daher hier m a n  n:  Pensionsdynamik! Ab 1 .  Jänner!) 
tun: Ist die Sorge um den Lebensstandard von Jedenfalls können wir dem nicht zustimmen, 
nahezu 400.000 Witwen demagogisch oder ist daß es sich um eine so gute "Politik für alle 
es nicht vielmehr ein aufrichtiges Bemühen Osterreicher" handelt. 
um eine gerechtere Verteilung der Mittel, die 
schließlich von allen Steuerzahlern aufge
bracht werden? Frau Solar sagte abschließend: 
"Die Volkspartei wird den beiden Novellen 
mit besonderer Genugtuung zustimmen, weil 
sie einem so großen Kreis ab 1 .  Juli 1970 
diesen Zuschlag bringen werden." (Bundesrat 
Dr. D.ipl.-Ing. E b e  r d 0 r f e I: Das stimmt ja!) 
Ja, es stimmt. - Daher möchte ich nochmals 
Frau Solar fragen: Was sollen diese 400,000 
Witwen bis zum 1. Juli 1970 tun? Zuwarten, 
sonst haben sie keine Möglichkeit, Aber hätten 
die Sozialisten nicht ununterbrochen die so 
lange versprochene Erhöhung der \Alitwen
renten gefordert, die OVP hätte diese Zusage 
noch lange nicht eingelöst. 

Frau Bundesminister Rehor stellte in ihrer 
Rede am 27, November im Hohen Haus fest, 
daß man doch nicht von einer so schlechten 

Es ist meiner Auffassung nach nicht die 
angespannte finanzielle Lage, die die OVP
Alleinregierung zu diesem verspäteten Termin 
veranlaßt hat, sondern es ist auch · eine 
gewisse Unsicherheit mit dieser Regelung ver
bunden, die viel Unzufriedenheit auslösen 
wird. Es erscheint der OVP daher wirksamer, 
zwar von der Erhöhung der Witwenpension 
zu sprechen, diese aber erst geraume Zeit nach 
dem 1 .  März 1 970 in Kraft zu setzen. 

Nach langen Verhandlungen der Sozialisten 
ist es gelungen, den Grenzbetrag mit 1 036 S 
festzusetzen. Leider wurde der Abänderungs:. 
antrag der sozialistischen Abgeordneten, die 
Zulage für die Bezieher von Kleinstpensionen 
und Ausgleichszulagen von 50 auf 80 S zu 
erhöhen sowie den Wirksamkeitsbeginn auf 
den 1 .  Jänner 1970 vorzuverlegen, abgelehnt. 

Novelle sprechen kann, wenn 300.000 Witwen Sehr geehrte Damen und Herrenl Diese 
einen besseren Ruhegenuß oder eine bessere Gesetzesvorlage erfüllt nur einen Teil unserer 
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langjährigen Forderung-en auf Erhöhung der 
Witwenpension. Daher werden wir dieser Vor
lage wohl unsere Zustimmung geben, wir 
werden aber auch weiterhin für entsprechende 
Verbesserungen eintreten. (Beifall bei der 
SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich der Herr Bundesrat 
Dr. PitsChmann gemeldet. ICh erteile es ihm. 

Bundesrat DDr. PUsChmann (OV:P) : Hohes 
Haus I Sehr geehrter Herr Kollege Böckl Weil 
ich Sie besonders schätze und Ihre immer 
recht sachliche Art in diesem Haus sehr gern 
miterlebe und weil ich glaube, daß Sie die 
paar Minuten, als ich bei Ihnen vorbeiging 
und Sie dann bei mir waren, doch ausnahms
weise einmal ein bißchen danebengegriffen 
haben und weil ich hoffe, Ihnen damit Ihre 
Ausführungen, die Sie angekündigt haben, bei 
der nächsten Bundesratsdebatte dort 
sprechen wir nur zur OIG - ersparen zu 
können und um gleidl gewisse Unklarheiten 
zu beseitigen, darf ich mim ganz kurz zu 
Wort melden. 

Sie haben, sehr geehrter Herr Kollege, kriti
siert, daß ich aus der "AZ" vom 6. 1 1 .  1 969 
zitiert habe, und haben betont, das sei nicht 
die Stimme der "AZ", das sei nicht die Stimme 
der SPO, das sei die Stimme des Rentner
verbandes, des - wie heißt dieser Ver
band? - Verbandes der österreichischen 
Rentner und Pensionisten. In der Uberschrift 
steht hier: "Nur jede zehnte Witwe kommt 
in den Genuß der VP-,Sozialoffensive' ", Das 
habe ich gesagt. Weiters : "Die Hälfte der 
Witwen bekommt überhaupt nichts." "Fadl
leute haben errechnet . . .  " - Nun, Sie kön
nen sich doCh nicht vom Verband der öster
reiChischen Rentner und Pensionisten distan
zie:ren. Obmann dieser Organisation- - wie 
heißt es in dieser Rentnerbrosmüre? -, "an 
der Spitze des Verbandes der österreichischen 
Rentner und Pensionisten steht als Präsident 

die Sie gerade auf diesem Sektor anklingen 
ließen. 

Zur Frau Hanzlik, wenn ich schon hier bin: 
Frau Kollegin, entschuldigen, Frau Bundesrat, 
ich möchte folgendes sagen: Wenn Sie nun 
also das Gesetz so sehr kritisieren - "Wer 
schimpft, der kauft" - und Dinge kritisieren. 
die erst am 1 .  Juli in Kraft treten - warum 
sagen Sie nicht nein dazu? Sie sagen ja immer 
und sind voll Uberzeugung: Ab 1 .  März wer
den wir . die Mehrheit in Osterreich haben! 
- Dann · können Sie doch spielend leicht bis 
1 .  Juli ganz andere Sozialgesetze beschließen. 
Also warum nicht Mut? (Bundesrat Hella 
H a  n z I i k: Viel zu spätl) Sie haben niebt 
einmal Glauben an Ihre Zukunft, sonst würden 
Sie nein sagen (Zwischenruf bei der SPtJj 
und dann ab 1 .  März oder im März, April, 
Mai neue Gesetze beschließen (Bundesrat 
Hella H a  n z 1 i k: Sie haben es schon vor 
vier Jahren versprochen!), die dann ab Juli 
viel mehr bringen, - Danke schön. (Beifall 
bei der OVP. - Bundesrat B ö e  k: Der 
PUschmann kann auch anders!) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Etkert: 
Zum Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. Wird ein Schluß
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über diese beiden Ge
setzesbeschlüsse erfolgt getrennt. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen die beiden Geselzes
beschlüsse des Nationalrates k e i n  e n E i  n
s p r u c h zu erheben. 

8. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 27. November 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Landwirtschaftliche 
ZuscbußrentenversiCherungsgesetz abgeändert 
wird (14. Novelle zum Landwirtscbaftlhben 
ZuscbußrentenversiCherungsgesetz) (332 der 

Beilagen) 

der Organisation Hofrat Robert Uhlir" , und 9. Punkt: GesetzesbesChluß des Nationalrates 
Uhlir ist doCh naCh Hillegeist euer Parade- vom 27. November 1969, betlleffend ein 
pferd im Sozialen und wahrscheinlich wirk- Bundesgesetz, mit dem das Bauern-Kranken
liCh einer der ersten Fachleute. Da können versicherungsgesetz abgeändert wird (3. No
Sie doCh niCht sagen: Das geht uns nichts vene zum Bauern-KrankenversiCherungsge-
an, was die "Arbeiter-Zeitung" schreibt, das setz) (333 der Beilagen) 
hat mit der SPO nichts zu tun, wenn Ihre Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h, c. Eckert: 
SPO-Unterorganisation mit Uhlir an der Wir gelangen nun zu den Punkten 8 und 9, 
Spitze das hier behauptet. über die eingangs ebenfalls beschlossen 

Im übrigen habe ich, als Sie sprachen, eine 
kurze Notiz gemacht. " Verständliche 
Wünsche Bö<Xs", wollte ich sagen bezüglich 
Arbeitslosenzeiten und so weiter. Es ist nur 
zu hoffen, daß budgetmäßig in absehbarer 
Zeit das irgendwie unterzubringen ist. Ich 
habe volles Verständnis für Ihre Wünsc�e,  

wurde, die Debatte unter einem abzuführen. 

Es sind dies : 

eine 14. Novelle zum Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsgesetz und 

eine 3. Novelle zum Bauern-Krankenver
sicherungsgesetz. 
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Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert 
Berimterstatter über beide Punkte ist Herr 

Bundesrat Liedl. Im bitte ihn um die Berichte. 

Beridlterstatter Liedl: Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Ich bringe den 
Bericht des Ausschusses für soziale Angelegen
heiten über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 27. November 1969, be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Land
wirtschaftliche Z uschußrentenversicherungs
gesetz abgeändert wird (14. Novelle zum 
Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche
rungsgesetz) . 

Das Landwirtsdlaftliche Zusdmßrentenver
sicherungs gesetz soll ab 1971 durch eine voll
wertige Altersversorgung der bäuerlichen Be
völkerung (Bauern-Pensionsversicherungsge
setz) ersetzt werden. Die bis dahin zuerkann
ten Zuschußrenten sollen mit einer entspre
chenden Aufwertung und Angleichung an das 
System der Pensionsversicherung (Anpas
sungsfaktor, Ausgleic.hszulage, jährlich zwei 
Sonderzahlungen und so weiter) als solche 
weitergewährt werden. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 9. Dezember 1969 in Verhand
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Angelegenheiten den Antrag, 
der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Landwirtschaft
lidle Zuschußrentenversicherungsgesetz abge
ändert wird (14. Novelle zum Landwirtschaft
lidlen Zuschußrentenversicherungsgesetz), 
wird k e i n E i n  s p r u e h  erhoben. 

Ich bringe den zweiten Bericht, das ist der 
Berimt des Ausschusses für soziale Ange
legenheiten über den Gesetzesbesmluß des 
Nationalrates vom 27. November 1969, betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Bauern
Krankenversicherungsgesetz abgeändert wird 
(3. Novelle zum Bauern-Krankenversiche
rungsgesetz) . 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates steht im Z.usammenhang mit der 
beabsichtigten Ersetzung des Landwirtschaft
lichen Zuschußrentenversicherungsgesetzes 
durch ein ' Bauern-Pensionsversicherungsge
setz. Er enthält die erforderlichen Änderungen 
für den Bereich des Bauern-Krankenversiche
rungsgesetzes, in dem in mehreren Fällen auf 
das Landwirtschaftliche ZuschtIßrentenver
sicherungs gesetz Bezug genommen wird. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung am 9. Dezember 1969 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Geg,en dEm Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 27. November 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bauern-Kranken
versicherungsgesetz abgeändert wird (3. No
velle zum Bauern-Krankenversimerungsge
setz), wird k e i n  E i n  s p r u  e h  erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Ecken: 
Wir gehen nunmehr in die Debatte ein, die 
über beide Punkte unter einem abgeführt wird. 

Zu Wort gemeldet hat sim Herr Bundesrat 
Dr. Dipl.-Ing. Eberdorfer. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Dipl.-Ing. Eberdorfer (OVP) : 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender ! Herr Staats
sekretärl Hohes Haus ! Meine Damen und 
Herren! Es ist fast auf den Tag heute, daß 
am 18. 12. 1957 im Nationalrat das Land
wirtschaftlime Zusmußrentenversicherungs� 
gesetz besdllossen wurde. Dieses Gesetz 
baute auf dem Gedanken auf, zu den Natural
leistungen, . die die Hofübernehmer ihren 
Altenteilern geben, einen Bargeldzuschuß zu 
leisten. 

Wir stehen heute vor der Situation, daß 
diese Konzeption einer Altersversorgung für 
die Bauern überholt ist. Dberholt einmal des
halb, weil die Selbstversorgung auch im 
Bauernhaus abgenommen hat und ' weiterhin 
abnimmt. Der Bauer setzt heute 89 Prozent 
seiner Produktion auf dem Markt ab ; der 
Eigenverbrauch beträgt nur mehr 1 1  Prozent. 
Es gibt eine Reihe von Betrieben, die speziali
siert sind und die vielleicht mit Ausnahme 
von Milch oder Obst oder irgendeinem 
anderen Produkt alle Bedarfsartikel über den 
Markt beziehen. Es ist also auch der Bauer 
heute zum größten Teil Konsument geworden, 
und es ist demnach der Bargeldbedarf bedeu
tend gestiegen. 

Zum zweiten ist diese Konzeption des 
Zuschußrentenversicherungsgesetzes deshalb 
überholt, weil der Strukturwandel immer 
rascher vor sich geht und immer weitere Teile 
der bäuerlichen Bevölkerung erfaßt und weil 
vielfach schon die Ubernehmer fehlen, die ein 
Naturalausgedinge geben könnten. 

Im darf Ihnen hiezu einige Ziffern nennen:  

Noch im Jahre 1959 betrug in der land
wirtschaftlichen ZusdlUßrente das Verhältnis 
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Versicherte zu Rentner 4 zu 1 .  Es hat siCh im 
Jahre 1968 auf 2 zu 1 verengt. 

Ein weiteres Beispiel: Von allen Personen, 
die unter 30 Jahre alt sind, waren 1961  noch 
36,5 Prozent in der Landwi:l;tschaft tätig; dieser 
Prozentsatz der jungen Menschen unter 
30 Jahren hat sich in vier Jahren, also bis 
1 965, auf 25,7 Prozent verringert. 

Und zum dritten darf iCh noch sagen: Es 
herrscht heute in der Landwirtschaft die 
PartnersChaft, das Prinzip der familienhaften 
Betriebsbewirtschaftung und des familien
haften Zusammenlebens. Der Patriarchalismus 
gehört der Vergangenheit an; das Verlangen 
nach Unabhängigkeit und Selbständigkeit auch 
zwischen den Generationen ist auch in den 
Bauernfamilien heute schon immer stärker 
vorhanden, ohne daß ich deswegen sagen 
möchte, daß sich hier Entwicklungen zu einer 
Trennung hin einstellen würden. Aber man 
möchte doch unabhängig sein, man möchte 
nicht aufeinander zu sehr angewiesen sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Aus all diesen Gründen war ein Umbau der 
Altersversorgung von der Zuschußrente zur 
Vollpension notwendig. Ich hoffe und nehme 
an, daß wir uns in wenigen Tagen mit dem 
Bauernpensionsgesetz hier beschäftigen wer
den. Ich möchte daher nur ganz kurz auf die 
wesentlichen Punkte der gegenständlichen 
Novelle eingehen. 

Sie bringt im wesentlichen fünf Verbesse
rungen. Zum ersten eine Erhöhung in zwei 
Etappen mit 1 .  Jänner und mit 1 .  Juli 1970j 
von 220 auf 356 S Höchstpension. Im weiteren 
eine Einführung der 14. Rente. Das gibt ins
gesamt eine Erhöhung der landwirtschaftlichen 
Zuschußrente um 75 Prozent. Zum zweiten 
die Anhebung des Hilflosenzuschusses auf den 
Mindestsatz der Gewerbepension. Zum dritten 
ist vorgesehen, daß mit 1. Jänner 1971  auch 
die Zuschußrente dynamisiert wird. Es war 
bisher so, wie Sie ja wissen, meine verehrten 
Damen und Herren, daß es - außer bei allen 
anderen Renten - nur bei der landwirtschaft
lichen Altersversorgung keine Dynamisierung 
gegeben hat. Es war hier nur eine Anhebung 
um 10 Prozent ab 1 .  Jänner 1965 möglich. 
Und zum letzten wird mit dieser Novelle 
auch die Ausgleichszulage ab 1971 erhöht. 

Zur Finanzierung ist für das Jahr 1970, 
weil ja mit 1 .  Oktober schon die neuen Bei
tragsleistungen für die Bauernpension ein
setzen, eine Ubergangslösung vorgesehen. Die 
Betriebsabgabe von 345 Prozent des Grund
steuermeßbetrages bleibt erhalten. Zusätzlich 
müssen die Versicherten noch einen Beitrag 
von 500 S für den selbständigen Betriebsführer 
und von 250 S für die mitversicherten Ange-

hörigen aufbringen. Es werden ja jetzt im 
Frühjahr auch die Beiträge für das . Jahr 1969 
im Ausmaß von 550 beziehungsweise 275 S 
einzuzahlen sein, sodaß in ' diesem Jahr für 
die 'erhöhten Leistungen auch erhöhte Finan
zierungsbeiträge der Versicherten geleistet 
werden müssen. Der Bund leistet für das Jahr 
1970 einen Beitrag von 540 Millionen Schilling 
außer der Betriebsabgabe, die überwiesen 
wird. Diese Leistung von 540 Millionen Schil
ling stellt gegenüber 1969 eine Erhöhung von 
179 Millionen Schilling dar. Insgesamt kom
men diese Verbesserungen der landwirtschaft
lichen Zuschußrente 146.800 Personen zugute. 

Nun gestatten Sie, meine Damen und Her
ren, noch ganz kurz einen Vergleich mit den 
anderen Pensionen, weil ansonsten der Ein
druck. entstehen könnte : Na ja, den Bauern 
gibt man natürlich mehr als den anderen. Ich 
darf dazu folgendes sagen: Der Bundesbeitrag 
je Rente beziehungsweise Pension betrug im 
Jahre 1968 bei der landwirtschaftlichen Zu
schußrente 2200 S, bei der Pensionsversiche
rung der Arbeiter und Angestellten 6200 S. 
Der Bundesbeitrag ist besonders bei der Land
arbeiterpensionsversicherung sehr hoch, be
gründet dadurch, daß die Zahl der Aktiven 
sehr rasch abgenommen hat. Er beträgt hier 
14.000 S, bei der Pensionsversicherung der ge
werblichen Wirtschaft sind es 1 1 .300 S. 

Wenn man die Erhöhungen der Renten und 
Pensionen vergleicht, so ergibt sich folgendes 
Bild : Vom Jahre 1960 bis zum Jahre 1961 
hat sich die landwirtschaftliche Durchschnitts
rente, also nicht die Höchstrente, nicht die 
Mindestrente, sondern die Durchschnittsrente 
um 17 Prozent erhöht, die Pensionen für die 
Selbständigen um 85, 1  Prozent, die Pensionen 
für Angestellte um 90,4 Prozent und die 
Pensionen für Arbeiter um 92,9 Prozent. Wir 
können daher feststellen, daß die mit der 
gegenständlichen Novelle erfolgte Anglei� 
gleichung und Nachziehung um insgesamt 
75 Prozent - auch wenn wir die 11 Prozent 
seit 1960 dazurechnen - nur eine gerechte Re
lation der Pensionsversbrgung der bäuerlichen 
Bevölkerung zu der Pensionsversorgung der 
übrigen Bevölkerung herstellt. 

Ich darf daher namens meiner Fraktion 
feststellen, daß mit dieser Vorlage eine ge
rechte Anpassung und zugleich der Ubergang 
zu einem besseren System der Altersversor
gung für die bäuerlichen Menschen gefunden 
wird, und ich darf namens der 146.800 land
wirtschaftlichen Zuschußrentner auch den Dank 
an die Bundesregierung, an die Frau Sozial
minister Grete Rehor und an den Herrn Land
wirtschaftsminister Schleinzer zum AusdruCk. 
bringen. Des weiteren möchte ich auch der 
zuständigen Interessenvertretung, der Präsi-
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dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern, 
danken, daß sie sich für diese Verbesserungen 
in so intensiver Weise eingesetzt hat. 

Wir werden selbstverständlich dieser No
velle gerne unsere Zustimmung geben. (Bei
fall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Novak 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Novak (SPO) : Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herren I Die Sozialpolitik 
scheint doch nicht zu den bevorzugten Themen 
der OVP-Alleinregierung in dieser Gesetz
gebungsperiode zu gehören. Von einer Sozial
offensive wurde laut gesprochen, vergeblich 
aber wartete man in der Offentlichkeit auf 
offensive Taten. Nicht zu Unrecht wurde man
gels einer solchen Offensive vom Sozialstopp 
gesproche,n. Keine einzige echte Initiative zur 
Lösung noch ausstehender berechtigter sozial
politischer Forderungen wurde von der Oster
reichischen Volkspartei oder einem ihrer 
Bünde zur gesetzgeberischen Behandlung in 
das Parlament gebracht. Nunmehr bringt die 
Regierung ein sogenanntes Sozialpaket ins 
Haus, um knapp vor Torschluß eine Aktivität 
auf dem Gebiet der Sozialversicherung, also 
die große Sozialoffensive, vorzutäuschen. 

Krankenversicherungsgesetz sowie in der 
1 4. Novelle zum Landwirtschaftlkhen Zuschuß
rentenversicherungs gesetz sind jene gesetz
lichen Bestimmungen enthalten, die die Ein
führung der Bauern-Pensionsversicherung zum 
1 .  Jänner 1911 erforderlich macht. Das haben 
wir vom Berichterstatter gehört, und auCh 
mein Vorredner hat es schon erwähnt. Für 
diesen Versicherungszweig soll auch eine 
Krankenversicherung der Pensionisten einge
führt werden. Den Zuschußrentnern werden 
3 Prozent von jeder zur Auszahlung gelangen
den Rente und den Pensionisten 6 Prozent 
von jeder zur Auszahlung gelangenden Pen
sion als Beitrag abgezogen. Der Mindestbei
trag von 1 S bleibt aufrecht. 

Aus dieser Beitragsleistung ist zu ersehen, 
daß es in Zukunft zweierlei Leistungen, näm
lich Pensionen und Renten, geben wird, das 
bedeutet zwei Kategorien von Versorgungs
empfängern. Dadurch werden aber viele land
wirtschaftliche Zuschußrentner mit ihrer so 
geringen Rente nicht in den Genuß der 
Bauernpension kommen. Sie müssen weit
gehend mit der Zuschußrente auskommen. Wo 
ist hier der offensive Geist in der Weiter
entwicklung verbesserungs bedürftiger Lei
stungen? 

Bei dem Thema Bauern-Krankenversiche-
Das Kernstück dieses Pakets sollte eigent- rung muß ich hier im Hohen Bundesrat darauf 

lich neben der Witwenpensionserhöhung die hinweisen, daß zwischen der von OVP-Funk
Schaffung der Bauernpensionsversicherung tionären geleiteten Bauernkrankenkasse und 
sein. Die Verwirklichung der von der SPtJ den Ärztekammern noch immer kein Vertrag 
seit langem geforderten Pensionsversicherung über die ärztliche Betreuung der Ba�ern
für Bauern scheiterte bisher am Widerstand -familien abgeschlossen wurde. Dieser Zustand 
des Bauernbundes und der OVP-Mehrheit im ist für viele, vor allem Kleinbauern, sehr von 
Parlament. Wenn sie nun doch geplant und Nachteil. Die Ärzte verlangen für eine Visite 
bereits im Endstadium der Verhandlungen ist, oder einen Besuch in der Ordination ein Mehr
so ist das nicht zuletzt auf das ständige faches der tarifarisch üblichen Vergütung. Das 
Drängen des Arbeitsbauernbundes zurückzu- Kassenmitglied unterläßt es sehr oft, für sich 
führen. (Ruf bei der OVP: Hört! Hört! - Ruf oder seine Angehörigen im Erkrankungsfalle 
bei der OVP: Gibt es den überhaupt noch?) den Arzt aufzusuchen. Es ist erwiesen, daß 
Ja, ja. Den gibt es noch. Er ist sogar sehr der Gesundheitszustand der landwirtschaft
lebendig. Er muß gar nicht groß sein, um lichen Bevölkerung schlechter ist als der 
lebendig zu sein. (Zwischenruf bei der SPO. anderer Bevölkerungsgruppen mit guter ärzt

- Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Denkt nur an licher Betreuung. Es wäre hoch an der Zeit, 
euren Bauernverband und seid ruhig! - der Gesunderhaltung der ländlichen Bevqlke
Gegenrufe bei der SPO.) Soll ich Sie erinnern, rung mehr und stärkere Beachtung zu schen
was der Bauernbund vor Jahren darüber ge- ken. Für uns Sozialisten ist diese Frage eine 
schrieben hat? Ich will das bei der Debatte Herzensangelegenheit. (Bundesrat S t e j n
über die Bauernversicherung nachholen. Ich b ö e k: Vor der Wahl!) Nein, nicht nur vor 
glaube, es wird eine notwendige Auffrischung der Wahl, sondern wir wollen es auch ver
dessen sein, was man früher einmal über wirklichen. 
dieses Problem gesprochen und geschrieben 
hat. 

Auf den Inhalt des Bauern-Pensionsver
sicherungsgesetzes einzugehen, wäre heute 
etwas verfrüht. Wir werden das der Lage 
nach nächste Woche hier im Bundesrat tun 
können. In der 3. Novelle zum Bauern-

In dem vor kurzem fertiggestellten und der 
Off�ntlichkeit übergebenen Humanprogramm 
der Sozialistischen Partei heißt es wörtlich 
- und das ist typisch der jetzigen Lage 
zwischen Bauernkrankenkassen und Ärzten 
gegenübergestellt -: "Die erforderliche ärzt
liche und nichtärztliche Betreuung und Bera-
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tung jedes erkrankten Menschen außerhalb 
des Krankenhauses ist unabhängig vom Auf
enthaltsort, Einkommen und sozialer Stellung 
unbedingt zu sichern. Dazu wird man sich 
auch in Zukunft der unter Selbstverwaltung 
stehenden gesetzlichen Krankenversicherung 
bedienen müssen." Vorher haben wir noch 
die Feststellung : "Der Umgang einer Gesell
schaft mit ihren kranken Mitgliedern ist nun 
ein Prüfstein dafür, wie ernst sie es mit deren 
Glück meint." Die erforderliche ärztliche und 
nichtärztliche Betreuung ist also unbedingt 
zu sichern, und ich glaube, daß wir gut tun, 
dies aufzuzeigen. Ich bin überzeugt, daß 
diese Sätze im sozialistischen Humanpro
gramm jedem bäuerlichen Menschen aus der 
Seele geschrieben sind. 

Die 14. Novelle zum Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsgesetz bringt für 
mehr als 140.000 Zuschußrentenbezieher end
lich die Erfüllung einiger schon seit langem 
anstehender dringender Anliegen. Insbeson
dere handelt es sich um die nachträgliche 
Dynamisierung der Zuschußrenten, die schon 
vom Nationalrat in einer Entschließung vom 
28. April 1965 anläßlich der Beschlußfassung 
über das Pensionsanpassungsgesetz als wün
schenswert bezeichnet wurde. Die Erfüllung 
dieser Entschließung hat immerhin viereinhalb 
Jahre gedauert. Wenn nun die Zuschußrenten 
in zwei Etappen, am 1 .  Jänner und 1 .  Juli 
1 970, angehoben werden, so ist damit nur 
bisher Unterlassenes nachgeholt worden. 

Auch die Einführung einer 14. Monatsrente 
in der Zusdmßrentenversicherung und die' 
14malige Auszahlung des Hilflosenzuschusses 
bedeutet kaum weniger als die Erfüllung einer 
seit Jahren angemeldeten sozialistischen For
derung. Die so dringend nötige Einführung 
der Ausgleichszulage für den Bereich der 
Zuschußrentenversicherung wurde leider nicht 
erfüllt und ist bis zum Inkrafttreten des Lei
stungsrechtes der Bauernpension hinausge
schoben worden, obwohl gerade im Fehlen 
der Ausgleichszulage aus sozialpolitischer 
Sicht der größte Mangel des Zuschußrenten
systems gelegen ist, ein Mangel, der sich aus 
der von den Tatsachen inzwischen gründlich 
widerlegten Anschauung der Väter des Zu
schußrentensystems erklärt, die Zuschußrente 
wäre nur eine Zubuße zu Ausgedingeleistun
gen, die den Lebensunterhalt des Renten
beziehers ohnedies sicherstellen. Dies trifft 
offenbar nur zum Teil und in zahlreichen 
Fällen überhaupt nicht zu. Und gerade diese 
bekannten Tatsachen machen die Frage der 
Ausgleichszulage zur Zuschußrente zu einem 
Kernproblem für die bäuerliche Bevölkerung. 

Es ist daher nicht verständlich, weshalb man 
aus der Offensivstellung heraus die Lösung 

dieses Problems auf das Jahr 1 971 hinaus
schiebt. Die Gruppen unter den Zuschuß
rentnern, die einer nachhaltigen Besserung 
ihrer sozialen Lage am dringendsten bedürfen, 
müssen also am längsten auf wirksame Hilfe 
warten. Weder die 14. Zuschußrente noch die 
Nachholung der versäumten Dynamisierung 
bringen Rentenbeträge, die auch nur die be
scheidenste Lebensführung gewährleisten 
könnten. 

Abschließend aber möchte ich doch noch mit 
Genugtuung feststellen, daß man berechtigte 
Wünsche des Arbeitsbauernbundes und der 
Sozialisten zur Verbesserung der sozialen 
Lage der landwirtschaftlichen Bevölkerung auf 
die Dauer nicht übersehen kann, weil sie 
berechtigt sind. Wenn das Eingehen auf 
sozialistische Forderungen und Wünsche sei
tens der OVP als Sozialoffensive aufzufassen 
ist, so wird es für die Weiterentwicklung der 
österreichischen Sozialpolitik für die Land
und Stadtbevölkerung nur zum Vorteil ge
reichen. 

Wir Sozialisten geben diesen beiden Ge
setzen unsere Zustimmung. (Beifall bei der 
SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich Herr Staatssekretär Bürkle 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
soziale Verwaltung Bürkle: Herr Vorsitzender I 
Hohes Hausl Herr Bundesrat Novak hat die 
Behauptung aufgestellt, daß nicht eine gewich
tige Sache in den vier Jahren der OVP-Allein
regierung in Gesetzesform hier eingebracht 
worden sei. 

Das ist eine Behauptung, die nicht unwider
sprochen hier in diesem Hause stehenbleiben 
darf. Und weil ich Ihnen nun mit ein paar 
Tatsachen aufzeigen möchte, daß diese Be
hauptung nicht rimtig ist, darf im sie er
wähnen und dann eine Frage stellen. Mit der 
21 .  Novelle zum ASVG. vom 15. Dezember 
" 1961 wurden die Ruhensbestimmungen zwar 
nicht aufgehoben, aber wesentlich verändert. 
Ich halte diese Sache für gewichtig. Mit 
Bundesgesetz vom 31 .  Mai 1967 wurde die 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
materie gesetzlich geregelt; ein Gesetz von 
größtem Gewicht für einen ganz großen Per
sonenkreis in Osterreich. Die zeitlich unbe
grenzte Anstaltspflege und die zeitlich unbe
schränkte Krankenbehandlung wurde in der 
19. ASVG.-Novelle garantiert. Der Anspruch 
auf Krankengeld wurde auf eineinhalb Jahre 
anstatt auf ein Jahr erweitert. Der Hilf-
10senzuschuß wurde mit dem Landwirtschaft
lichen Zuschußrentenversicherungsgesetz im 
Jahre 1967 besdllossen. Die Neuregelung der 
Krankenversicherung der Gewerbetreibenden, 

284. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)32 von 51

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 284. Sitzung - 10. Dezember 1969 7527 

Staatssekretär Bürkle 

wodurch insgesamt etwa 300.000 kranken
versichert wurden, wurde am 14. Juli 1966 
beschlossen. Auf dem Gebiet der Sozial
politik wurde das seit Jahrzehnten - möchte 
ich sagen geforderte Arbeitsmarkt
förderungsgesetz dem Hohen Hause vor
gelegt und von ihm beschlossen. Der Mindest
satz des Karenzurlaubsgeldes wurde am 
1 .  Juli 1967 um 25 Prozent erhöht, das Inter
nationale Ubereinkommen über den Mutter
smutz, die Mindestnormen der Sozialen 
Sicherheit, Leistungen bei Invalidität, Alters
und Hinterbliebenenversorgung wurden vom 
Nationalrat genehmigt. 

Auf dem Gebiet der Kriegsopferversorgung 
wurde die Rentendynamik während der Zeit 
der Alleinregierung und während der Zeit 
der Ministersmaft der Frau Grete Rehor im 
Parlament eingebracht und besdllossen. Die 
Schwerstbeschädigtenzulage wurde eingeführt. 
Die Erhöhung der Zusatzrenten und eine ganze 
Reihe anderer Verbesserungen wurden be
smlossen. Es wurde auf dem Gebiete der 
Volksgesundheit das Tbc-Gesetz im Hause 
eingebracht und beschlossen. Das Strahlen
schutzgesetz, seit Jahren verlangt, nimt zu 
erreimen gewesen, wurde besmlossen. Das ist 
nur eine teilweise Aufzählung und erhebt 
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. 

Herr Bundesrat Novak! Im werde die Frau 
Bundesminister trösten, wenn sie ob Ihrer 
Behauptung traurig sein sollte, weil idl ihr 
zum Trost sagen werde, daß alle diese 
"schleChten" Gesetze, das "Nichts", das einge
bracht wurde (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: 
Polemisieren Sie nicht von der Regierungs
bank! ), auch mit den Stimmen der Opposition 
besmlossen worden ist. (Beifall bei der OVP. 
- Zwischenruf des Bundesrates S e h r  e i
n e  r. - Ruf bei der SPO: Er hat von der 
Regierungsbank polemisiert! Der Vorsitzende 
hätte zur Ordnung rufen müssenl - Bundes
rat S e h r  e i n  e r: Die Wahrheit ist unange
nehm! - Bundesrat Eleonora ' H i 1 t 1: Es war 
ein Bericht, kein Schlußwort! - Bundesrat 
Dr. S k  0 t t o n: Die Schlußworte waren pole

misch! - Bundesrat Eleonora H i 1 t 1: Das 
, waren sie nicht!) 

10. Punkt: Gesetzesbesdllu8 des Nationalrates 
vom 26. November 1969 über ein Bundes
gesetz, betreffend die Teilnahme am System 
von Sonderziehungsrecbten im Internationalen 

Währungsfonds (334 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Ecker!: 
Wir kommen zum 10. Punkt der Tagesord
nung: Teilnahme am System von Sonder
ziehungsrechten im Internationalen Währungs
fonds. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Habrin
ger. Ich bitte um den Berimt. 

Berichterstatter Habringer: Herr Vorsitzen
der! Meine Damen und Heirenl Mit dem vor
liegenden Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
soll im Zusammenhang mit der Annahme des 
novellierten Abkommens über den Inter
nationalen Währungsfonds durch Osterreich 
die erforderliche gesetzliche Ermächtigung zur 
Abgabe einer Erklärung gegenüber dem Inter
nationalen Währungsfonds geschaffen werden. 
Dadurch soll eine Teilnahme Osterreidls am 

System der Sonderziehungsrechte ermöglicht 
werden, mit dessen Hilfe im Rahmen des 
Internationalen Währungsfonds zur Deckung 
des künftigen Bedarfes an Währungsreserven 
beigetragen werden soll. 

Nach den Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage unterliegt von dem gegen
ständlidlen Gesetzesbeschluß des National
rates § 2 Abs 1 und § 4, soweit er sieb. auf 
§ 2 Abs. 1 bezieht, im Sinne des Art. 42 Abs. 5 
B.-VG. nicht dem Einsprumsremt des Bundes
rates. 

Der Finanzaussmuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1969 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen: Gegen den Gesetzes
beschluß des Nationalrates wird - soweit er 
dem Einsprumsrecht des Bundesrates unter
liegt - k e i n  E i n  s p r u c h erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Ec:kert: 
Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 

Zum Wort hat sim niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. Wird ein Schluß
wort gewünscht? - Das ist nidlt der Fall. 

Die Abstimmung über diese beiden Ge
setzesbeschlüsse erfolgt getrennt. (Neuerliche 
Zwischenrufe zwischen SPO und OVP.) Darf 
im bitten, diese Zwismenrufe einzustellen. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t j m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu erheben. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 
Bei der A b s t i m  m u n g besdlließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates - soweit er dem Einsprums
recht des Bundesrates unterliegt - 1r. e j n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Emert: 
Ich begrüße den mittlerweile im Haus erschie
nenen Herrn Finanzminister herzlic:h in 
unserer Mitte. (Beifall bei der OVP.) 
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u. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 26. November 1969. betreffend ein 
Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsver
hältnisse der Osterreidlisdlen Postsparkasse 
(Postsparkassengesetz 1969) (335 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Wir gelangen zum 1 1 . Punkt der Tagesord
nung: Postsparkassengesetz 1 969. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Habrin
ger. Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Habringer: Herr Vorsitzen
derl Hoher Bundesrat I Die Postsparkasse war 
bisher in die Bundesverwaltung eingegliedert. 
Im Gegensatz dazu soll sie nunmehr ein 
eigenes. selbständiges und mit Rechtspersön
lidlkeit ausgestattetes Unternehmen werden. 
Neben der Abwicklung des Postscheckver
kehrs wird weiterhin der Postsparverkehr 
eine Hauptaufgabe der Postsparkasse sein. Die 
Einlagen gehen dabei nicht in das Eigentum 
des Bundes über, sondern bilden zusammen 
mit den anderen übrigen Vermögenswerten 
ein Sondervermögen. Für die Sicherheit der 
Einlagen haftet der Bund. Im übrigen folgt 
der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates in seinen Grundzügen dem 
Postsparkassengesetz aus dem Jahre 1926. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständ
lichen Gesetzesbeschluß in seiner Sitzung vom 
9. Dezember 1 969 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen, gegen den Gesetzes
beschluß des Nationalrates k e i n  e n E i n
s p r u c h zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Dr. Pitsch
mann gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat DDr. Pitsdlmann (OVP) : Herr 
Finanzministerl Meine Damen und Herrenl 
Die bisher in die Bundesverwaltung einge
gliederte Postsparkasse wird durch das Post
sparkassengesetz 1 969 in ein eigenes, selb
ständiges, mit Rechtspersönlichkeit ausge
stattetes Unternehmen umgewandelt. Die Ein
lagen gehen nicht in das Eigentum des Bundes 
über, sondern bilden ein Sondervermögen; für 
die Sicherheit der Einlagen haftet der Bund. 
Im übrigen geht der Postsparverkehr schon 
auf das Jahr 1883 zurück.. Durch den 
Postspar- und Postscheckverkehr und nun auch 
durch das Wertpapiergeschäft erlangt das 
Postsparkassenamt eine eminent große wirt
schaftspolitisChe, sozial- und kreditpolitische 
Bedeutung. Der Osterreichischen Postspar
kasse, die auch auf die Geld- und Finanzpolitik 

der Regierung Bedadlt zu nehmen hat, kommt 
eine maßgeblidle Bedeutung auf dem Gebiet 
des "debt management" zu. Sie hat mitzu
wirken bei der Verwaltung der Staatsschuld 
durch Ubernahme. Ankauf und Vertrieb von 
Schatzscheinen des Bundes. Sie hat sich zu 
beteiligen an der Ubernahme und dem Ver
trieb von Bundesanleihen und anderen fest
verzinslichen Schuldverschreibungen des Bun
des. Normale Kommerzkredite allerdings sind 
der Osterreichischen Postsparkasse verwehrt. 
Die Gewährung von Darlehen und Krediten 
an Gebietskörperschaften . ist eingeschränkt. 
Sie kann nur unter Mitwirkung und in 
Gemeinschaft mit ailderen Geldinstituten in 
Form von Kreditkonsortien erfolgen. 

Die SPO brüstete sich im Nationalrat, daß 
sozialistische Anträge weitgehend berücksich
tigt worden seien, wozu der heute anwesende 
Finanzminister darlegte, daß sämtliche Ab.,. 
änderungsanträge, die dann noch von den 
sozialistischen Mitgliedern unterschrieben 
worden sind, bis auf den letzten Beistrich 
schon vom Finanzministerium ausgearbeitet 
worden sind. 

Heute beträgt, um nur mit wenigen 
Sätzen die Bedeutung dieser Institution 
zu unterstreichen, der Jahresumsatz allein 
im Scheckverkehr eineinviertel Billionen Schil
ling. Im Durchschnitt werden pro Tag 
650.000 Buchungen, Gebarungen abgewickelt. 
Der Einlagenstand auf dem Scheckkonto 
schwankt zwischen 6 und 7 Milliarden Schil
ling. Im Postsparverkehr wird er in abseh
barer Zeit die 5 Milliarden-Schilling-Grenze 
erreichen. Die Voll automation des Scheckver
kehrs wird in etwa zwei Jahren erreicht sein. 
Der Bilanzreingewinn fließt zu 50 Prozent dem 
allgemeinen Reservefonds zu, bis er 2 Prozent 
der Verpflichtungen aus Spar- und Scheckein
lagen erreicht. Wenn diese Einlagen, diese 
Reserven in einigen Jahren erreicht sind, dann 
wird die Osterreichische Postsparkasse ihren 
ganzen Reingewinn dem Bund abzuführen 
haben. Daher auch verständlich, daß die Post
sparkasse von Abgaben befreit ist. 

Aus den Maßnahmen - und das ist eben
falls sehr erfreulich - dieses Bundesgesetzes 
erwachsen dem Bunde keinerlei Kosten. Das 
bestehende Vermögen der Osterreichischen 
Postsparkasse, das derzeit de jure Eigentum 
des Bundes darstellt, geht mit Wirkung 1 .  1 .  
1970 in das Eigentum der Osterreichischen 
Postsparkasse über. Die wirtschafts-, sozial
und kreditpolitisch so bedeutungsvolle und 
gewichtige Postsparkasse soll auf der Basis 
eines übersichtlichen Gesetzes mit einigen 
wesentlichen Neuerungen für die Gemein
schaft, für Osterreich . arbeiten können. Aus 
diesem Grunde gibt die OVP diesem Gesetz 
ihre Zustimmung. (Beiiall bei der OVP.) 
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Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 

Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Ing. 
Thomas Wagner gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat lng. Thomas Wagner (SPO) : Herr 
Vorsitzender I Hohes Haus ! Meine Damen und 
Herrenl Das in Behandlung stehende Post
sparkassengesetz 1969 ist eine ganz besondere 
Gesetzeskonstruktion. Mit diesem Gesetz wird 
das Postsparkassenamt des Bundes in eine 
Postsparkasse mit eigener Rechtspersönlichkeit 
umgewandelt. wie wir das vom Herrn Bericht
erstatter und von meinem Vorredner bereits 
gehört haben. 

Damit steht dem zuständigen Finanzminister 
eine Einflußnahme auf die einzelnen Ge
schäftsbeschlüsse der Postsparkasse nicht mehr 
zu. Anderseits werden aber auch weiterhin 
die Geschäfte der Postsparkasse durch Bun
desbeamte und Bundesvertragsbedienstete be
sorgt. Die Personalkosten müssen aber von 
der Postsparkasse dem Bund refundiert wer
den. Die Aufsicht und Kontrolle über die 
Postsparkasse übt wieder der Finanzminister 
aus. der zu diesem Zweck einen Staatskommis
sär zu bestellen hat. Die Postsparkasse unter
liegt auCh weiterhin der Uberprüfung durch 
den Rechnungshof. 

Das Sonderbarste an diesem Gesetz ist aber. 
daß die wichtigsten Aufgaben des Geschäfts
bereiches der Postsparkasse. und zwar der 
Zahlungsverkehr mit den Erlagscheinen und 
die Entgegennahme von Spareinlagen. von 
den 2300 Postämtern der Postverwaltung be
wältigt werden müssen. Der Bundesminister 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmun
gen ist dadurch der Erfüllungsgehilfe einer 
selbständigen Postsparkasse. die nur dieses 
Gesetz und die Geschäftsordnung zu beachten 
hat. aber darüber hinaus keine Weisungen 
der Bundesregierung zu befolgen braucht. Der 
Bund haftet aber dafür für alle Verbindlich
keiten dieser selbständigen Postsparkasse. 

Wozu soll diese komplizierte Konstruktion 
wohl gut sein? Anscheinend traut die Bundes
regierung und der Finanzminister den Beam
ten seines Ministeriums die einwandfreie 
Führung und Leitung einer so großen und 
für die Wirtschaft lebensnotwendigen Einrich
tung nicht zu; oder traut sich die derzeitige 
Bundesregierung die mit der Führung der 
Postsparkasse verbundene Verantwortung in 
Anbetracht der ungeheuren Staatsverschul
dung nicht mehr zu tragen? 

Es kann aber die Feststellung gemacht wer
den. daß die vom Nationalrat beschlossene 
Fassung dieses Gesetzes bereits eine wesent
liChe Verbesserung der ursprünglichen Vor
lage darstellt. In der zur Begutachtung ausge
sendeten Vorlage war laut stenographischem 

Protokoll für die Leitung der Postsparkasse 
nur ein Gouverneur vorgesehen. Nach der 
vom Finanzausschuß des Nationalrates be
handelten Regierungsvorlage wird der Vor
stand der Postsparkasse aus dem Gouverneur 
und zwei Vizegouverneuren bestehen. Der 
Finanzausschuß hat aber einen Abänderungs
antrag zu der Regierungsvorlage eingebracht. 
der neben dem dreigliedrigen Vorstand noch 
einen 1 5gliedrigen Verwaltungsrat vorsieht. 
dem wichtige Aufgaben und die Mitwirkung 
bei der Verwaltung der Postsparkasse über
tragen werden. Durch die Einsetzung des Ver
waltungsrates. der sich aus drei Mitgliedern. 
die die Regierung entsendet, zehn Mitgliedern 
der Kammern und zwei Mitgliedern des 
Dienststellenausschusses der Postsparkasse 
zusammensetzt. wurde eine Demokratisierung 
der Verwaltung der Postsparkasse erreicht. 
die wir selbstverständlich begrüßen. 

Bei der Beratung dieses Gesetzes hat sich 
die parlamentarische Demokratie bewährt. die 
Alternativvorschläge der Sozialisten wurden 
nicht nur im Ausschuß eingehend beraten. 
sondern auch in das Gesetz übernommen. Man 
kann nur mit Bedauern feststellen. daß das 
bei vielen anderen Gesetzesbeschlüssen nicht 
der Fall war, was mein Kollege Leopold Wag
ner schon in seiner Rede einmal erwähnt hat. 
Meiner Meinung nach gehört es zu den Spiel
regeln der Demokratie, daß die demokratischen 
Parteien bei wichtigen Fragen und lebensnot
wendigen Entscheidungen für die Wirtschaft 
und Gesellschaft trotz sonstiger Meinungsver
schiedenheiten einen gemeinsamen Weg 
suchen. finden und dann aUf:h gemeinsam 
gehen. Da auch die Postsparkasse zu den 
lebensnotwendigen Einrichtungen unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft zählt, wurde audl 
in diesem Falle ein für beide Teile akzeptabler 
Kompromiß geschlossen. 

Neben der Nationalbank, den Banken und 
Sparkassen ist die Postsparkasse eines der 
wichtigsten Steuerungsorgane unserer Wirt
schaft. Die Postsparkasse ist der zentrale 
Träger des Zahlungsverkehrs. Der Jahresum
satz allein im Scheckverkehr beträgt - wie 
schon mein Vorredner gesagt hat - 1 250 Mil
liarden Schilling. Im Durchschnitt werden pro 
Tag 650.000. an Stoß tagen sogar 900.000 Erlag
scheine und Schecks abgewickelt. Schon das 
allein ist eine gewaltige Leistung, die der 
österreichischen Wirtschaft kostenlos zur Ver
fügung gestellt wird. 

Nach § 3 Abs. 3 hat die Postsparkasse auf 
die Geld- und Finanzpolitik der Bundesregie
rung Bedacht zu nehmen und die National
bank bei ihren Aufgaben auf dem Gebiete der 
Währungs- und Kreditpolitik zu unterstützen. 
Der Verwaltungsrat der Postsparkasse hat 
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noch die schwierige und undankbare Aufgabe, 
durch einen Ausschuß an der Verwaltung der 
bedrohlich angewachsenen Staatsschuld mit
zuwirken. Mit Ausnahme der Gewährung von 
Kommerzkrediten kann und darf die Post
sparkasse alle einschlägigen Bankgeschäfte 
tätigen. Schließlich soll die Postsparkasse zum 
Ausgleich von Konjunkturschwankungen und 
zur Milderung von Strukturschwächen des 
Geld- und Kapitalmarktes beitragen. 

Die wichtigste Aufgabe und der Zweck. der 
Tätigkeit der Postsparkasse, der National
bank, der verstaatlichten und privaten Banken 
sowie der übrigen Spar- und Kreditinstitute 
besteht in der Versorgung der österreichischen 
Wirtschaft mit billigem Geld. Unsere Wirt
schaft braucht billige Kredite, um die zur Er
haltung der Konkurrenzfähigkeit notwendigen 
Investitionen rechtzeitig durchführen zu kön
nen. 

Es muß aber leider festgestellt werden, daß 
die Kreditkosten bei uns viel zu hoch sind. 
Der Kreis der rentablen Investitionen bei 
einem Zinsfuß von 7 bis 9 Prozent pro Jahr 
ist relativ klein. Langfristige Investitionen, wie 
zum Beispiel der Wohnungsbau, sind bei einer 
so hohen Verzinsung der Darlehen sehr er
schwert. Dasselbe trifft auf die Investitionen 
in der Landwirtschaft und beim Fremdenver
kehr zu. 

Die Senkung der Kreditkosten ist für die 
Wirtschaft viel wichtiger und wirkungsvoller 
als viele andere Förderungsmaßnahmen. 

Weldles Ausmaß die Zinsbelastung errei
chen kann, ersieht man bei den Wohnungs
mieten. Wenn die Baukosten nur mit etwa 
3 Prozent verzinst werden müssen, dann müs
sen die Mieter bei einer 50jährigen Amortisa
tion schon die doppelten Baukosten bezahlen. 
Bei 6 Prozent Zinsen steigen die Mietzinse 
auf die dreifachen und bei 8 Prozent auf die 
vierfadlen Baukosten. So hohe Mieten kann 
aber ein Durchschnittsverdiener nicht mehr 
tragen. 

Der hohe Zinsfuß ist ein wichtiger Kosten
faktor, der sich auf die Preisgestaltung und da
mit auf die Kaufkraft unseres Geldes und damit 
auch auf die Lebenshaltungskosten ungünstig 
auswirkt. 

Wir können daraus ersehen, daß das Post
sparkassengesetz und das Nationalbankgesetz 
innig zusammenhängen. Zu diesen zwei Ge
setzen gehören noch das Kreditwesengesetz 
und das Sparkassengesetz. Alle vier Gesetze 
zusammen bilden eine Einheit und sollten 
auch gleidlzeitig behandelt werden. 

In der Nationalbank wird das Geld erzeugt, 
von den Kreditinstuten verteilt und in Um-

lauf gesetzt. Die Postsparkasse spielt hiebei 
eine dominierende Rolle, denn sie trägt 
wesentlich dazu bei, daß das Geld, das in der 
Wirtschaft dieselbe Funktion hat wie das Blut 
im Körper, rasch zirkuliert und durch die vielen 
Postämter auf das ganze Wirtschaftsgebiet 
dem Bedarf entsprechend verteilt wird. Die 
Regierung hat auf die Versorgung der Wirt
schaft mit billigem Geld über die National
bank, die Postsparkasse und über die ver
staatlichten Banken einen entscheidenden 
direkten oder indirekten Einfluß. Soweit aber 
dieser Einfluß nicht ausreiChend sein sollte 
zur Sicherung des wirksamen Einflusses auf 
die übrigen privaten Kreditinstitute, können 
die bestehenden Gesetze novelliert oder . neue 
Gesetze beschlossen werden. Die Regierung 
kann bezüglich der teuren Kredite keine stich
hältige Ausrede ins Treffen führen. 

Der Nationalbank kostet das Geld die 
Druck.kosten. Diese Kosten dürften sich um 
etwa 1 Promille des Geldwertes bewegen. 
Das ist etwa 1 S für eine 1000-Schilling-Bank
note. Es ist aber nicht einzusehen, warum 
die Wirtschaftstreibenden, der Staat, Länder 
und Gemeinden, wenn sie ein Darlehen 
brauchen, für 1000 S 70 bis 90 S pro Jahr an 
Zinsen zahlen sollen und müssen. Daß hier 
etwas nicht in Ordnung ist, wird wohl jeder 
denkende Mensch einsehen. Ohne einsdlllei
dende Reformen wird man nicht herumkom
men. Es werden alle vier genannten Gesetze 
geändert und ergänzt werden müssen. Ich habe 
mich mit diesen Problemen befaßt, kann aber 
hier als Sprecher meiner Fraktion meine per
sönlichen Vorschläge von grundsätzlicher Be
deutung niCht erläutern. Ich habe sie aber 
schon vor Jahren unter dem Titel "Arbeits
währung - das Ende der Preis- und Lohn
spirale" veröffentlicht. Eines kann man aber 
hier sagen: daß nämlich auCh mit den her
kömmlichen Methoden der Finanzpolitik eine 
wesentliche Verbilligung der Kreditkosten 
möglich ist, wenn es am guten Willen der 
Regierung nicht mangelt. 

Eine Feststellung kann noch zum Schluß 
gemacht werden. Die notwendigen Gesetzes
änderungen werden nur auf die Initiative 
oder wenigstens unter tatkräftiger Mithilfe 
der Sozialisten jenen Inhalt bekommen, den 
wir für ein gesundes Wachstum unserer Wirt
schaft und eine friedliche Entfaltung unserer 
demokratischen Gesellschaft brauchen. Für uns 
Sozialisten gilt auch heute noch das, was 
Dr. Pittermann im Jahre 1955 im Nationalrat 
sagte, und zwar: Die österreichisChe Arbeiter
schaft hat unter Beweis gestellt, daß sie bereit 
ist, die Stabilität, die Sicherung der Kaufkraft 
der österreichischen Währung zu erhalten. 
Und nehmen Sie zur Kenntnis : An dieser 
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Bereitschaft, an dieser Bereitwilligkeit hat sich 
nichts geändert und wird sich nichts ändern I 
Aber eines sagen wir Ihnen offen: Wir werden 
auch nicht tatenlos zuschauen, wie wirtschaft
liche oder vielleicht politische Desperados den 
Versuch unternehmen, ihre Spekulation auch 
an der so mühsam errungenen Kaufkraft 
unseres Schillings zu üben! 

Osterreich entstanden, entwickelt worden, und 
ihre Sonderstellung beruht darauf, daß ihr 
als Zahlstellen in Osterreich mehr als 
2000 Postämter zur Verfügung stehen. Ich 
kann darin beim besten Willen keine negative 
Wertung finden. 

Bezüglich Ihrer Ausführungen zur Wäh
rungspolitik, Herr Bundesrat, würde im Sie 
doch bitten, zu berücksichtigen, daß neben 
den Kreditkosten und den Druckkosten für das 
Geld noch einige andere Probleme zu berück
sichtigen sind, die, glaube ich, auch von Ihrer 
Fraktion und von Ihren Fachleuten klar er
kannt sind, denn ich höre heute zum ersten
mal, daß Ihre Partei in der Kreditpolitik eine 
andere grundsätzliche Linie verfolge als etwa 
di·e Osterreichische Volkspartei. Mir ist kein 
österreichisches Kreditinstitut bekannt, das 
etwa nach Ihren Vorstellungen Kreditpolitik 
betreiben würde. 

Ich darf darauf hinweisen, Hoher Bundes
rat, daß derzeit in Osterreich ein im inter
nationalen Vergleich ausgesproChen niedriges Wir geben selbstverständlidl der Vorlage Kreditkostenniveau vorherrsCht. Wir waren unsere Zustimmung. lange Zeit, wie das bei Ländern mit relativ 

Die Spekulanten sitzen in den Börsen und 
Banken, die der Volkspartei nahestehen. An 
hohen Zinsen sind auch die gleichen Banken 
interessiert. Die Gewinner bei Preissteigerun
gen gehören aum zum größten Teil der OVP 
an. Eine stabile Kaufkraft, Ermäßigung der 
Zinsenlast und Eindämmung der Spekulation 
kann somit von der OVP kaum erwartet 
werden. Nur der demokratisdle Sozialismus 
und bei uns die Sozialistische Partei Oster
reichs kann die schwierigen Probleme und 
Aufgaben der Kaufkraft und des billigen Gel
des redltzeitig so lösen, daß unser Volk einer 
schöneren und friedlichen Zukunft entgegen
geht. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: geringer Kapitalausstattung der Fall ist, 
Zum Wort hat siCh. der Herr Bundesminister ein Land mit relativ hohen Kredit
für Finanzen gemeldet. Ich erteile es ihm. kosten, in den letzten Jahren hat sich 

Bundesminister für Finanzen Dr. Koren: 
Herr Vorsitzender!  Hoher Bundesrat! Ein paar 
Bemerkungen zu den Ausführungen des Herrn 
Bundesrates Wagner. Ich glaube, die Gründe, 
warum es zur Neufassung des Postsparkassen
gesetzes gekommen ist, sind im Bericht klar 
zum Ausdruck gekommen. Es war, Herr Bun
desrat, nicht die Erkenntnis, daß Beamte die 
Postsparkasse nicht führen können - es 
bleiben ja auch weiterhin Beamte, wie Sie 
selbst ausgeführt haben -, sondern die Tat..: 
saChe, daß bei allen Unternehmungen, die dem 
Bund gehören, eine eigene Rechtspersönlich
keit geschaffen werden soll, damit nicht diese 
Unternehmungen Bestandteil des Staatshaus
haltes sind und in ihm mit allen Ausgaben 
und Einnahmen geführt werden müssen. Wir 
haben damit praktisch den Weg beschritten, 
der auch bezüglich der Osterreichischen Bun
desbahnen beschritten wurde und der in der 
Vergangenheit in den zwanziger und dreißiger 
Jahren für die Postparkasse schon gegolten 
hat. (Bundesrat N 0 v a k: Die Bundesbahnen 
haben keine Rechtspersönlichkeitl) Sie sind 
ein eigener Wirtschaftskörper geworden, Herr 
Bundesrat. (Bundesrat N o  v a  k: Aber ohne 
Reclltspersönlichkeit, das ist der Unterschied!) 
Das also ist der Grund, und wenn Sie fest
gehalten haben, daß es siCh um ein eigen
artiges Institut handle, Herr Bundesrat - das 
ist richtig, die Idee der Postsparkasse ist in 

aber eine beträchtliche Änderung ergeben, 
heute werden Sie kaum in einem euro
päischen Land mittel- oder langfristiges Geld 
zu besseren Konditionen bekommen können 
als hier in unserem Lande. Ich darf also sagen, 
daß es nicht eine EigensChaft der von der 
Bundesregierung verwalteten Banken ist, daß 
dort "Desperados" die Kreditzinsen bestim
men. Ich darf Sie darauf hinweisen, Herr Bun
desrat, daß rund die Hälfte des Kreditvolumens 
in OsterreiCh, wie eine Untersuchung der 
Nationalbank gezeigt hat, zu Sonderkon
ditionen, zu begünstigt�n Bedingungen, wie 
zum Beispiel für den ganzen Bereich der Bau
tätigkeit und für viele andere Bereiche, zur 
Verfügung gestellt wird. Und, Herr Bundes
rat, vielleicht wäre es Ihnen möglich, die 
Uberlegungen, die Ihre Experten im Rahmen 
des Beirates zur Kreditpolitik angestellt haben, 
zu studieren und daraus zu entnehmen, Herr 
Bundesrat, daß hier unter Fachleuten keinerlei 
Differenzen über die Aufgaben und die Funk
tion der österreichischen Kreditwirtschaft be
stehen. Ich danke. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr 
Berichterstatter ein Schlußwort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 
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Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der die notwendigen Vorhaben nicht durchgeführt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des werden können. So hat man diesen Schlüssel 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu geändert, der jetzt dem Rechnung tragen soll. 
erheben. 

1 2. Punkt: Ges'etzesbeschluß des Nationalrates 
vom 26. November 1969. betreffend ein Bun
desgesetz. mit dem das Katastrophenfonds
gesetz neuerlich abgeändert wird (336 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Wir gelangen nun zum 12.  Punkt der Tages
ordnung : Neuerliche Abänderung des Kata
strophenfondsgesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Gams
jäger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Gamsjäger: Hohes Haus I 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll der Verteilungsschlüssel 
des Katastrophenfonds geändert werden. Da 
die Erfahrung zeigt, daß dia zur Förderung der 
Behebung von Schäden im Vermögen physi
scher und juristischer Personen vorgesehenen 
Mittel regelmäßig nicht im vollen Umfang ein
gesetzt werden müssen, sollen künftighin 
mehr Mittel für Maßnahmen des Schutzwasser
baues zur Vorbeugung gegen Hochwasser
schäden bereitgestellt werden. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständ
lichen Gesetzesbeschluß in seiner Sitzung vom 
9. Dezember 1969 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 26. November 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Katastrophenfonds
gesetz neuerlich abgeändert wird, wird k e i n  
E i n  s p r u c h erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Bischof 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Bischof (OVP) : Hoher Bundesrat! 
Herr Minister! Herr Vorsitzender ! Sehr ver
ehrte Damen und Herren! Laut Regierungs
vorlage und Bericht des Berichterstatters 
haben wir es hier mit einem Katastrophen
fondsgesetz zu tun, dessen Abänderung not
wendig geworden ist. Die Dotierung in diesem 
Gesetz ist einerseits auf verschiedene Vor
haben, anderseits perzentuell aufgeteilt wor
den. Da es aber zweckgebundene Mittel sind, 
hat es sich herausgestellt, daß bei mancher 
Sparte eine Ansammlung von Kapital möglich 
geworden wäre und auf der anderen Seite 

Nun ein paar Worte zu den Katastrophen. 
Katastrophen hat es immer gegeben und wird 
es auch in Zukunft geben. Wenn irgendwo 
eine Katastrophe ausbricht, sucht man einen 
Sündenbock. Es ist in Osterreich so üblich, daß 
für jedes Unglück. ein Sündenbock gesucht 
wird. Zuerst ist es der Bauer, der das Holz 
abschlägerte, obwohl er ja damals das Holz 
gar nicht brauchen konnte. Es wurde für den 
Schiffsbau und verschiedene andere Dinge ver
wendet ; kurz und gut, die Katastrophen sind 
hereingebrochen, und da hat es nun geheißen : 
schnell zugreifen und helfen! Was ist da vor 
zirka hundert Jahren geschehen? Die einen 
haben von den anderen nichts gewußt, man 
ahnte nicht, daß dort eine Katastrophe war. 
Heute weiß man, wenn irgendwo in Europa 
ein Toter vom Hochwasser weggeschwemmt 
wird, daß dort eine Katastrophe war. Aber vor 
hundert Jahren hat man das nicht gewußt. 
Und alle ortsansässigen Leute haben bei 
dieser Ka tastrophenhilfe zusammengewirk t 
und haben auch tatsächlich die Folgen der 
Katastrophen wieder beseitigt. W·enn heute 
eine Katastrophe ausbricht, ruft man sofort 
nach dem Bundesheer, nach den Caterpillars, 
die bereitgestellt werden sollen. Aber selber 
zugreifen tut heute leider niemand mehr. U�d 
so hat sich gezeigt, daß das Katastrophen
fondsgesetz eine Notwendigkeit war, um auch 
in der Not der Zeit irgendwelche Abhilfe zu 
schaffen. 

Und dann, meine sehr Verehrten, ist noch 
dazuzusagen, daß auch von Seite des Bundes 
große Mittel abgezweigt wurden und der 
Katastrophenfonds beim Bau von Bewässe
rungsanlagen und für Schutzwasserbauten 
herangezogen wurde. Es ist bekannt, daß bei 
irgendwelchen Schutzwasserbauten auch 
wiederum Dinge ausgelöst werden, . die eine 
weitere Katastrophe herbeiführen; das wird 
viel zuwenig bedacht. Hier haben es die 
Fachleute tatsächlich noch nicht so weit ge
bracht, daß sie voraussehen könnten: Wo kann 
etwas passieren und wo kann nichts passieren. 
Da muß man alt genug werden, da müssen 
schon einige Generationen beobachten: Was 
ist in dem Graben geschehen und was in dem 
anderen. Dann wird man zu einem Bild kom
men, wie so eine Hilfe ausschauen soll. 

Wir hören und lesen sehr viel von dem 
Wildwasserbändigen. Das Wildwasser wird 
zusammengefangen, wird abgeleitet und rinnt 
sehr rasch ins Tal hinunter. Der Talboden 
ist aber schon durch Jahrhunderte in seiner 
Bachführung beengt, weil das ganze Geschiebe 
vom Berg herunter in den Bach hineindringt, 
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und dort, wo nicht ein entsprechendes Gefälle verheerenden Auswirkungen waren aus
ist, bleibt es liegen, das Bachbett wird zu schlaggebend, um Sofortmaßnahmen einzu
klein. Das führt zu Uberschwemmungen und leiten. Am 9. September 1 966 wurde das 
zu den bekannten Schäden. Katastrophenfondsges'etz beschlossen, um den 

Hier sollte man eingreifen und sehr viel 
in andere Länder schauen, wie das dort ge
macht wird. In Ländern, wo man nicht so 
"steinreich" ist wie bei uns in Osterreich, 
muß man das alles aus den Bächen heraus-
holen, um eine Straße zu sanieren oder irgend 
etwas anderes voranzutreiben, um einen Fuß
ballplatz zu pflastern und so weiter, aber bei 
uns hat man Steinbrüche und andere Mög
lichkeiten, wo man das Material hernimmt. 
So bleibt das alles im Bach drinnen. Es gehört 
aber herausgeholt, damit das Wasser, wenn 
es abgeleitet wird, auch wieder einen schnellen 
Abzug bekommt. 

Und noch eine andere Sache: Die Fachleute 
sollten sich mehr der bodenständigen Be
völkerung bedienen, und so einen alten Weg
macher oder so einen alten Holzknecht fragen: 
Wie schaut das da aus? Der würde die rich
tige Auskunft geben, aber den fragt der junge 
Fachmann nicht, weil er selber so "gescheit" 
ist und in seinem Studienbuch gen au drinnen
steht, was er zu tun hat. Dabei hat er noch 
nie, ein Hochwasser gesehen. So ähnlich 
schauen die Situationen bei uns aus. 

Aber es ist dem sehr schwer abzuhelfen, 
wenn man nicht die nötigen Mittel dazu 
gerade durch den Katastrophenfonds auf
bringt, der früher nie gesetzlidl verankert 
war. Erst der OVP-Regierung blieb es vor
behalten, diesen Fonds zu schaffen; er wird 
auch gut dotiert und gespeist. Wir haben 
daher auch die Möglichkeit, sehr viel Schutz
wasserbauten, Meliorationen an Lawinen
hängen und bei Wegbauten durchzuführen. 
Hoffen wir auch, daß in Zukunft unsere Fach
leute sich mehr der örtlichen Bevölkerung an
vertrauen und von dort ihre Instruktionen 
holen. Dann werden wir auch in Hinkunft von 
solchen Katastrophen verschont bleiben, was 
wir unserem Land und uns allen wünschen. 
(Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Eckert: Zum 
Wort hat sich Herr Bundesrat Pospischil ge
meldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Pospischil (SPO) : Herr Vor
sitzender! Herr Minister! Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Wenn wir in den steno
graphischen Protokollen die Diskussionen 
nach Naturkatastrophen seit dem Jahre 1954 
nachlesen, kommen wir darauf, daß die 
Sprecher aller im Hause vertretenen Parteien 
immer wieder zusätzliche Mittel für Schutz
bauten verlangt haben. Die großen Kata
strophen der Jahre 1965 und 1966 mit ihren 

Betroffenen zu helfen und für die Zukunft 
vorzubeugen. Im Artikel I § 3 Abs. 1 sind 
die einzelnen Hundertsätze enthalten, die, wie 
sich später herausstellte, nicht günstig genug 
angesetzt waren, weshalb eine Umschichtung 
innerhalb der Gruppen erforderlich wurde. Es 
konnte also nach staatlichen Uberprufungen 
festgestellt werden, daß die Mittel im Sub
konto A - sie sind festgesetzt init 25 Pro
zent -, die dort zur Förderung und Behebung 
von Schäden physischer und juristischer Per
sonen mit Ausnahme von Gebietskörper
schaften verankert sind, in den letzten Jahren 
nicht mehr in jenem Maße beansprucht wur
den, wie es noch 1966 der Fall war. Von so 
großen Katastrophen, wie sie sich in den 
Jahren 1965 und 1966 ereigneten, blieben wir 
in den Folgejahren glücklicherweise ver
schont. Während also im Subkonto A die 
Mittel anstiegen, waren sie im Subkonto E 
für Maßnahmen des Schutzbaues zur Vor
beugung gegen künftige Hochwasserschäden 
- im Stammgesetz mit 50 Prozent der Fonds
mittel präliminiert -'- nicht im genügenden 
Ausmaß vorhanden. 

Gemäß § 1 Abs. 2 hat der Herr Bundes
minister für Finanzen über die Gebarung des 
Fonds und die Verwendung der Mittel viertel
jährlich dem Nationalrat zu berichten. Im Be
richt des dritten Kalendervierteljahres 1 966 ist 
ersichtlich, daß zum Beispiel auf dem Sub
konto A 27 Millionen Schilling Zugang zu . 
verzeichnen sind, jedoch nur 4 Millionen Schil
ling Ausgaben getätigt wurden. Der Stand 
dieses Kontos beträgt mit Ende des dritten 
Viertels 1 969 226,500.000 S, während am Sub
konto E, Vorbeugende Maßnahmen, ein End
stand von 48,427.000 S vorhanden ist. Am 
Konto E betrugen die Einnahmen im dritten 
Viertel 1969 74,280.000 S und die Ausgaben 
7 1 , 176.000 S. 

Aus diesem Grunde haben die sozialisti
schen Abgeordneten im Finanz- und Budget
ausschuß vorgeschlagen, Mittel vom Konto A, 
Hilfe für physische und juristische Personen, 
auf das Konto E, das sind eben die Mittel für 
vorbeugende Maßnahmen des Schutzwasser
baues, zu transferieren. 

Ich möchte hiezu bemerken, daß diese Maß
nahme eine dringende Angelegenheit des
wegen war, um doch einigermaßen Mittel für 
den Schutzwasserbau zur Verfügung zu 
stellen und dadurch ein Einstellen der 
Arbeiten, die ja in mehrfacher Hinsicht lebens
wichtige Bedeutung für viele unsere Mit
bürger haben, zu verhindern. Ich möchte aber 
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auch behaupten, daß diese Maßnahme, wie 
sich später nom herausstellen soll, nicht un
umgänglich gewesen wäre, wenn die zweck
gebundenen Mittel des Katastrophenfonds 
dem Fonds selbst weiterhin zur Verfügung 
stünden. Die Meinung, daß sich Katastrophen 
größeren Ausmaßes, wie wir diese in den 
Jahren 1965 und 1966 kennenlernten, nicht so 
bald mehr wiederholen würden, ist zwar 
simerlich ein gemeinsamer Wunsch, jedoch 
eine utopische Vorstellung. 

Außerdem behaupte im, daß bei vorange
gangenen Elementarkatastrophen der einzelne 
geschädigte Bürger in seinen berechtigten An
sprüchen oft ungerecht und unsachlich be
handelt wurde. Ich könnte in diesem Zu
sammenhang viele Beispiele anführen: Hoch
wassergeschädigte aus dem Jahre 1 954 meines 
Heimatbezirkes Melk aus an der Donau 
liegenden Gemeinden: Hunderte Familien 
mußten wochenlang evakuiert werden, in Not
unterkünften und Massenquartieren wurden 
alte Leute und Kinder zusammengepfercht, ihre 
Wohnungen und Möbel waren verwüstet. 
Fabriksarbeiter mit geringem Einkommen be
kamen nur soviel Unterstützung, wie not
wendig war, um mit ihren Familien leben 
zu können. Aber auch diese Unterstützung 
kam nicht vom Bund oder vom Land, sondern 
von den Nachbargemeinden, die Spenden
aktionen eingeleitet hatten und die aus ihrem 
kleinen Budget sicherlich auch nur wenig Hilfe 
angedeihen lassen konnten. 

Diese Entschädigungsfälle wurden jahrelang 
verschleppt und letzten Endes mit einem 
Pappenstiel abgefertigt oder überhaupt nicht 
erledigt. Ähnlich gelagerte Fälle kennen wir 
auch aus den Jahren 1 965 und 1966. Bei ge
rechter und gewissenhafter Entschädigung der 
einzelnen Fälle wäre eine Ansammlung von 
FondsmiUeln am Konto A, Hilfe für physische 
und juristische Personen, sicherlich nicht so 
hoch, wie das zurzeit der Fall ist. (Bundesrat 
Dr. E b e r d o r f e r: Wenn keine Kata
strophen sind, können ja keine Schäden be
zahlt werden!) Ich betone nochmals, daß wir 
Fälle nachweisen können, wo diese Ent
schädigungsfälle leider Gottes wenig oder 
überhaupt nicht berücksichtigt wurden. In 
vielen Gemeinden, nördlich der Donau und 
südlich der Donau liegend, von Ybbs über 
Pöchlarn und Melk könnte ich Ihnen x solcher 
Fälle nachweisen. (Bundesrat Dr. E b e  r
d 0 r f e I: Damals hat es ja noch keinen Fonds 
gegeben, eI ist erst späteI geschaffen wOIden/) 
Ich könnte Ihnen auch solche Fälle aus den 
Jahren 1965 und 1 966 nennen. Leider Gottes 
sind Fälle nachweisbar. Aus Oberösterreich 
kennen wir einen Fall, der bereits im Jahre 
1954 eingereicht wurde und erst im Jahre 1965 

positiv erledigt werden konnte. Auch das ge
hört in diesem Zusammenhang ausgesagt. 
(Bundesrat S e h r  ei n e  r: Die SPO hat da
mals den Fonds verhindertl) Die SPO hat 
diesen Fonds niemals verhindert (Bundesrat 
S c  h r e i n  e r: Natürlich, na und obI), sondern 
Sie waren nicht bereit, mit der SPO schon 
im Jahre 1965 den Fonds zu gründen. Das ist 
die Wahrheit! 

Der Herr Bundesminister für Finanzen hat 
daher den Vorschlag auf Umschichtung der 
Mittel aufgegriffen, um zusätzliche Mittel für 
den Schutzwasserbau zu bekommen. Waren 
es bei der ersten Novelle 5 Prozent, so sind 
es diesmal 10 Prozent, die mehr für die Vor
beugung Verwendung finden und auf Kosten 
der für die Hilfe an physischen und juristi
schen Personen vorgesehenen Mittel umge
legt werden. 

Wenn wir nunmehr die Ansätze im Budget 
1970 einer Analyse unterziehen, so müssen 
wir feststellen, daß der Herr Finanzminister 
von dieser Möglichkeit sicherlich GebrauCh 
gemacht hat und die ordentlichen Bundesmittel 
kräftig kürzte. Für die

· 
Wildbachverbauung 

waren im Jahre 1968 138 Millionen Schilling 
eingesetzt, 1969 waren es immerhin noCh 
81 Millionen Schilling, doch im Jahre 1 970 
werden die ordentlichen Bundeszuschüsse nur 
mehr 70 Millionen Schilling betragen, die für 
die Wildbach- und Lawinenverbauung in 
Frage kommen. 

Wenn wir nunmehr Vergleiche ziehen und 
die übrigen Ansätze in einer Gegenüberstel
lung zu diesen Beträgen betrachten, muß fest
gestellt werden, daß bei den einzelnen An
sätzen, zum Beispiel bei den Ansätzen 1 /6083 
im Jahre 1969 1 14 Millionen Schilling aus dem 
Katastrophenfonds zur Verfügung standen, bei 
1/6085 68 Millionen Schilling und bei 1/6081 
17 Millionen Schilling. Das ergibt eine Ge
samtsumme von 259 Millionen Schilling. Im 
Jahre 1970 wurden aus dem Fonds beim An
satz 1 /6083 166,9 Millionen Schilling ent
nommen, beim Ansatz 1/6085 auch noch 
1 70 Millionen und beim Ansatz 1 /6087 96 Mil
lionen, zusammen also wiederum 432,9 Mil
lionen Schilling. Im Jahre 1 969 standen für 
den Schutzwasserbau und den Lawinenbau 
aus dem Bundeshaushalt 589,8 Millionen 
Schilling zur Verfügung. Der Zuschuß aus den 
ordentlichen Budgetmitteln betrug 330,8 Mil
lionen. Im Jahre 1970, so können wir nach
lesen, stehen zwar Mittel in der Höhe von 
657,7 Millionen bereit, jedoch aus den ordent
lichen Budgetmitteln nur mehr 224,8 Millionen 
Schilling. Es ist also eine einfache MilCh
mädchenrechnUJig, die 224,8 Millionen Sdlil
ling von den 330,8 Millionen abzuziehen, um. 
feststellen zu können, daß nunmehr 106 Mil-
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lionen fehlen beziehungsweise um diese 
Summe weniger zur Verfügung steht. So ge
sehen . . . (Zwischenruf des Bundesrates Dok
tOI E b e l  d 0 I f e I.) 106 Millionen Schilling! 
So gesehen muß man natürlich sagen, daß 
die Umschichtung der Mittel zugunsten des 
Staatshaushaltes durchgeführt wurde. 

Der Antrag der Sozialisten im Finanz- und 
Budgetausschuß war mit der festen Absicht 
verbunden, den vorbeugenden Schutzwasser
bau zu beschleunigen und die Lawinenver
bauung zu fördern. Aus der Budgetrede des 
Herrn Finanzministers war zu entnehmen, daß 
eine beträchtliche Steigerung dank der 
steigenden Beträge für den Katastrophenfonds 
feststellbar ist und dem Schutzwasserbau zu
geführt werden kann. Der Vergleich der im 
Jahre 1965 zur Verfügung gestandenen Mittel 
- damals hat es noch keinen Katastrophen
fonds gegeben - mit jenen des Jahres 1970 
stellt eine Steigerung derselben um 44 Prozent 
fest. Leider hat es im Jahre 1965 - ich 
möchte es noch einmal wiederholen - noch 
keine Sondermittel gegeben und hat auch der 
Katastrophenfonds gefehlt. Diese Rechnung 
geht also nicht auf, und von einer 44prozen
tigen Steigerung kann überhaupt keine Rede 
sein, weil 451 Millionen ordentliche Haus
haltsmittel im Jahre 1 965 zu 224,8 Millionen 
ordentliche Mittel im Jahre 1910 keine Steige
rung ergibt, sondern eine Verminderung um 
50 Prozent zur Folge hat. 

Nun zu einer anderen Sache. Ich habe hier 
die Stellungnahmen der ein�elnen Länder. Es 
ist auffallend, daß in einigen Punkten gegen 
den Gesetzentwurf Bedenken erhoben wurden. 
So heißt es in der Stellungnahme der steier
märkischen Landesregierung : Gegen den vor
liegenden Gesetzentwurf werden aus grund
sätzlichen Erwägungen Bedenken erhoben. -
Die Ansicht des Bundesministeriums für 
Finanzen, daß die zur Förderung der Be
hebung von Schäden physischer und juristi
scher Personen angesammelten Mittel voraus
sichtlich nicht in vollem Umfang werden ein
gesetzt werden müssen, wird im HinbliCk. auf 
die steirischen Verhältnisse nicht geteilt. Die 
Steirer gehen soweit, daß sie sagen, auf Grund 
dieser Sachlage kann Steiermark der beab
sichtigte Umstrukturierung des bestehenden 
Prozentschlüssels nicht zustimmen und wird 
der Entwurf abgelehnt. 

In der Salzburger Stellungnahme haben wir 
zwei Punkte, die sehr interessant und markant 
in Erscheinung treten. 

1 .  In das Katastrophenfondsgesetz wäre eine 
Bestimmung darüber aufzunehmen, daß sich 
b ei Eintritt außergewöhnlicher Schäden im 
Vermögen juristischer und physischer Per-

sonen der Anteil zur Behebung soldler 
Schäden auf 25 Prozent erhöht. 

2. Weiters muß in diesem Katastrophen
fondsgesetz ausdrücklich bestimmt werden, 
daß die Junktimierungsbestimmungen der §§ 4 
und 1 des Wasserbautenförderungsgesetzes 
hinsichtlich jener Mittel keine Anwendung 
finden, welche aus dem Katastrophenfonds zu
sätzlich für Maßnahmen des Schutzwasser
baues verwendet werden. 

Die Burgenländer sind der Meinung, daß 
die beabsichtigte Maßnahme eine weitere Be
lastung der Finanzgebarung der Länder mit 
sich bringen wird. Infolge der J unktimierungs
bestimmungen des Wasserbautenförderungs
gesetzes 1948 können die erhöhten Mittel des 
Schutzwasserbaues nur ausgelöst werden, 
wenn die Länder und Gemeinden entspre<hend 
dem vorgesehenen Beteiligungsschlüssel eben
falls erhöhte

· 
Leistungen erbringen. Diese 

Mehrbelastung wird umso ungerechter 
empfunden, als der Bund in der Lage ist, sich 
diese Mittel durch Sondersteuern zu be
schaffen, während die Länder ihre · Beträge 
aus allgemeinen Budgetmitteln bereitstellen 
müssen. 

ICh glaube, daß diese Stellungnahmen nkbt 
uninteressant sind. In der Stellungnahme der 
niederösterreichischen Landesregierung heißt 
es ebenfalls, daß die Änderung des Vertei
lungsschlüssels wiederum zusätzliche Beiträge 
der Länder und Gemeinden erforderlich 
macht. Während sich der Bund diese Mittel 
durch Sondersteuern beschafft, müssen die 
Länder und Gemeinden ihre Beiträge aus all..:. 
gemeinen Budgetmitteln leisten. 

Ich glaube, daß man diese Stellungnahmen 
doch auch als Länderkammervertretung hier 
ins Treffen zu führen hat und daß man sich 
darüber Gedanken machen müßte. Grundsätz
lich wird aber die Meinung vertreten, daß 
gegen eine Erhöhung der für den präventiven 
Schutzwasserbau bereitzustellenden Mittel 
nichts einzuwenden ist, doch sollte auch der 
perzentuelle Anteil der Gemeinden an der 
Mittelzuteilung zur Behebung von in ihrem 
Vermögen aufgetretenen Schäden erhöht wer
den. 

Es tritt somit eindeutig zutage, daß Länder 
und Gemeinden durch die Steuerumsdlich
tungen der letzten Jahre die Aufgaben nicht 
mehr erfüllen können, die sie eigentlich er
füllen sollten. Es müssen daher Uberlegungen 
angestellt werden, wie den LänderwüDsdlen 
entsprochen werden kann. Ich möchte hier 
die Forderung nach mehr ordentlichen Bundes
mittel für den Schutzwasserbau und für die 
Lawinenverbauung erheben. Es darf keine 
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Sdunälerung der ordentlichen Budgetmittel 
eintreten, wie sie hier vorgenommen wurde. 

Abschließend will ich nom zu bedenken 
geben, ob es richtig war, die 40 Dienst
posten des Bundes für Wildbam- und Lawinen
verbauung, wie aus dem Dienstpostenplan 
zu entnehmen ist, ganz einfach zu streimen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, daß man 
40 Fachkräfte bei den so vordringlichen 
Arbeiten der Wil db ach- und Lawinenver
bauung nicht mehr benötigt, und ich werde 
das Gefühl nimt los, daß man hier gewisse 
parteipolitische Uberlegungen nicht ganz 
außer acht gelassen hat. (Zwischenrufe der 
Bundesräte B ü r k l e  und Dr. P i t s c h
m a n  n.) Wir werden deshalb audl sehr wach
sam sein, ob nicht nach und nadl so manche 
Protektionskinder eingeschoben werden. (Bun
desrat Dr. P i  t 8 c h m a n  n: Wann beginnt 
Kreisky mit der Verlesung der Liste, die er 
angekündigt hat? - Zwischenruf des Bundes
rates B ü r k I e.) Aber doch nicht gerade vor 
den Wintermonaten und in Seitentälern! Sie 
kommen dom aus einem Gebiet, in dem es 
diese Betroffenen sdunerzlich berührt, wenn 
sie nidlt mehr eingesetzt werden. (Bundesrat 

' Dr. P i  t s c h m a n n: Lauter Hilflose haben 
wir in Osterreich!) Auch auf Fachkräfte 
können sie dort nicht verzichten. Wir werden 
sehr beobachten und dann feststellen, ob es 
wirklich so zutrifft, wie Sie das ausdrücken. 
Eine ehrliche Aussage müssen Sie bitte auch 
gelten lassen. 

Meine Damen und Herren! Wir geben dem 
Gesetz grundsätzlich die Zustimmung, wir 
müssen aber mit Nachdruck die Aufstockung 
der ordentlichen Bundesmittel auf die frühere 
Höhe fordern. Für das Jahr 1 970 (Bundesrat 
Dr. P i  t s e h  m a n  n: Ihr wollt ja dauernd 
Umschichtungen!) - das darf ich nochmals 
feststellen - fehlen gegenüber 1 969 für die 
Wildbach- und Lawinenverbauung 106 Mil
lionen Schilling. (Bundesrat Dr. P i  t s c h
m a n  n: Sollen wir den Rentnern etwas weg
nehmen?) Es wird dadurch zur Rückstellung 
mancher dringlicher Arbeiten kommen müssen. 
(Zwischenruf des Bundesrates Dr. E b e r
d 0 r f e r.) Die Vernachlässigung solcher Ar
beiten könnte doch wieder bald große Schäden 
verursachen (Zwischenrufe der Bundesräte 
Dr. P i t s c h m a n  n und S c h r e i n  e r), für 
die Sie, meine sehr verehrten Damen und 
Herren von der rechten Seite dieses Hauses, 
und Sie, Herr Finanzminister Dr. Koren, die 
Verantwortung tragen. (Beifall bei der SPO. 
Bundesrat H o / m a n n - W e l l e n h o /: Den 
Schneefall in Wien verantwortet der Bürger
meister Marek! - Bundesrat Dr. S k o t  t o n: 
Machen Sie Ihre Sendung "An dich" und 
seien Sie ruhig! - Weitere Zwischenrufe 
zwischen OVP und SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Das Wort wünscht der Herr Bundesminister 
für Finanzen. Ich erteile es ihm. (Neuerliche 
Zwischenrufe bei öVP und SPO.) Das Wort 
hat der Herr Finanzminister l 

Bundesminister für Finanzen Dr. Koren: 
Herr Vorsitzender!  Hoher Bundesrat I Ich bin 
zwar nicht ohne weiteres bereit, auch für die 
Niederschlagsmenge die Verantwortung zu 
übernehmen (Heiterkeit), wenn Sie es aber 
wünschen, Herr Bundesrat, tue ich auch dieses. 

Eine Feststellung darf ich nur festhalten: 
Ich kann im Bundeshaushalt beim besten 
Willen die Ausgaben für bestimmte Zwecke 
nur 

'
als eine Einheit sehen, wobei es haus

haltstechnisch interessant sein mag, ob nun 
hiefür zweckgebundene Mittel oder nicht 
zweckgebundene Mittel eingesetzt werden, 
maßgebend kann nur die Gesamtbelastung 
oder der Gesamtaufwand für einen bestimmten 
Anlaß sein. Und wenn für bestimmte Zwecke 
in ausreichendem Maße, natürlich immer im 
Verhältnis zum Gesamtbudget, Mittel . verfüg
bar sind, dann ist es beim besten Willen 
nicht möglich, etwa nur allg1emeine Haushalts
mittel für diesen Zweck in unveränderter 
Menge einzusetzen. Tatsache ist, daß für den 
Gesamtzweck des Schutzwasserbaues erheb
lich mehr Mittel im Verlaufe der letzten 
Jahre laufend zur Verfügung gestellt worden 
sind als in der Vergangenheit. 

Herr Bundesratl Sie haben auch eine Reihe 
von Privatschäden beziehungsweise Schäden 
an dem Eigentum physischer oder juristischer 
Personen angezogen, die nur langsam oder 
schleppend erledigt werden. Ich darf Sie in 
diesem Zusammenhang darauf aufmerksam 
machen, daß die Abrechnung und Feststellung 
der Schadenssumme Landeskompetenz ist, 
nicht aber Kompetenz des Finanzministeriums. 
Mir obliegt nur die Anweisung dann der 
Mittel, die aus dem Subkonto A zu überweisen 
sind, nicht aber die Abrechnung und die Fest
stellung der Schäden. 

Ich darf noch auf ein Letztes hinweisen: Die 
Tatsache, daß derzeit etwas über 200 Mil
lionen Schilling auf dem Subkonto A verfüg
bar sind, glaube ich, ist durchaus in Ordnung. 
Sicherlich sind im Moment - weil in der 
letzten Zeit wenig Katastrophen eingetreten 
sind, Gott sei Dank - diese Mittel nicht im 
vollen Umfange nötig. Eine gewisse Reserve 
aber sollte auch, und das · entspricht, glaube 
ich, auch dem Sinn des Gesetzes, überhaupt 
weiterhin gehalten werden. Ich glaube, daß 
200 Millionen Schilling zwar viel sind, wenn 
in einem Jahr keine Katastrophe eingetreten 
ist, daß das aber sehr wenig ist, wenn es 
bedauerlicherweise wieder einmal zu einer 
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Katastrophe, zu einer Uberschwemmung 
größeren Ausmaßes kommen sollte. (Bundes
cat P o s p i s c h i l: Der Sinn und Zweck 
ist dom verfehlt. Denn Sie sagen, 44 Prozent 
ist eine Steigerungl In Wahrheit haben wir 
um 106 Millionen Smilling weniger im An
satz der ordentlimen MittelJ) Das stimmt ja 
nicht. (Bundesrat P o  8 p i s  c h i l: Auf Kosten 
des Staatshaushaltes wird das durchgeführtI) 
Herr Bundesrat I Der Staatshaushalt ist eine 
Einheit, und in diesem Staatshaushalt stehen 
für 1970 44 Prozent mehr Mittel als am Be
ginn der Legislaturperiode zur Verfügung. 
(Bundesrat P o s  p i s c h i l: Der Vergleich 
stimmt nimt!) Dann rechnen wir gemeinsam 
noCh einmal nach, Herr Bundesrat. Ich bin 
gerne gereit. (Bundesrat P o s p i s  c h i  1: 1965 
hat es noch keinen Fonds gegeben! Das haben 
Sie selber zugegeben!) Ich sagte Ihnen sChon: 
ICh kann nur den Zweck, für den Mittel aus
gegeben werden, festhalten. Der Zweck ist: 
SChutzwasser- und Lawinenverbauung. Für 
diesen Zweck stehen im näChsten Jahr erheb
liCh mehr Mittel zur Verfügung als in der Ver
gangenheit. ICh danke. (Beifall bei der avp. 
- Bundesrat P o s  p i s  c h i  1: Das stimmt 
nimt!) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. - Wird ein 
SChlußwort gewünsCht? - Das ist nicht der 
Fall. 

Wir sdlreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u e h  zu er
heben. 

13. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 26. November t 969, betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Gewerbesteuergesetz 
1953 und das FInanzausgleichsgesetz 1961 
gemäß § 5 Abs. 3 der Bundes-Verfassungs
gesetz-Novelle 1962 ergänzt werden (331 der 

Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Ediert: 
Wir gelangen nun zum 1 3. Punkt der Tages
ordnung : Ergänzung des Gewerbesteuergeset
zes 1 953 und des Finanzausgleichsgesetzes 
1967 gemäß § 5 Abs. 3 der Bundes-Verfas
sungsgesetz-Novelle 1962. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schwarz
mann. Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Schwarzmann: Herr Vorsit
zenderl Herr Bundesminister I Hoher Bundes
rat! Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll den Vorschriften der 
Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1 962, der
zufolge Angelegenheiten des eigenen Wir-

kungsbereiChes der Gemeinden ausdrücklich 
als solChe zu bezeichnen sind, hinsidltlich des 
Gewerbesteuergesetzes 1953 und des Pinanz
ausgleichsgesetzes 1 967 Rechnung getragen 
werden. 

Der FinanzaussChuß hat den gegenständ
lichen Gesetzesbeschluß in seiner Sitzung vom 
9. Dezember 1969 in Verhandlung genommen 
und einstimmig besChlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der FinanzaussChuß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß . des National
rates vom 26. November 1969, · betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Gewerbesteuer
gesetz 1 953 und das Finanzausgleknsgesetz 
1967 gemäß § 5 Abs. 3 der Bundes-Verfas

sungsgesetz-Novelle 1962 ergänzt werden, 
wird k e i n  E i n  s p r u e h  erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort ist niemand gemeldet. Wir schrei

ten 'daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u e h  zu er
heben. 

1 4. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 26. November 1969 über ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz, betreffend 
die Finanzierung der Autobahn Innsbrudl
Brenner, neuerlich abgeändert wird � der 

Benagen} 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
\lVir gelangen nun zum 14. Punkt der Tages
ordnung : Neuerliche Abänderung des Bundes
gesetzes, betreffend die Finanzierung der 
Autobahn Innsbru<k-Brenner. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Leopol
dine Pohl. ICh bitte um den Beridlt. 

BeriChterstatterin Leopoldine Pohl: Hoher 
Bundesrat! Mit dem vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 26. November 
1969 soll das Brennerautobahn-Finanzierungs
gesetz der für die Tauernautobahn getroffenen 
Regelung angepaßt werden. Dadurdl können 
Erfahrungen, die bei anderen Mautstraßen ge
macht worden sind, auch für den Bereich der 
Brennerautobahn BerücksiChtigung finden. 

Nach der Rechtsansidlt des Bundeskanzler
amtes unterliegen einzelne Bestimmungen des 
gegenständlichen Gesetzesbeschlusses des Na
tionalrates im Sinne des Artikels 42 Abs. 5 
B.-VG. niCht dem Einspruchsrecht des Bundes
rates. In BetraCht hiefür kommen Artikel I 
Z. 2 und Artikel II, soweit er sich auf Arti
kel I Z. 2 bezieht. 
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Leopoldille Pohl 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1969 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzaussdmß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 26. November 1969 über ein Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz, betref
fend die Finanzierung der Autobahn Inns
bruck-Brenner, neuerlich abgeändert wird, 
wird - soweit er dem Einspruchsrecht des 
Bundesrates unterliegt - k e i n E i n  s p r u c h 
erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Ecker!: 
Zum \-Vort hat sich Herr Bundesrat Dr. Brugger 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Brugger (OVP) : Hoher Bun
desratl Herr Bundesminister I Meine Damen 
und Herren ' Vielleidlt darf zunächst auf den 
eigentlidlen Inhalt dieser Novelle hingewie
sen werden. Der Bericht ist ja vollkommen in 
Ordnung, aber zwei Fakten sind hervorzu
heben. Erstens einmal die Steuerbefreiung, 
das heißt die Befreiung der Brennerautobahn 
AG. von der Entrichtung der Körperschafts-, 
der Gewerbe- und der Umsatzsteuer, denn 
darin besteht ja die Angleid.1Ung an das Gesetz 
zur Finanzierung der Tauernautobahn. Dieser 
Steuerbetrag macht pro Jahr rund 50 Millio
nen aus, · 35 Millionen davon sind reine Ge
werbesteuer. 

Des einen Leid, des anderen Freudl Selbst
verständli<h haben jene Gemeinden, durch die 
die Autobahn läuft, keine besondere Begei
sterung für dieses Gesetz j so zum Beispiel 
meine Landeshauptstadt Innsbruck. 

Das zweite ist, daß der Haftungsrahmen 
des Bundes von 2,4 auf 2,8 Milliarden erwei
tert wird. Damit kann bis zum Jahre 1 913 
eine Inanspruchnahme der Bundeshaftung ver
mieden werden. Da die Bundeshaftung aus 
der Mineralölsteuer zu decken wäre, hat das 
Bautenministerium selbstverständlich den Vor
teil, daß ihm Baumittel ungeschmälert zur 
Verfügung stehen. Dankbar vermerkt sei, daß 
alle drei Fraktionen des Nationalrates dieser 
Novelle ohne Diskussion zugestimmt haben. 
Dies ist ohne weiteres erklärlich, wenn man 
folgendes weiß : 

Die Brennerautobahn AG. hat von der Dar
lehensvaluta, die ihr auf Grund des bisherigen 
Haftungsrahmens von 2,4 Milliarden Schilling 
zur Verfügung steht, nicht nur die Baukosten, 
sondern auch die Zinsverpflichtungen bis Ende 
1968 bezahlt, wie das Gesetz es befahl. Um 

eine Haftungsinanspruchnahme des Bundes im 
Jahre 1969 zu vermeiden, wurden auch in 
diesem Jahr sämtliche Vorfinanzierungskosten 
bereits von der Brennerautobahn AG. getra
gen. Die Mauteinnahmen im Jahre 1969 wer
den mit rund 80 Millionen S<hilling zu bezif
fern sein, die Vorfinanzierungskosten aber lie
gen bei 160 Millionen Schilling, das ist das 
Doppelte. 

_ Ab 1913 wird die Inntalautobahn den direk
ten Anschluß an die deutsche Autobahn her
stellen. Zu diesem Zeitpunkt kann auch mit 
der Inbetriebnahme der italienischen Auto
bahn Bozen-Verona-Modena gerechnet wer
den. Damit werden sich auch die Mautein
gänge um ein Wesentliches erhöhen. 

Die Brennerautobahn ist bis zur Staatsgrenze 
bereits fertig und befahrbar. Der Verkehr 
konnte bisher nur deswegen nicht umgeleitet 
werden, weil die Italiener mit ihrem Anschluß
stück vor großen, unvorhergesehenen, geolo
gisch zu erklärenden Schwierigkeiten stehen 
und daher in Verzug geraten sind. Wenn Sie 
einmal hören sollten, meine verehrten Damen 
und Herren, daß am Brennersee auch bei unse
rer zweiten Variante geologisch bedingte Sen
kungen auf einer Strecke von einigen hundert 
Metern aufgetreten sind und Schwierigkeiten 
bereitet haben und - Gott verhüte es -
vielleicht noch einmal solche Schwierigkeiten 
kommen könnten, dann soll sich das Parlament 
nicht, wie schon im vergangenen Jahr einige 
Male, zu sehr überflüssig aufregen, wie seiner
zeit wegen der angeblich bereits schief stehen
den Trägersäulen an der LuegbrüLke - foto
graphisch festgestellt, stelle man sich vor l  -
oder als man gesagt hat, daß bei Matreiwald 
die Hangbrücke bereits abgerückt sei und 
hydraulische Maßnahmen nötig seien, um 

diese Brücke wieder ins gleiche zu bringen. 
Solche Dinge sind natürlich möglich. Wenn 
etwa just 13 Tage nach der Eröffnung der 
stolzen Donaubrücke ein Knacks passierte, so 
ist das sehr bedauerlich. Doch niemand aus 
den westlichen Bundesländern wird sagen, das 
sind Fehlplanungen und Fehlkonstruktionen, 
sondern man hat eben auch die Begründung 
gefunden, und sie lautet schlicht und einfach 
- beachten Sie das schöne Wort -: "Tempe
ratursc..h.wankungsspannungen". Wir im 
Westen sind nicht so ungläubige Leute, wir 
wollen uns bemühen zu glauben, was man uns 
zu glauben vorschlägt. Aber es kann auch 
einmal im Westen wieder etwas passieren. 
Seien wir doch alle miteinander ein bißch.en 
einsidüsvoll und großzügig. 

Es soll auch nicht verschwiegen sein, meine 
Damen und Herren, daß mein Land Tirol heuer 
den Rekord an Fremdennächtigungen mit 
2 1  Millionen erreichen wird. Das ist bei a,nge-
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nommenen 64 Millionen Fremdennächtigungen 
in ganz Osterreich bereits ein schwaches Drit
tel. In Geld ausgedrückt : Wenn wir annehmen 
können, daß etwa 20 Milliarden an Devisen 
eingehen, dann fließt mit zirka 1 Milliarden 
ein gutes Drittel davon über Tirol nach Oster
reich ein. So gesehen, meine Damen und Her
ren, ist es recht verständlich, wenn der Natio
nalrat diese Novelle einstimmig beschlossen 
hat. Meine Fraktion und - wie ich hoffe -
auch die Fraktion der Sozialistischen Partei 
wird uns heute die Zustimmung zu dieser 
Novelle nicht versagen, wofür ich namens 
meines Landes und der bewährten Brenner
autobahn Aktiengesellschaft im voraus herz
lich danken möchte. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes-
rat wolle beschließen: 

. 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 26. November 1969 über ein Bun
desgesetz, betreffend die Förderung der klei
nen Rindvieh- und Pferdeversicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit, wird k e i n  E i n  s p r u c h 
erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges: Zum 
Wort ist niemand gemeldet. Ich nehme daher 
die Abstimmung vor. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu er
heben. 

Wünscht die Frau Berichterstatterin das 16. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 21. November 1969, betreffend ein Abko�en 

Wir schreiten zur Abstimmung. zwis.chen der Republik österreich und der 
Bei der A b  s t i m  m u n g beschließt der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des vom 26. Juni 1969 gemäß Artikel XXVIII des 
Nationalrates - soweit er der Beschlußlas- GATT (340 der BeHagen) 
sung des Bundesrates ul).terliegt - k e i n  e n 
E i n  s p r u e h  zu erheben. 

15. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 26. November 1969 über ein Bundes
gesetz, betreffend die Förderung der kleinen 
Rindvieh- und PierdeversiCherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit (Tierversicherungsförderungs-

gesetz) (339 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Wir gelangen nun zum 15.  Punkt der Tages
ordnung : Tierversicherungsförderungsgesetz. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Gams
jäger. Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Gamsjäger: Hohes Haus! Mit 
dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates soll jenen Tierhaltern, für die der 
Verlust von Tieren oftmals existenzgefähr
dend ist, der Abschluß einer Tierversicherung 
erleichtert werden. Analog der Hagelversiche
rung ist vorgesehen, daß der Bund und das 
betreffende für den Versicherungsverein zu
ständige Bundesland gemeinsam eine Beihilfe 
für die Rückversicherungsprämie aufbringen. 
Um die Abwicklung zu vereinfachen, wird die 
Beihilfe nicht mit den einzelnen rückversicher
ten Tierversicherungsvereinen abgerechnet, 
sondern mit dem Rückversicherungsverein der 
kleinen Rindvieh- und Pferdeversicherungs
vereine auf Gegenseitigkeit. (Vorsitzender
Stellvertreter P o  r g e s iibernimmt die Ver
handlungsl e i tung.) 

Der Finanzausschuß hat den gegenständ
lichen Gesetzesbeschluß in seiner Sitzung vom 
9. Dezember 1969 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges : Wir ge
langen nun zum 1 6. Punkt der Tagesordnung: 
Abkommen mit der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wally. 
Ich bitte ihn, den Bericht zu erstatten. 

Berichterstatter Wally: Herr Vorsitzender!  
Herr Bundesminister! Hohes Haus! 

Durch das vorliegende Abkommen mit der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
soll eine Rücknahme des österreichischen 
GA TI -Zollzugeständnisses hinsichtliche Malz, . 
nicht geröstet, erfolgen. Damit sollen die in 
letzter Zeit in stark zunehmendem Maße und 
infolge von Exportsubventionen beziehungs
weise Erstattungen zu sehr niedrigen Preisen 
erfolgten Malzimporte abgewehrt werden kön
nen. Zum Ausgleich für diese Zurücknahme 
werden Zollbefreiungen beziehungsweise Zoll
ermäßigungen bei Kakaobutter und Tonerde
zement eingeräumt. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1 969 in Verhandlung genommen und einstim
mIg beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
21. November 1969, betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
vom 26. Juni 1969 gemäß Artikel XXVIII des 
GATT, wird k e i n  E i n s p r u ch erhoben. 
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Vorsitzender-Stellvertreter Porges: Zum 
Wort ist niemand gemeldet. Ich nehme daher 
die Abstimmung vor. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n s p r u  c h zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges: Ich be
grüße den im Hause erschienenen Bundes
minister Mitterer. (Beifall bei der avp.) 

11. Punkt : Beschluß des Nationalrates vom 
21. November 1969, betreffend ein Abkommen 
zwlsdlen der Republik Ust,erreich und der 
Tsdlecboslowakischen Sozialistisdlen Repu
blik vom 2. Juli 1969 gemäß Artikel XXVIII 

des GATT (341 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges: Wir ge
langen nun zum 17. Punkt der Tagesordnung : 
Abkommen mit der Tschechoslowakischen 
Sozialistisc:hen Republik. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wally. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Wally: Durch das vorlie
gende Abkommen mit der Tschechoslowaki
schen Sozialistischen Republik soll eine Rück
nahme des österreichischen GATT-Zollzuge
ständnisses hinsichtlich Malz, ungeröstet, er
folgen. Damit sollen die in letzter Zeit in 
stark zunehmendem Maße und infolge von 
Exportsubventionen beziehungsweise Erstat
tungen zu sehr niedrigen Preisen erfolgten 
Malzimporte abgewehrt werden können. Zum 
Ausgleich für die Zurücknahme werden Zoll
ermäßigungen für Spielzeug eingeräumt. 

18. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 27. November 1969, betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das 4. EFTA-Durddüh
rungsgesetz neuerlidl abgeändert wird 

(342 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges: Wir ge
langen nun zum 18. Punkt. der Tagesordnung: 
Neuerliche Abänderung des 4. EFTA-Durch
führungs gesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Hofmann
Wellenhof. Ich bitte ihn, den Bericht zu erstat
ten. 

Berichterstatter Hofmann-Wellenhof: Hoher 
Bundesrat I Der Rat der EFTA und der 
FINEFTA hat als Ubergangsregelung bis zur 
Lösung des landwirtschaftlichen Preisdifferen
zenproblemes bereits mehrmals zugestimmt, 
daß seitens Osterreichs der Zollabbau für 
gewisse Waren bei 40 Prozent der ursprüng
lich bestandenen Zollhöhe angehalten werden 
darf. In Anerkennung der weiterhin gegebenen 
Schwierigkeiten wurde Osterreich von der 
EFTA-Ministertagung im Mai 1 969 neuerlich 
ermächtigt, die bis Ende 1969 vorgesehene 
Sonderregelung für ein weiteres Jahr bezie
hungsweise bis zu einer generellen Lösung 
des Preisdifferenzenproblemes bei landwirt
sdlaftlichen Rohstoffen im Rahmen der EFT A 
aufrecht zu erhalten. Der vorliegende Geset
zesbesmluß des Nationalrates trägt diesem 
Umstand Rechnung. 

Der Ausschuß für auswärtige Angelegen
heiten und wirtschaftliche Integration hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
9. Dezember 1969 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Der FinanzaussdlUß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1969 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, . dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 

der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit und wirtsc:haftliche Integration den Antrag, 

der Finanzausschuß den Antrag, der Bundesrat der Bundesrat wolle beschließen: 
wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
27. November 1969, betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu
blik vom 2. Juli 1969 gemäß Artikel XXVIII 
des GATT, wird k e i n  E i n s p r u c h  er
hoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges: Zum 
Wort ist niemand gemeldet. 

Ich nehme daher die Abstimmung vor. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E j n s p r u c h zu erheben. 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das 4. EFT A-Durch
führungsgesetz neuerlich abgeändert wird, 
wird k e i n  E i n  s p r u c h erhoben. 

Vorsitzender-Stell vertreter 
Wort ist niemand gemeldet. 

Porges: 

Ich nehme daher die Abstimmung vor. 

Zum 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u  c h zu er
heben. 
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19. Punkt: GesetzesbesChlu8 des Nationalrates 
Vom 21. November 1969. betreffend ein Bun
desgesetz über besondere Förderungen zu.r 
Verbesserung der Struktur im Bereich der 
gewerbliChen Wirtschaft (Gewerbestruktur
verbesserungsgesetz 1969) (329 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges: 19. Punkt 
der Tagesordnung : Gewerbestrukturverbes
serungsgesetz 1 969. 

Berimterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Pitschmann. Im bitte um den Bericht. 

Beridlterstatter DDr. PUsChmann: Hoher 
Bundesrat I Mit dem Gewerbestrukturverbesse
rungsgesetz soll für die kleineren und mitt
leren Betriebe die Möglichkeit geschaffen wer
den, im Zeitalter des Strukturwandels Unter
stützung zu finden und konkurrenzfähig er
halten zu werden. Mit dieser Maßnahme sollen 
die bisherigen Förderungsmaßnahmen für die 
gewerbliche Wirtschaft unterstützt werden. 
Aus Gründen der Zweckmäßigkeit, Sparsam
keit und Verwaltungsvereinfachung wird zur 
Abwicklung dieser Förderungsmaßnahmen der 
bisherige " Bürgschaftsfonds der Kleingewerbe
kreditaktion des Bundesministeriums für Han
del, Gewerbe und Industrie Gesellschaft 
m. b. H." in Anspruch genommen. Es werden 
hiezu 3 Prozent des Gewerbesteueraufkom
mens zur Verfügung gestellt. Die Laufzeit der 
Kredite soll fünf Jahre nicht übersteigen. Der 
Prozentsatz des ZinsenzusChusses soll 3 Pro
zent betragen. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten befaßte sich gestern nachmittag mit 
dieser Materie und beauftragte mich, hier den 
Antrag zu stellen, den Gesetzesbeschluß unbe
einsprucht zu belassen. 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges: Zum 
Wort ist Herr Bundesrat Böröczky gemeldet. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Böröczky (SPO) : Herr Vorsitzen
der l  Sehr geehrter Herr Ministerl Sehr geehrte 
Damen und Herrenl Es liegt uns der Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 27. November 
1969, betreffend ein Bundesgesetz über beson
dere Förderungen zur Verbesserung der Struk
tur im Bereich der gewerblichen Wirtschaft, 
vor. 

zusrnüsse des Bundes auf Grund dieses Ge· 
setz es eine privatrechtlich organisierte Gesell
schaft, die Bürges-Fonds-Gesellsrnaft des Han
deisministeriums, vorgesehen ist, und so prak
tisrn Beamte des Finanz- und des Handels
ministeriums über jeden Antrag frei entschei
den können. 

Wir haben es deshalb begrüßt, daß bei den 
Verhandlungen, die in der Bundeskammer 
zwischen den Vertretern des Osterreichisrnen 
Wirtschaftsbundes und des Freien Wirtschafts
verbandes geführt wurden, eine Einigung auf 
eine Reihe von Ab änderungs anträgen erzielt 
wurde. Wir haben es erst recht begrüßt, daß 
diese Abänderungsanträge im Handelsaus
schuß gebilligt und durch eine Reihe anderer 
Abänderungen ergänzt wurden. 

Insbesondere erscheint uns bedeutsam, daß 
nunmehr gegenüber der Regierungsvorlage 
wenigstens ein demokratisch zusammengesetz
ter Beirat geschaffen wurde, der vor der Er
lassung der Richtlinien des Handelsministe
riums wenigstens zu hören und dem wenig
stens jährlich ein Bericht über die Zahl und 
Art der genehmigten Ansuchen unterbreitet 
werden muß. Durch diese und andere Abän
derungen ist aus der ursprünglich unzuläng
lichen Regierungsvorlage nunmehr ein brauch
barer Gesetzentwurf geworden. Auch daß man 
im Ausschußbericht die wichtigsten Grund
sätze für die Richtlinien festgelegt hat, muß 
begrüßt werden. 

Wir wissen sehr wohl, daß der Handels
minister weder an die Willenskundgebung des 
Handelsausschusses und des Nationalrates im 
Ausschußbericht noch an die Meinung des Bei
rates gebunden ist. Wir wollen aber der Hoff
nung Ausdruck geben, daß ihm die Auffas
sung, wie sie im Ausschußbericht geäußert 
wurde, nicht gleichgültig ist und er sich 
ebenso bei Anhören des Beirates an die Mei
nung dieser Körperschaft gebunden fühlen 
wird. 

Wenngleich wir bedauern, daß es im Zu
sammenhang mit diesem Gesetz nicht zu einer 
demokratischen Gestaltung der Entscheidungs
organe für Ansuchen um Kreditzinsen
zuschüsse gekommen ist, so werden wir die
sem Gesetzesbeschluß deshalb die Zustim-

Die Ämter der Landesregierungen, der mung geben, weil er jetzt entgegen der Regie
Osterreichische Städtebund, aber ebenso eine rungsvorlage brauchbar geworden ist und mit
Reihe anderer Begutachtungsstellen der Regie- helfen wird, daß sich die Klein- und Mittel
rungsvorlage zum Gewerblichen Strukturver- betriebe der gewerblichen Wirtschaft durch 
besserungsgesetz haben an dem Regierungs- Investitionen und Modernisierungen rascher 
entwurf heftige Kritik geübt und die Unzu- an die Erfordernisse der Zeit anpassen und 

I 
länglichkeiten und Mängel aufgedeckt. so konkurrenzfähiger werden. 

Es wurde selbst vom Finanzministerium in Wir wissen, daß der Freie Wirtscnaftsver-
einem Gutachten besonders bemängelt, daß band eine demokratische Umgestaltung der 
als Entscheidungsstelle für Kreditzinsen- Bürges-Fonds-Gesellsrnaft des Handelsmini-
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steriums anstrebt. Wir werden seine Bemü
hungen unterstützen, daß über die Ansuchen 
von Wirtschaftstreibenden nicht allein die 
Ministerialbürokratie entscheidet, sondern 
daran ebenso die Praktiker der Wirtschaft, 
also Vertreter der beiden großen Wähler
gruppen in der Handelskammerorganisation, 
mitwirken können. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges:  Ich er
teile Herrn Bundesrat Dr. Heger das Wort. 

Bundesrat Dr. Heger (OVP) : Herr Vorsit
zenderl Herr Bundesminister I Sehr geehrte 
Damen und Herren! In einem Buch, das sich 
mit dem Thema "Die europäischen Märkte 
wachsen zusammen" beschäftigt, hat sich der 
ehemalige Bundeswirtschaftsminister Ludwig 
Erhard wie folgt geäußert: 

"Unser ökonomisches und soziales Sein be
ruht wesentlich auf der weltweiten Verfloch
tenheit unserer Wirtschaft. So kommt der 
europäischen Integration auf allen Ebenen und 
in allen Formen eine schicksalhafte Bedeu
tung zu. 

Die politische, die wirtschaftliche und die 
menschliche Vernunft wird die Annäherung 
und endliche Zusammenführung des in zwei 
Wirtschaftsblöck.e zerfallenen Europas erzwin
gen. 

Es geht darum, in möglichst weitem Ver
bunde der freien Welt unserem Lande" - und 
das gleiche kann man für Osterreich sagen -
"selbst jene sichere Form der wirtschaftlichen 
Umwelt zu geben, die erforderlich ist, um 
soziale Schäden auszuschließen." 

ICh habe mir erlaubt, in der Vorbereitung 
zu dem heutigen Thema mir sechs "W" zur 
Aufgabe zu stellen: Warum, für wen, woher, 
wieviel, durch wen und das Wort Gewinn, 
wenn auch da das "W" nicht am Anfang steht. 

Warum ist es zu diesem Strukturverbesse
rungsgesetz gekommen? Um das Problem des 
Massenabsatzes zu lösen, benötigen wir einen 
größeren europäisdlen Markt. Er wird aller
dings einen Strukturwandel bringen, und es 
ist durchaus möglich, daß manches Erzeugnis 
in einigen Jahren aus anderen Grundstoffen 
hergestellt Wird als heute. Außerdem besteht 
die Möglichkeit, daß der eine oder andere 
Betrieb in einigen Jahren seine Branche wech
seln und sich neuen Aufgaben zuwenden wird. 

Im Jahre 1 965 hat sich die Handelskammer 
Salzburg entschlossen, ein Konzept heraus
zugeben, welches den Titel trug: Mehr Wirt
schaftlichkeit im Betrieb. Es wurde in einem 
Buch mit 90 Forderungen alles das aufgezählt, 
was notwendig sein wird, um die bestehenden 
Schwächen der österreichischen Wirtschaft zu 
beseitigen; zumindest um, wie ich hier immer 
sage, Härten zu vermeiden. 

Wir vergessen, daß Osterreich in seiner 
wirtschaftlichen Struktur über nahezu 99 Pro
zent Kleinbetriebe verfügt. 99 Prozent aller 
nichtlandwirtschaftlichen Betriebe sind nur mit 
weniger als 100 Arbeitern und Angestellten 
ausgestattet. 

Das zwingt also, darüber nachzudenken und 
in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stel
len, daß Osterreich kein reich industriell ge
gliedertes Land ist, sondern daß der Schwer
punkt unserer Wirtschaft auf dem Klein- und 
Mittelbetrieb, auf dem Kleinstbetrieb liegt. 

Wir alle sind schon genügend im Ausland 
herumgekommen, und ich kann Ihnen nur 
eines sagen: Der kleine Schuhmachermeister 
in der Nähe meines Quartiers in Paris arbeitet 
nicht mehr wie vor zehn oder zwölf Jahren 
auf seinem Leisten, sondern er hat heute 
daneben eine moderne Besohlung�maschine 
stehen, die ihm hilft, seinen Ein- oder Zwei
mannbetrieb über die Strecke zu bringen. 
Wenn Sie nach dem Norden fahren, werden 
Sie nach wie vor noch den kleinen Laden 
sehen, in dem man das Gemüse, das Obst und 
so weiter einkauft. 

Es ist nicht gesagt, daß in dieser modemen 
Wirtschaft unbedingt der Klein- und Kleinst
betrieb ausgeschaltet werden muß. Im Gegen
teil: Gerade wir in Osterreich sind der Mei
nung, daß der Klein·, Kleinst- und Mittel
betrieb seine absolute Existenzberechtigung 
hat, weil er diejenige Betriebsform ist, die 
verhältnismäßig krisensicher durch die Zeit 
geht. 

Aber doch ist es nicht möglich, einfadl zu 
übersehen, daß vom Westen her ein Indu
strialisierungsprozeß vor sich geht, der den 
Klein- und Mittelbetrieb gefährdet. Um diese 
Gefährdung und die damit verbundenen Här
ten zu beseitigen, begann man bereits 1965, 
nachdem man entsprechende Erfahrung ge
sammelt hatte, von Salzburg ausgehend - ich 
nehme diesen bescheidenen Primat für uns 
in Anspruch - sich mit besonderen Maßnah
men den Klein- und Mittelbetrieben zuzuwen
den. 

Ich war sehr dankbar, daß sich die Bundes
kammer und auch der Wirtschaftsbund nicht 
erst, wie das fälschlich im Parlament behaup
tet wurde, jetzt gerade vor Neuwahlen mit 
dem Thema der Förderung von Klein- und 
Kleinstbetrieben und mit Strukturänderungs-

� 

gefahren befassen. Nein, wer in den Kammer
organisationen tätig ist, der weiß, daß wir uns 
seit vielen, vielen Jahren damit besdläftigen. 
Wir sind heute froh, daß wir nun die Möglich
keit haben, durch ein Gesetz unseren Klein
und Kleinstbetrieben zu helfen. 

Das "Warum." ist also damit beantwortet: 
weil wir helfen wollen, weil wir Härten mil
dern wollen. 
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Auch das zweite, "für wen", ist bereits ge
sagt: für den kleinen und mittleren Gewerbe
betrieb und für den Kleins.tbetrieb. 

Nun komme ich zum "Woher?" : Aus jenen 
Beträgen, die die gewerbliche Wirtschaft aus 
ihren Steuerbeiträgen an den Bund leistet. 
Der kleine Mann und jeder Gewerbebetrieb 
wird nicht mehr belastet, aber aus der 
Gewerbesteuer werden zweckgebunden 3 Pro
zent im Sinne dieses Strukturverbesserungs
gesetzes verwendet. 

Man könnte nun sagen: Was sind schon 
3 Prozent? 3 Prozent betragen 70 Millionen 
Schilling. Meine Damen und Herren! Sie müs
sen diese 10 Millionen Schilling aber wieder 
unter einem anderen Gesichtspunkt sehen, um 
die Ausweitung dieser 10 Millionen für den 
Klein-, Kleinst- und Mittelbetrieb zu erfassen. 
Es ist nicht gedacht, daß diese nunmehr 
geschaffene Gesellschaft Kredite an Einzel
werber vergibt, sondern es ist damit geplant, 
daß ein wesentlicher Prozentsatz der Fonds
mittel dazu dienen soll, um durch Zinsen
zuschüsse den Klein- und Mittelbetrieben die 
harte Last eines zu 1, 8, 9 oder mehr Prozent 
verzinslichen Kredites zu mildern. Dadurch 
- denn man muß nicht nur die Zinsen, 
sondern auch die Rückzahlungen herauswirt
schaften - soll der Kreditzinsfuß auf jenes 
Mindestmaß herabg,esenkt werden, das irgend
wie noch tragbar ist. 

Darüber hinaus ist vorgesehen, daß alle 
diejenigen Gebietskörperschaften, die die 
Möglichkeit haben, durch Kurse, durch ent
sprechende Schulung Rationalisierungs- und 
andere Maßnahmen für einen großen Bereich 
von Klein- und Mittelbetrieben in Szene zu 
setzen, eben aus diesem Fonds dotiert werden 
sollen. 

Wenn man diese 10 Millionen auf einer 
Basis von 3 bis 4 Prozent umrechnet, dann ist 
es im Jahr immerhin eine Milliarde, die den 
Klein- und Kleinstbetrieben zugeführt wird. 
Was das für die Wirtschaft bedeutet, können 
wir im Augenblick nicht voll ermessen, ich 
kann aber sagen, daß ich durch meine Tätig
keit als Vizepräsident und Finanzreferent einer 
Landeskammer genügend Gelegenheit gehabt 
habe, mich in zwölf Jahren nicht nur mit 
den "Großen" allein zu beschäftigen - diese 
haben die Industriellenvereinigung und die 
Sektion Industrie -; ich war mit den kleinen 
Leuten in einem ununterbrochenen Kontakt. 
Immer versuchte man in Wort und Tat zu 
helfen. Wir werden in absehbarer Zeit schon 
sehen, von welcher Bedeutung dieses Gesetz 
ist, das wir heute beschließen werden. Damit 
sagte ich das "Wieviel" . 

Durch wen es nun verteilt werden soll? Ja, 
man kann an allem kritisieren. Ich komme 

darauf zum Schluß zu sprechen. Aber ich bin 
doch der Meinung, daß sich ein Bundesmini
ster, wenn er gezwungen ist, einen Beirat 
anzuhören, nicht einfach über dessen Empfeh
lungen und Entscheidungen hinwegsetzen 
kann. Das wäre genauso, wie wenn sich der 
Herr Bundeskanzler oder der Herr Landes
verteidigungsminister, ja selbst der Herr Bun
despräsident von dem nicht beeindrucken lie
ßen, was parallel zur heutigen Bundesrats
sitzung etwa im Landesverteidigungsrat be
schlossen wurde. Ich bin also der Meinung, 
daß der Herr Bundesminister sehr wohl selbst
verständlich in erster Linie die Betroffenen, die 
Vertr.eter, die die Bundeskammer zu entsen
den hat, wird anhören müssen. Dazu kommt 
- es ist doch ein Kollegialorgan -, daß der 
Arbeiterkammertag selbstverständlich auch 
von seiner Seite aus die entsprechenden Bei
räte in diesen Verwaltungskörper entsendet, 
daß also sehr wohl dafür die richtige Form 
gefunden wurde, daß die Fondsmittel ent
sprechend verwendet werden .. 

Nun habe ich noch die Frage hinsichtlich des 
Gewinnes vor Ihnen zu beantworten. Das ist 
das letzte "W". Wir alle, die wir in der 
gewerblichen Wirtschaft stehen, wissen ganz 
genau, daß alle unsere Leistungen, unsere 
Arbeit zusammenhängt mit dem, was letztlich 
an Erfolg herauskommt; nicht nur für uns 
persönlich, nicht nur für unsere Mitarbeiter, 
nicht für die, die uns Jahre hindurch geholfen 
haben, die Betriebe aufzubauen, sondern daß 
wir letzten Endes auch die Steuern nur aus 
dem bezahlen können, was wir an Gewinnen 
aus unseren Unternehmen herausgewirtschaf
tet haben, ja daß wir die Rationalisierungen 
und alles, was mit unserem neuen Betriebs
geschehen zusammenhängt, nur aus den Ge.;. 
winnen und nicht aus den Verlusten finan
zieren können. 

Ich habe mir einen Beitrag herausgesudlt, 
den ein berühmter Universitätsprofessor der 
Wirtschaft geschrieben hat. Es ist diesmal 
nicht Erhard, sondern es ist Jucker aus der 
Schweiz·. Er schreibt: 

"Den mittleren Unternehmern sollte man 
doch die Möglichkeit einer besseren Kapital
bildung eröffnen, und die. Banken sollten sidl 
ihrer großen Aufgabe, dieses Unternehmer
tum zu fördern, bewußt sein." - Zwangsläufig 
sind diese Klein-, Kleinst- und Mittelbetriebe, 
die schon vor 1 938 eine sehr schmale Kapital
basis gehabt haben, 1945 natürlich vor uner
hörten Aufgaben gestanden. - "Die oft zu ge
ringe Eigenkapitalausstattung muß durch lang
fristige Kredite oder die verbesserte Möglidl
keit, Eigenkapital zu bilden, gefördert wer
den." 
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Unser Bestreben ist die Eigenkapitalbildung 
größeren Ausmaßes in der Hand des kleinen 
und mittleren Unternehmens. Dies ist die Vor
sorge für die Zukunft. Der Gewinn sollte in 
genügender Höhe vorhanden sein. 

"Natürlich müssen die Unternehmer auch 
für einen Gewinn sorgen." Denn der Gewinn 
"ist di� Vorsorge für die Zukunft und sollte 
in genügender Höhe vorhanden sein, um Ent
widdungsmöglichkeiten, die wiederum dem 
Verbraudler dienen, vorzubereiten. Der Ge
winn hat gleichzeitig eine wesentliche Funk
tion für die unbedingt notwendige Risiko
dedr.ung." 

Meine Damen und Herren! Alles, was ich 
Ihnen hier vorgetragen habe und was letzten 
Endes auch durch anerkannte Wissenschafter 
bestätigt ist, sagt nichts anderes, als daß wir 
uns eben sehr bemühen müssen, gerade durch 
alle gesetzlichen Maßnahmen auch alles zu 
tun, was einen Gewinn für die Unternehmun
gen bringen kann. 

Das Gewerbestrukturverbesserungsgesetz 
1969 ist sowohl dem Inhalt als dem Umfang 
als auch seiner Bestimmung narn. wesentlich 
dazu da, um die Verbesserung der Struktur 
der österreichischen Wirtschaft in Anpassung 
an den Westen durchzuführen, ja zu einem 
Optimum zu gestalten. 

Die mittelständisme Wirtsrn.aft wird es 
jedenfalls danken, daß sie gerade in einer 
Zeit, in der die hochindustrialisierten Blöcke 
zueinander in eine bestimmte Brücke kommen, 
mit einem wesentlich besser ausgerüsteten 
Maß an modernen Mitteln der Produktion aus
gestattet wird, als das bisher der Fall war, 
um eben in dem integrierten Europa, das wir 
uns alle wünschen, aum einen besten Platz 
einzunehmen. 

Meine Damen und Herren! Ich will gerade 
heute, an dem Tag, an dem unser Bundesrats
kollege Herr Leopold Wagner am Beginn sei
ner Ausführungen sagte, man müsse auch die 
Meinung des anderen hören, in Erwiderung 
meines sehr geehrten Vorredners sagen: Der 
junge Salzburger Universitätsassistent Doktor 
Zoltan Vegh hat vor einigen Tagen in Ver
antwortung seiner Stellung als Lehrer und als 
Mittler zwismen Wissenschaft und Jugend fol
genden Satz gesagt, der meiner Ansicht nach 
aurn. für uns in diesem Haus sehr gilt: "Denn, 
welche Meinung audl immer vertreten wird, 
es sind dorn. Partner am Gespräch beteiligt, 
die die gemeinsame Sache vertreten und 
vorantreiben wollen, mögen die Wege auch 
verschieden sein. Wir müssen uns zur Er
kenntnis durchringen, daß auch einmal der 
andere redlt haben könnte, auch wenn dies für 
uns vielleicht das eine oder das andere Mal 
unangenehm ist." 

Das wollte ich Ihnen sagen. Ich danke Ihnen 
für das Zuhören. (Beiiall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges: Um das 
Wort gebeten hat Herr Bundesminister Mit
terer. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Mitterer: Hoher Bundesrat! ICh 
möchte nur eine Klarstellung treffen, die iCh 
auch im Hohen Hause bereits getroffen habe, 
nämlich eine Klarstellung zu dem offen ausge
sprochenen oder verdeckt gedachten Vorwurf, 
das Gesetz wäre mangelhaft vorbereitet ge
wesen. 

Tatsächlidl haben sich die Veränderungen, 
die auf Antrag vorgenommen wurden, auf 
zwei Dinge beschränkt : Erstens auf eine andere 
Determinierung im § 1 ,  wo nämlich durch die 
von uns gewählte Formulierung zwei Gruppen 
ausgefallen wären, die zwar keine Gewerbe
berechtigung haben, aber Mitglieder der ge
werblichen Wirtschaft sind: das sind die Trafi
kanten und noch eine ganz andere kleine 
Gruppe mit nur sehr wenigen Mitgliedern. 
Jetzt ist aber auch diese Gruppe darinnen. 
Das war die eine Änderung. 

Die zweite Änderung hat sich mit dem Bei
rat befaßt. Ich habe den Vorschlägen hinsicht
lich der Konstituierung eines Beirates deshalb 
sehr gerne zugestimmt - und nicht etwa 
gezwungenermaßen -, weil ich von mir aus 
- und ich kann das ja unter Beweis stellen 
seit jeher den Standpunkt vertreten habe, die 
Richtlinien und die Kriterien für die Bewilli
gung eines Kredites so klar und so deutlich 
zu fassen, daß sich die Dinge nur an den 
Richtlinien, die gegeben worden sind, schei
den, sodaß es . zu keiner Individualentschei
dung zu kommen braucht, sondern jeder, der 
die Kriterien erfüllt, bekommt den Kredit, der 
sie nicht erfüllt, bekommt ihn nicht. 

Ich möchte das nur sagen, um klarzustellen, 
daß es hier nicht um die Richtigstellung einer 
mangelhaften Vorlage gegangen ist, sondern 
um eine Zustimmung einerseits zu einer Frage, 
bei der durch das Kammergesetz eine andere 
Auslegung erfolgen und dadurch also eine 
Gruppe ausgeschlossen werden könnte, und 
zweitens zur Errichtung des Beirates, zu dem 
ich mich voll und ganz bekenne. 

Selbstverständlich bleibt die Entsdleidungs
gewalt des Ministers erhalten. Ich glaube aber, 
Ihnen den Beweis gebracht zu haben - siehe 
Außenhandels beirat -, daß ich im Laufe von 
fast zw�i Jahren ein einziges Mal von dieser 
Beiratempfehlung abgewichen bin. 

Ich möchte also sagen, daß · das nicht von 
uns beabsichtigt war und daß ich absolut der 
Meinung bin: Je klarer die Kriterien sind, 
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desto leichter werden sich die damit Befaßten 
damit tun und desto schneller wird auch die 
Abwicklung möglich sein, weil sie jede Indi
vidual- oder j ede protektionistisme Entschei
dung im vorhinein ausschließen. Danke schön. 
(Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges: Wort
meldung liegt keine mehr vor. 

Ich nehme daher die Abstimmung vor. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu er
heben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Porges: Die 
Tagesordnung ist e r  I e d i g t. 

Die n ä c h s t e Sitzung des Bundesrates 
berufe ich für Montag, 1 5. Dezember 1969, 
um 14 Uhr mit folgender Tagesordnung ein : 

1 .  Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
22. Oktober 1 969, betreffend ein Bundesgesetz, 

mit dem das Bundesgesetz vom 16. Dezember 
1966 über die Ausübung der Anteilsrechte des 
Bundes an verstaatlichten Unternehmungen 
(OIG-Gesetz) abgeändert und ergänzt wird 
(OIG-Gesetz-Novelle 1969) , und 

2. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
22. Oktober 1969 über ein Bundesverfassungs
gesetz, betreffend die Mitwirkung des Haupt
ausschusses des Nationalrates bei Angelegen
heiten der in der Anlage zum OIG-Gesetz, 
BGBI. Nr. 23/1967, angeführten Gesellschaften 
und die Prüfungs befugnis des Rechnungshofes. 

Eine weitere Sitzung des Bundesrates ist 
für Mittwoch, 17 .  Dezember 1969, 9 Uhr in 
Aussicht genommen. Für die Tagesordnung 
dieser Sitzung kommen solche Vorlagen in 
Betracht, die der Nationalrat in seinen Sit
zungen vom 1 1 . und 12. Dezember 1969 vor
aussichtlich verabschieden wird. 

Die Sitzung ist g e s c h I  0 s s e n. 

Schluli der Sitzung: 14 Uhr 5 Minuten 

Beridlligung 

Im stenographischen Protokoll der 282. Sitzung soll es auf Seite 747 1 ,  linke Spalte, 
sowohl in der Tagesordnung als auch im Titel des Tagesordnungspunktes richtig heißen 
"Umsatzsteuergesetz 1959". 
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